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Vorwort 

Der Wettbewerb unter den Krankenhäusern hat in den letzten Jahren – nicht 

zuletzt durch die Einführung der Diagnosis Related Groups (DRG), einer weite-

ren Marktkonzentration und Gesundheitsreformen, zugenommen. Um im Wett-

bewerb bestehen zu können, sind die Krankenhäuser angehalten, auf die Her-

ausforderungen in der globalen Umwelt durch ein entsprechendes Handeln im 

Management reagieren zu können. Corporate Governance bezeichnet hierbei 

den Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung von Unternehmen. 

Dieser Ordnungsrahmen wird maßgeblich durch den Gesetzgeber und die Ei-

gentümer bestimmt. Im Bereich der Krankenhäuser wird auch von Hospital 

Governance gesprochen, so dass die Ansprüche an einen derartigen Ord-

nungsrahmen auf die Spezifika eines Krankenhauses heruntergebrochen wer-

den müssen. Hierbei werden insbesondere Aspekte der Organisation, des Per-

sonals, der Prozesse und der Finanzen betrachtet. Die vorliegende Arbeit hat 

bestätigt, dass die theoretischen Grundlagen zwar aus der Privatwirtschaft (All-

gemeine BWL) übernommen werden können, die Corporate-Governance-

Strukturen allerdings für Krankenhäuser adjustiert werden müssen, um diese 

als Rahmenwerk zu nutzen (Spezielle BWL). 

Die Ergebnisse der empirischen Analyse haben zeigen auch, dass es Unter-

schiede zwischen den Corporate-Governance-Strukturen im Universitätsklini-

kum Essen und im Helios Klinikum Berlin-Buch gibt. Ferner wurde belegt, dass 

die Privatklinik – trotz ihrer stärkeren Anlehnung an privatwirtschaftliche Struktu-

ren – nicht über einen höheren Organisationsgrad der Corporate Governance 

verfügt. Das Universitätsklinikum Essen wiederum orientiert sich punktuell auch 

an privatrechtlichen Regelungen, bspwe bei der Struktur des Aufsichtsrates.  

Frau Kusch kommt zu dem Schluss, dass dem beschriebenen wachsenden 

Wettbewerbsdruck mit Corporate Governance entgegnet werden kann, da es 

hierdurch zu einer transparenteren Leitungsstruktur und einer verbesserten 

Positionierung am Krankenhausmarkt kommt. 

Essen, im Juni 2017 

Prof. Dr. David Matusiewicz 
Direktor des ifgs Institut für Gesundheit & Soziales der FOM Hochschule 
 



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

III 

Inhalt 

Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................ V 

Abbildungsverzeichnis ........................................................................................ VI 

Tabellenverzeichnis ........................................................................................... VII 

1 Einleitung ........................................................................................................ 1 

 1.1 Problemstellung und Zielsetzung ........................................................... 1 

 1.2 Gang der Arbeit ...................................................................................... 2 

2 Corporate Governance als Konzept nachhaltiger Unternehmensführung ..... 4 

 2.1 Verständnis und Zielsetzung von Corporate Governance ...................... 4 

 2.2 Corporate-Governance-Mechanismen ................................................... 7 

 2.3 Deutscher Corporate Governance Kodex ............................................ 10 

 2.3.1 Inhalte und Ziele des DCGK ....................................................... 10 

 2.3.2 Akzeptanz und Anwendung DCGK ............................................ 13 

 2.4 Corporate-Governance-System ............................................................ 14 

 2.4.1 Dualistisches Verwaltungssystem .............................................. 14 

 2.4.2 Organe im dualistischen System ................................................ 16 

 2.5 Unternehmen Krankenhaus .................................................................. 21 

 2.5.1 Begriff, Rechtsformen und Hierarchien in Universitätskliniken .. 21 

 2.5.2 Vorstellung Universitätsklinikum Essen ..................................... 24 

 2.5.3 Begriff, Rechtsformen und Finanzierungsvorteile von Privatkli-

niken ............................................................................................ 26 

 2.5.4 Vorstellung Helios Klinikum Berlin-Buch .................................... 28 

3 Wirkung von Corporate Governance auf den Unternehmenserfolg ............. 31 

 3.1 Abgeleitete theoretische Wirkungszusammenhänge ........................... 31 

 3.2 Auswirkung auf der operativen Ebene .................................................. 33 

 3.3 Auswertung des aktuellen Forschungsstandes .................................... 35 

  



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

IV 

4 Empirische Analyse von Corporate Governance im Krankenhaussektor .... 39 

 4.1 Methodisches Vorgehen und Vorstellung des Forschungsmodells ...... 39 

 4.1.1 Qualitativer Untersuchungsansatz ............................................. 43 

 4.1.2 Aufbau und Ablauf des Experteninterviews ................................ 44 

 4.2 Datenbasis und Datenerhebung ........................................................... 47 

 4.3 Ergebnisse der empirischen Untersuchung .......................................... 49 

 4.3.1 Corporate Governance Helios Klinikum Berlin-Buch.................. 49 

 4.3.2 Corporate Governance Universitätsklinikum Essen ................... 53 

 4.3.3 Corporate Governance im Vergleich .......................................... 60 

 4.4 Interpretation der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen ............... 68 

5 Fazit und Ausblick ........................................................................................ 75 

Literaturverzeichnis ............................................................................................ 77 

Internetquellen ................................................................................................... 87 

Anhang............................................................................................................... 91 

 

 

  



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

V 

Abkürzungsverzeichnis 

AG Aktiengesellschaft 

AktG Aktiengesetz 

AR Aufsichtsrat 

CG Corporate Governance 

DCGK Deutscher Corporate Governance Kodex 

DRG Diagnosis Related Groups 

EU Europäische Union 

GCCG German Code of Corporate Governance 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

HGB  Handelsgesetzbuch 

KHG Krankenhausfinanzierungsgesetz 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development 

OSL Ordinary-Least-Squares-Model 

SGB Sozialgesetzbuch 

TransPuG Transparenz- und Publizitätsgesetz  

UK Universitätsklinikum 

UN Unternehmen 

US Vereinigte Staaten von Amerika 

 

  



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

VI 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Corporate-Governance-Mechanismen ......................................... 10 

Abbildung 2: Dualistisches Verwaltungssystem ................................................ 16 

Abbildung 3: Wesentliche Tätigkeiten Aufsichtsrat ........................................... 20 

Abbildung 4: Schritte zur qualitativen Inhaltsanalyse ........................................ 48 

 

  



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

VII 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: DCGK – Gliederung .......................................................................... 11 

Tabelle 2: Wettbewerbsfaktoren ........................................................................ 32 

Tabelle 3: Anforderungen im Gebiet der Beratungsforschung nach Nissen ..... 42 

Tabelle 4: Vorbereitung Interview ...................................................................... 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

1 

1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Zielsetzung 

Ein weltweites Wirtschaftswachstum, der ansteigende Grad der Globalisierung 

und eine zunehmende Komplexität von Märkten und Marktinteraktionen prägen 

das Bild der Wirtschaftswelt des 21. Jahrhunderts.1 Diese Entwicklung geht 

dabei nicht nur mit Unternehmenserfolgen einher, sondern wurde gerade in der 

jüngsten Vergangenheit von Unternehmensskandalen und -krisen überschat-

tet.2 Beispiele wie die Bilanzfälschung des US-amerikanischen Energiekon-

zerns Enron oder die Unternehmenshistorie von Worldcom haben dabei die 

Glaubwürdigkeit der Unternehmen und deren Führungsriege aus Sicht der An-

leger und Kunden beeinflusst und den Bedarf nach einer nachhaltigen und vor 

allem messbaren Vertrauensgrundlage begründet.3 

Ein Instrument, das die Kontrolle und das Führungsverhalten in Unternehmen 

regelt und nach außen hin Struktur und Verlässlichkeit abbildet, ist die Corpora-

te Governance. Von ihrem ursprünglichen Hauptziel, Machtmissbräuche und 

unverantwortliches Verhalten der Leitungsorgane von Unternehmen zu verhin-

dern, hat diese sich unter Einbeziehung zusätzlicher Aspekte und Schwerpunk-

te in ein entscheidendes Differenzierungs- und Erfolgsmerkmal von Unterneh-

men entwickelt. Durch die Corporate Governance kann die Ausgestaltung klarer 

und transparenter Leitungsstrukturen, die Positionierung im Wettbewerb und 

das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Unternehmensmanagement gestärkt 

werden.4 Auch wenn die erlassenen Richtlinien und Empfehlungen der Corpo-

rate Governance initial auf börsennotierte Gesellschaften ausgerichtet war, 

wurde diese zunehmend auch auf andere Sektoren erweitert.5 

Ein wachsender Wettbewerbsdruck und die damit verbundene Notwendigkeit 

steigenden wirtschaftlichen Kalküls im deutschen Krankenhaussektor geben 

                                                      
1  Vgl. Potrafke, N., Economy, 2015, S. 509 ff. 
2  Vgl. Brown, R. E., Crisis, 2005, S. 20 ff. 
3  Vgl. Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 1; Brown, R. E., Crisis, 2005, S. 

20 ff. 
4  Vgl. Oman, C., Blume, D., Corporate Governance, 2005, S. 1 ff. 
5  Vgl. Oman, C., Blume, D., Corporate Governance, 2005, S. 1 ff. 
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Anlass, die beschriebene Systematik der Corporate Governance auch dort in 

Betracht zu ziehen.6 Die vorliegende Arbeit setzt sich mit dieser Verbindung 

auseinander und betrachtet die Anwendung von Corporate Governance auf 

dem deutschen Krankenhausmarkt.  

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist eine Analyse und der Vergleich der 

Corporate Governance der Universitätsklinik Essen und des Helios Klinikums 

Berlin-Buch als repräsentative Vergleichsunternehmen des Krankenhaussek-

tors. 

Ausgehend von der dargelegten Relevanz des Themas sollen die folgenden 

Thesen als Untersuchungsgesichtspunkte der anschließenden Analyse dienen: 

(1) Es existieren abgrenzbare Unterschiede von Corporate-Governance-

Strukturen zwischen dem Universitätsklinikum Essen und der Privatklinik Helios 

Klinikum Berlin-Buch. (2) Eine stärkere Anlehnung an privatwirtschaftliche 

Strukturen geht mit einem höheren Organisationsgrad der Corporate Gover-

nance einher. (3) Das Krankenhaus mit dem größeren Corporate-Governance-

Implementierungsgrad weist höhere Unternehmenserfolge auf. 

Da diesbezüglich keine empirischen Daten vorliegen, ist es zwecks Untersu-

chung der zugrunde liegenden Forschungsaspekte notwendig, neue Informatio-

nen zu erfassen, um die aufgeführten Thesen kritisch zu reflektieren. Dies wird 

durch die Durchführung einer qualitativen Inhaltsanalyse in Form von Experten-

interviews und unter Einbeziehung einer literarischen Sekundärforschung ab-

gewickelt. 

  

1.2 Gang der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich somit in einen theoretischen und empiri-

schen Teil. Im theoretischen Teil werden zunächst die grundlegenden Kompo-

nenten der Corporate Governance näher betrachtet. Hierfür erfolgt in Kapitel 2 

die Auseinandersetzung mit der Begrifflichkeit Corporate Governance im Kon-

text nachhaltiger Unternehmensführung. Zunächst wird dabei der grundlegende 

Rahmen der Corporate Governance vorgestellt und die Zielsetzung erörtert. 

                                                      
6  Vgl. Hurlebaus, T., Organisationsgestaltung, 2004, S. 53 ff. 
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Anschließend werden die Corporate-Governance-Mechanismen sowie exemp-

larisch der „Deutsche Corporate Governance Kodex“ vorgestellt. Das Corpora-

te-Governance-System wird ferner unter Berücksichtigung der Relevanz näher 

erläutert. Dabei werden besonders das dualistische Verwaltungssystem und die 

Rolle des Aufsichtsrates betrachtet. Das Kapitel schließt mit der Gegenüberstel-

lung von Universitätskliniken und Privatkliniken, wobei insbesondere auf die 

Vorstellung der beiden Untersuchungsobjekte, Universitätsklinikum Essen und 

Helios Klinikum Berlin-Buch, eingegangen wird.  

Im anschließenden dritten Kapitel werden die gewonnenen theoretischen 

Grundlagen in Bezug auf die Wirkungsweisen von Corporate Governance ana-

lysiert. Dazu werden eingangs relevante Wettbewerbsfaktoren und die Auswir-

kung auf der operativen Ebene hinsichtlich des Einflusses auf den Unterneh-

menserfolg dargestellt, bevor im Rahmen eines Forschungsüberblicks beste-

hende Studien über den Einfluss von Corporate Governance auf den Unter-

nehmenserfolg ausgewertet werden.  

Im vierten Kapitel, welches den Schwerpunkt dieser Arbeit bildet, erfolgt die 

empirische Untersuchung zur Corporate Governance im Universitätsklinikum 

Essen und dem Helios Klinikum Berlin-Buch. Die aufgestellten Thesen werden 

in diesem Teil mithilfe von Experteninterviews und durch qualitative Inhaltsana-

lyse untersucht. Einleitend wird zunächst das methodische Vorgehen beschrie-

ben, indem der Untersuchungsansatz und die Auswahl der Methode begründet 

werden. Nachfolgend werden der Aufbau und der Ablauf der Experteninterviews 

erläutert. Nachdem zuvor die Datenbasis und die Datenerhebung detailliert 

vorgestellt wurden, erfolgt die Darstellung und vergleichende Analyse der Ex-

perteninterviews. Zum Abschluss dieses Kapitels werden die empirischen Er-

gebnisse zusammengefasst, interpretiert und darüber hinaus Ansätze zur Opti-

mierung verbesserter Corporate-Governance-Strukturen für die Praxis abgelei-

tet.  

In Kapitel 5 werden ein Fazit unter Hinzuziehung der Forschungsergebnisse 

gezogen und ein Ausblick auf weitere Forschungsansätze gegeben.  
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2 Corporate Governance als Konzept nachhaltiger Unternehmensführung 

Zu Beginn wird Corporate Governance als Konzept einer nachhaltigen Unter-

nehmensführung in Grundzügen beschrieben, da es als Grundlage des Exper-

teninterviews und dessen qualitativer Inhaltsanalyse dient und dafür bestimmtes 

Hintergrundwissen erforderlich ist. Die Beschreibung des Inhalts beschränkt 

sich somit auf die Themen, welche zum Verständnis und zur Erarbeitung der 

Fragestellung von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang wird der Bezug 

auf die Mechanismen und die Organe im Corporate-Governance-System ge-

nommen. Besondere Berücksichtigung erfährt in diesem Kapitel der Aufsichts-

rat, da er eine bedeutende Rolle für die Corporate Governance spielt. Anschlie-

ßend wird das Unternehmen Krankenhaus, insbesondere die Universitätsklini-

ken und Privatkliniken, in Augenschein genommen. In diesem Kapitel werden 

die beiden Untersuchungsobjekte, das Universitätsklinikum Essen und das He-

lios Klinikum Berlin-Buch, vorgestellt, da diese im empirischen Teil der Arbeit im 

Fokus stehen. 

 

2.1 Verständnis und Zielsetzung von Corporate Governance 

Corporate Governance hat sich zu einem fest etablierten und international in-

tensiv diskutierten Fachbegriff entwickelt.7 Im Kern subsumiert er sämtliche 

Zusammenhänge zwischen der Funktionsweise der Leitungsorgane, ihrer Kon-

trolle und dem daraus resultierenden Erfolg eines Unternehmens innerhalb 

eines marktwirtschaftlichen Umfelds.8 In der Praxis wie auch in der Theorie 

divergieren jedoch die damit verbundenen Inhalte aufgrund unterschiedlicher 

Betrachtungsstandpunkte. Die Spannweite reicht von der Struktur der Eigen-

tums- und Kapitalverhältnisse, der personellen Gremienzusammensetzung zur 

                                                      
7  Vgl. Eibelshäuser, B., Unternehmensüberwachung, 2011, S. 7 ff.; Balke, S., Kran-

kenhaus, 2011, S. 7 f.; Welge, M., Eulerich, M., Mangement, 2012, S. 103 ff. 
8  Vgl. Brühl, K., Unternehmensstrategie, 2009, S. 7 f.; Stiglbauer, M., Unternehmens-

erfolg, 2010, S. 10; Pissarczyk, A., Unternehmenserfolge, 2015, S. 9. 
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Leitung und Kontrolle in Unternehmen bis hin zur Organisation der Unterneh-

mensführung.9 

Für Corporate Governance existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Definitionen. 

Gründe hierfür sind verschiedene Betrachtungsweisen und Schwerpunktset-

zung, unterschiedliches Verständnis der Aufgabe und Verantwortung von Un-

ternehmen und abweichende länderspezifische Forschungs-, Politik- und 

Rechtstraditionen.10 Einen Überblick über das US-amerikanische Begriffsver-

ständnis von Corporate Governance aus wissenschaftlicher Perspektive geben 

die beiden Autoren Shleifer und Vishny. Sie grenzen Corporate Governance wie 

folgt ab: 

„That deals with the way in which suppliers of finance to corporations assure 

themselves of getting a return on their investment.“11 Der Hauptfokus wird hier 

auf die Beziehung zwischen Kapitalgebern und Management gelegt.12 

Das Problem der Trennung von Eigentum und Management sowie Fragen der 

Corporate Governance, die den rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für 

die Leitung und Überwachung eines Unternehmens13 adressieren, sind keines-

falls neu und werden in den Wirtschaftswissenschaften bereits seit 1776 disku-

tiert. So erläutert Adam Smith das Corporate-Governance-Problem wie folgt:  

„The directors of such companies, being the managers rather of the people’s 

money than of their own, it cannot well be expected that they should watch over 

it with the same anxious vigilance with which the partners in a private copartner 

frequently watch over their own.“14 Smith hat bereits vor mehr als 200 Jahren 

den zentralen Zielkonflikt zwischen Anteilseignern und angestellten Managern 

                                                      
9 Vgl. Göbel, M., Unternehmenssteuerung, 2009, S. 136. 
10  Vgl. Metten, M., Corporate Governance, 2010, S. 10 ff.; Stiglbauer, M., Unterneh-

menserfolg, 2010, S. 9; Hopt, K., Comparative Law, 2011, S. 6; Spielmann, N., In-
ternationale CG, 2012, S. 34. 

11  Shleifer, A., Vishney, R., Corporate Governance, 1997, S. 737. 
12  Vgl. Denis, D., McConnell, J., International CG, 2003, S. 2; Bebchuck, L., Weisbach, 

S., State of CG, 2010, S. 940. 
13  Vgl. Werder, A., Führungsorganisation, 2008, S. 1.  
14  Smith, A., Corporate Governance, 1776, S. 2. 
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beschrieben, der in der aktuellen Corporate-Governance-Diskussion das zent-

rale Thema darstellt.  

Im Rahmen dieser Arbeit wird Corporate Governance im Sinne der offiziellen 

Bekanntmachungen der Europäischen Kommission verstanden. Diese findet in 

der bisherigen Literatur eine vergleichsweise breite Akzeptanz.15 Sie stimmt mit 

dem internationalen-Corporate-Governance-Verständnis überein, wie z. B. den 

OECD-Grundsätzen der Corporate Governance, den OECD-Leitsätzen zu Cor-

porate Governance in staatseigenen Unternehmen oder dem „Europäischen 

Corporate Governance-Rahmen“.16 

Nach der EU-Definition aus dem Jahre 2004: „Corporate Governance involves a 

set of relationships between a company’s management, its board, its share-

holders and other stakeholders. Corporate Governance also provides the struc-

ture through which the objectives of the company are set, and the means of 

attaining those objectives and monitoring performance are determined”17, 

werden die Corporate-Governance-Grundsätze als nicht verbindlich und nicht 

als detaillierte Anweisung für die jeweilige nationale Gesetzgebung verstanden. 

Sie sollen helfen, die Unternehmensziele zu identifizieren und verschiedene 

Möglichkeiten für deren Verwirklichung aufzeigen.18 Corporate Governance hat 

den nachhaltigen Erfolg der Unternehmung als zentrale Zielsetzung zu unter-

stützen.19 

Unter dem Begriff Corporate Governance werden zusätzlich Aspekte der recht-

lichen und faktischen Verflechtung des Unternehmens diskutiert.20 Dement-

sprechend kann zwischen einer internen und einer externen Corporate-

Governance-Perspektive differenziert werden. Die interne Perspektive themati-

siert das grundsätzliche Rollenverständnis, die Zuständigkeiten und die Funkti-

onsweisen der Unternehmensorgane sowie deren Interaktionen. Sie stellt die 

                                                      
15  Vgl. OECD, Grundsätze, 2004, S. 11; Europäische Kommission, Grünbuch, 2011, S. 

2. 
16  Vgl. Europäische Kommission, Grünbuch, 2011, S. 3 ff.  
17  Vgl. OECD, Grundsätze, 2004, S. 11. 
18  Vgl. OECD,Leitsätze, 2016, S. 12 ff.  
19  Vgl. Teichler, C., Wiemann, E., Morawtz, M., Managementberatung, 2004, S. 17. 
20  Vgl. Pissarczyk, A., Unternehmenserfolg, 2015, S. 9. 
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Zusammenwirkung der Unternehmensorgane wie Vorstand, Aufsichtsrat und 

Hauptversammlung in den Fokus. Im Gegensatz dazu umfasst die externe Per-

spektive das Außenverhältnis der Unternehmensführung zu den übrigen Wirt-

schaftsakteuren. Wesentlich ist das Verhältnis zu den Anspruchsgruppen und 

Märkten, wobei die Shareholder (Anteilseigner) und deren Interessen beson-

ders im Blickpunkt stehen.21 Unter Corporate Governance wird dadurch der 

faktische und rechtliche Ordnungsrahmen von Unternehmen verstanden, der 

eine gute und ordnungsgemäße Unternehmensführung, -kontrolle und -

überwachung im Sinne aller Anteilseigner und Stakeholder (Anspruchsgruppen) 

gewährleistet und unterstützt.22 

Corporate Governance optimiert die Wettbewerbsfähigkeit und bringt Vorteile. 

Dazu gehören etwa ein verbesserter Zugang zur Außenfinanzierung und be-

triebliche Leistungen, effektive Firmenschätzung, das Image der Firmen und die 

Reduzierung der Gefahr von Krisen und Skandalen.23 Corporate-Governance-

Praktiken gehören zu den zentralen Voraussetzungen für die Verbesserung von 

wirtschaftlicher Effizienz und Wachstum wie auch für die Stärkung des Anleger-

vertrauens. In einer Kurzformel ausgedrückt bezeichnet Corporate Governance 

den rechtlichen und faktischen Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwa-

chung eines Unternehmens.24 

 

2.2 Corporate-Governance-Mechanismen 

Wie im vorherigen Kapitel deutlich wurde, bildet die Trennung von Eigentum 

und Führung die Grundlage für die Corporate-Governance-Diskussion. Aus 

dem breiten Theoriespektrum zu Corporate Governance sollen im Folgenden 

die Corporate-Governance-Mechanismen kurz vorgestellt werden. Wie kann 

sichergestellt werden, dass die unternehmensspezifischen Zielsetzungen Be-

                                                      
21  Vgl. Werder, A., Führungsorganisation, 2015, S. 4. 
22  Vgl. Welge, M.; Eulerich, M., Management, 2012, S. 6. 
23  Vgl. International Finance Corporation, CG-Practices, 2015, S. 10. 
24  Vgl. Blair, M., Ownership, 1995, S. 3; Keasey, K., Thompson, S., Wright, M., Gov-

ernance-Problem, 1997, S. 2; Werder, A., German Code, 2001, S. 2. 
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achtung findet? Welche Faktoren sichern die Zielsetzungen? Das sind die Fra-

gen nach den Mechanismen der Corporate Governance.  

Jensen und Meckling identifizierten bereits 1976 erste Mechanismen, um die 

Corporate Governance zu stärken.25 Unter der Vielzahl der zur Verfügung ste-

henden Instrumente wird zwischen zwei Gruppen unterschieden, den internen 

und externen Corporate-Governance-Mechanismen.26 Die externen Corporate-

Governance-Mechanismen beschreiben die Einflussmöglichkeiten des Marktes 

auf die Handlungen des Managements. Dabei lassen sich folgende Mechanis-

men identifizieren: Produktmarkt, Arbeitsmarkt, Kapitalmarkt und gesetzliche 

Regelungen.27 

Die externen Corporate-Governance-Mechanismen knüpfen an die Rahmenbe-

dingungen des Marktes und gesetzliche Vorgaben, also an das Unternehmens-

umfeld, an. Das Umfeld eines Unternehmens hat einen wesentlichen Einfluss 

auf dessen Corporate-Governance-Struktur. Greifen die internen Mechanismen 

zu kurz, kommt es über die externen Mechanismen zu einer Verringerung der 

Informationsasymmetrie. Demnach sind Markttransaktionen, Preismechanis-

men, aber auch Unternehmensübernahmen als eine Art Indikator für die Quali-

tät des Managements zu sehen.28 

Die internen Corporate-Governance-Mechanismen fokussieren die Innensicht 

des Unternehmens. Sie beziehen sich auf die Organisationsstruktur eines Un-

ternehmens und wirken über Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen, die in 

die regulären Führungs- und Entscheidungsprozesse des Managements der 

Gesellschaft eingeflochten sind. Sie unterscheiden sich von den externen Me-

chanismen, da ihre Realisierung durch das Vertragsnetzwerk innerhalb des 

Unternehmens stattfindet. Die internen Mechanismen sind vom Unternehmen 

selbst eingesetzt, daher entfalten sie erst durch die Existenz einer vertraglichen 

                                                      
25  Vgl. Jensen, M., Meckling, W., Agency-Cost, 1976, S. 305. 
26  Vgl. Sheifler, R., Vishney, R., Corporate Governance, 1997, S. 750; Filatotchev, I., 

Nakajima, C., Internal External, 2010, S. 591 ff. 
27  Vgl. Balke, S., Krankenhäuser, 2011, S. 35 ff.; Welge, M., Eulerich, M., Manage-

ment, 2014, S. 72. 
28  Vgl. Jensen, C., Control Systems, 1993, S. 850 ff.; Welge, M., Eulerich, M., Ma-

nagement, S. 71. 
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Beziehung zwischen Kapitalgeber und Unternehmensleitung ihre Wirkung. Als 

interne Corporate-Governance-Mechanismen kommen folgende Instrumente in 

Betracht: Aufsichtsrat, Anreizsystem, Compliance und Revision.29 

Auch wenn der interne Mechanismus nicht explizit von den beiden Autoren 

Diederichs und Kißler als Corporate-Governance-Mechanismus benannt wird, 

werden den internen Corporate-Governance-Organen und -Systemen eine 

maßgebliche Funktion zur Regulierung und positiven Beeinflussung der Corpo-

rate Governance attestiert.30 Das lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass 

es für das Management aufgrund der wachsenden Komplexität der Unterneh-

mensstrukturen und Prozesse nicht mehr möglich ist, diese in einer adäquaten 

Form zu überwachen. Deshalb werden die Aufgabenstellungen zunehmend an 

Unternehmenseinheiten delegiert und teileweise vom Gesetzgeber eingefor-

dert.31  

Jeder einzelne interne Corporate-Governance-Mechanismus ist auf einen be-

stimmten Unternehmensfaktor spezialisiert. Somit werden Informationen für den 

Vorstand generiert und aggregiert, eine permanente Unternehmensüberwa-

chung ermöglicht und die unternehmensspezifischen Abläufe auf ihre Funktio-

nalität, Effektivität und Konformität geprüft.32 Das Ziel der internen als auch 

externen Corporate-Governance-Mechanismen ist es, den Handlungsspielraum 

des Managements zu kontrollieren und die Anreize zu steuern.33 Einen Über-

blick über die potenziellen Mechanismen bietet die nachfolgende Abbildung: 

  

  

                                                      
29  Vgl. Balke, S., Krankenhaus, 2011, S. 29 ff.; Welge, M., Eulerich, M., Management, 

2014, S. 73. 
30  Vgl. Diedrichs, M., Kißler, M., Aufsichtsratsreporting, 2008, S. 34. 
31  Vgl. Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 76. 
32  Vgl. Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 75 ff.  
33  Vgl. Balke, S., Krankenhaus, 2011, S. 28. 
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Abbildung 1: Corporate-Governance-Mechanismen 

Quelle: In Anlehnung an: Balke, S., Krankenhaus, 2011, S. 29. 

 

Das Zusammenspiel von internen und externen Corporate-Governance-

Mechanismen bildet den Rahmen, um eine verantwortungsvolle und zielorien-

tierte Unternehmführung, eine gute Corporate Governance, sicherzustellen.34 

 

2.3 Deutscher Corporate Governance Kodex 

Das zentrale und umfassende Regelwerk zur Corporate Governance in 

Deutschland ist der „Deutsche Corporate Governance Kodex“ (DCGK). Die 

wesentlichen Inhalte, besonders in Hinblick auf die Akzeptanz und Anwendung 

dieses Kodex, werden nachfolgend dargestellt. 

 

2.3.1 Inhalte und Ziele des DCGK 

Der „Deutsche Corporate Governance Kodex“ (DCGK) stellt gesetzliche Vor-

schriften zur Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter und nicht 
                                                      
34  Vgl. Schmidt, T., Corporate Governance, 2011, S. 18; Welge, M., Eulerich, M., Man-

agement, 2014, S. 78. 
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kapitalmarktorientierter Gesellschaften dar. Er enthält in Form von Empfehlun-

gen und Anregungen international und national anerkannte Standards guter und 

verantwortungsvoller Unternehmensführung.35 Mit seinen Richtlinien zur Unter-

nehmensführung im Sinne sogenannter „Best Practices“ beinhaltet der Kodex 

die heute vorherrschende Vorstellung über eine angemessene Leitung und 

Kontrolle von Unternehmen. Die Regelungen des DCGK zielen insofern auf die 

Steuerung bestimmter Organisationen ab.36 Dieser impliziert auf einer Seite ein 

hohes Maß an Verpflichtung und Verbindlichkeit, der aber den in seinen Gel-

tungsbereich fallenden Unternehmen auf der anderen Seite ein hohes Maß an 

Flexibilität ermöglicht.37 Nach der Präambel, die im Wesentlichen die Zweckset-

zung des Kodex darlegt, die Grundordnung der deutschen Aktiengesellschaft 

aufzeigt und Verbindlichkeitsstufen der Empfehlungen erläutert, ist der DCGK in 

die in Tabelle 1 dargestellten Abschnitte gegliedert: 

 

Tabelle 1: DCGK – Gliederung 

Kapitel Titel 

I Präambel 

II Aktionäre und Hauptversammlung 

III Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat 

IV Vorstand 

V Aufsichtsrat 

VI Transparenz 

VII Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

Quelle: Deutscher Corporate Governance Kodex, Mai 2015 

                                                      
35  Vgl. Grundei, J., Zaumseil, P., Aufsichtsrat, 2012, S. 59; Conrad, P., Koch, J., Steue-

rung, 2012, S. 89. 
36  Vgl. DCGK, Richtlinien, 2015, S. 1 ff.  
37  Vgl. Balke, S., Krankenhaus, 2011, S. 47; Welge, M., Eulerich, M., Management, 

2014, S. 54; DCGK, Richtlinie, 2015, S. 2; Schmiedebach, B.; Governance-Kodex, 
2016, S. 43.  
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Mit dem Blick auf die inhaltliche Gewichtsverteilung stehen die Verbesserung 

der Überwachungstätigkeit des Aufsichtsrats und die Zusammenarbeit mit dem 

Vorstand im Fokus des DCGK.38 Neben der Formulierung der aktuellen Best 

Practice der Unternehmensführung hat der Kodex zum Ziel, als Kommunikati-

onsfunktion die Verständlichkeit von Corporate Governance zu fördern. Diese 

Funktion soll zudem auch das Vertrauen der Mitarbeiter, der Kunden, der Anle-

ger und der Öffentlichkeit in die deutsche Unternehmensführung und Kontrolle 

gewinnen.39 Der Kodex hat ebenfalls eine Ordnungsfunktion, welche die Ver-

besserung der Qualität der Corporate Governance zum Ziel hat. Er übernimmt 

zusätzlich die Aufgabe der Verpflichtung von Vorstand und Aufsichtsrat, im 

Einklang mit den Prinzipen der sozialen Marktwirtschaft für den Bestand des 

Unternehmens und seine nachhaltige Wertschöpfung zu sorgen. Er regelt ins-

besondere die Rechte und Pflichten der Vorstände, Aufsichtsräte und Aktionä-

re.40 Zusammenfassend verfolgt der DCGK die drei Ziele: Die geordnete Doku-

mentation deutscher Corporate-Governance-Grundsätze, die Kodifizierung des 

Kerngedankens der Transparenz und die Flexibilisierung ordnungspolitischer 

Rahmengrundsätze.41 

Der DCGK besteht aus Mussvorschriften, die gesetztesäquivalenten und ausle-

gungskonformen Charakter besitzen, und aus Soll-Empfehlungen, die Unter-

nehmen wahlweise umsetzen können. Dementsprechend sind die enthaltenden 

Regelungen, soweit sie über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen, nicht 

rechtsverbindlich.42 Abweichungen von Soll-Empfehlungen sind jährlich in Ent-

sprechenserklärungen gem. § 161 AktG optional mit Begründung für das Ab-

weichen anzuzeigen.43 Dies wird durch ein Konzept des „comply or explain“ 

umgesetzt, wonach das Unternehmen lediglich verpflichtet wird, zu erklären, ob 

es den Empfehlungen des Kodex folgt oder warum es gegebenenfalls von die-

                                                      
38  Vgl. DCGK, Richtlinien, 2015, S. 4 ff. 
39  Vgl. Gleißner, W., Risikomanagement, 2008, S. 27; Welge, M., Eulerich, M., 2014, 

S. 54. 
40  Vgl. Gleißner, W., Risikomanagement, 2008, S. 27. 
41  Vgl. Pfitzer, N., Oser, P., DCGK, 2005, S. 17 f. 
42  Vgl. DCGK, Richtlinie, 2007, S. 280 ff.; Grundei, J., Zaumseil, P., Aufsichtsrat, 2012, 

S. 61 f.; DCGK, Richtlinie, 2015, S. 3; Schewe, G., Unternehmensverfassung, 2015, 
S. 246.  

43  Vgl. Welge, M., Eulerich, M.; Management, 2014, S. 58. 
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sen abweicht. Der DCGK stellt somit die Möglichkeit zur Kontrolle der von Un-

ternehmen deklarierten Befolgung von Best-Practice-Empfehlungen der deut-

schen Regierungskommission dar.44 

 

2.3.2 Akzeptanz und Anwendung DCGK 

Der DCGK ist, wie beispielsweise die regelmäßige Erhebung des Berlin Center 

of Corporate Governance belegt, in der Praxis insgesamt auf positive Resonanz 

gestoßen. Der Anhang 1 verdeutlicht die Ergebnisse der Kodexanwendung im 

Jahr 2015. Der Anhang zeigt, dass die untersuchten Unternehmen die Anre-

gungen und Empfehlungen insgesamt zu 82,6 % umgesetzt haben.45 

Obwohl er keine gesetzliche Verbindlichkeit hat, hat sich somit der DCGK als 

Leitfaden zur Ausgestaltung guter Corporate Governance in deutschen Großun-

ternehmen etabliert. Dies wird auch in den unterschiedlichen wissenschaftlichen 

Erhebungen zur Akzeptanz des DCGK deutlich.46 Um die Akzeptanz des DCGK 

in deutschen Unternehmen genauer zu beleuchten, wird im Folgenden die Ak-

zeptanzentwicklung in den Jahren 2004 bis 2015 betrachtet. Hierzu werden die 

Ergebnisse des Berlins Center of CG herangezogen, dargestellt im Anhang 2. 

Die Akzeptanz hat sich im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt. So liegt die 

durchschnittliche Befolgungsquote der Kodexbestimmungen der in Frankfurt 

notierten Unternehmen mit 82,6 % höher als im Vorjahr mit 78,9 %.47 Dieser 

Anstieg ist vor allem auf die merklich gestiegene Umsetzung der 2013 einge-

führten Empfehlung zur Vorstandsvergütung zurückzuführen. Die Kennzahlen 

zur Akzeptanz der Empfehlungen und Anregungen des Kodex bilden wichtige 

Indikatoren für die Wirkung des DCGK in der Praxis. Der Kodex hat sich als 

Ausdruck guter Corporate Governance in der deutschen Wirtschaft etabliert und 

kann für sich in Anspruch nehmen, ergänzend zu geltenden Gesetzen Stan-

dards für die Leitung und Überwachung von Unternehmen im Sinne von Best 

                                                      
44  Vgl. DCGK, Richtlinien, 2007, S. 73 f.; Geiersbach, K., Interne Revision, 2011, S. 75; 

Conrad, P., Koch, J., Unternehmenssteuerung, 2012, S. 89 ff.  
45  Vgl. Werder, A., Turkali, J., Report, 2015, S. 1359. 
46  Vgl. Werder, A., Turkali, J., Report, 2015, S. 1360 ff. 
47  Vgl. Berlin Center of Corporate Governance, Monitoring Reports, 2014–2015, o. S. 



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

14 

Practice zu setzen.48 Der Kodex wird in der Regel einmal jährlich vor dem Hin-

tergrund nationaler und internationaler Entwicklungen überprüft und bei Bedarf 

angepasst.49 

 

2.4 Corporate-Governance-System 

Im internationalen Vergleich existieren für die Führung und Überwachung einer 

Gesellschaft unterschiedliche Systeme, die sich durch die Verteilung der Kon-

troll- und Leitungsfunktion auf die Organe unterscheiden. Es lassen sich zwei 

gegensätzliche Corporate-Governance-Systeme identifizieren: das monistische 

und das dualistische System.50 Während das monistische System, das im an-

gelsächsischen Raum dominiert, Leitungs- und Kontrollfunktionen zusammen-

fasst, gilt für die deutschen Aktiengesellschaften das dualistische System. Im 

Gegensatz zum monistischen System erfolgt die strenge Trennung von Leitung 

und Kontrolle.51 Im Folgenden werden das dualistische System und dessen 

Organe näher dargestellt. 

 

2.4.1 Dualistisches Verwaltungssystem 

Die Autoren La Porta, Lopez-de-Silanes, Jensen, Shleifer und Vishney gehen 

davon aus, dass das Rechtssystem eines Landes einen essenziellen Corpora-

te-Governance-Mechanismus darstellt.52 Sie argumentieren, dass der Gesetz-

geber die Rechte eines Anlegers zu schützen hat und die gesetzlichen Richtli-

nien grundlegende Determinanten darstellen.53 Deshalb wird im Rahmen dieser 

Arbeit die Aktienrechtsnovelle aus dem Jahr 1870 näher in Augenschein ge-

nommen. Diese hat für die Aktiengesellschaft das dualistische Verwaltungssys-

                                                      
48  Vgl. Macharzina, K., Wolf, J., Führung, 2008, S. 143; Werder, A., Führungsorganisa-

tion, 2015, S. 24. 
49  Vgl. DCGK, Entsprechungserklärung, o. S.  
50  Vgl. Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 35. 
51  Vgl. Kuck, D., Aufsichtsräte, 2006, S. 27; Eibelhäuser, B., Unternehmensüberwa-

chung, 2011, S. 28 f.; Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 41. 
52  Vgl. Denis, D., McConell, J., International-CG, 2003, S. 4 f. 
53  Vgl. Bebchuck, L., Weisbach, M, State of CG, 2010, S. 953. 
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tem geschaffen, das bis heute für das deutsche Recht charakteristisch geblie-

ben ist.54 Das geltende dualistische System wird durch eine strenge Trennung 

von Leitungs- und Kontrollaufgaben bestimmt. Die Kontrollfunktion wird vom 

Aufsichtsrat und die Leitungsfunktion vom Vorstand der Aktiengesellschaft 

wahrgenommen. Aufgrund der Zweiteilung der Funktionen wird das dualistische 

System auch als „Two-Tier System“ bezeichnet.55 Die Trennung von Führung 

und Kontrolle zählt zu den Stärken des dualistischen Systems. Sie führt zur 

Erleichterung des Aufbaus von langfristigen Beziehungsgefügen mit unter-

schiedlichen Anspruchsgruppen und zur Berücksichtigung ihrer Interessen. 

Durch die Abtrennung von Leitung und Kontrolle wird die Unabhängigkeit des 

Aufsichtsrates bei der Überwachungstätigkeit gewährleistet.56 

Bereits im Jahre 1861 legte der Gesetzgeber die organisatorische Funktions-

trennung fest, die durch die nachfolgenden Aktienrechtsnovellen in den Jahren 

1884 (Neuerfassung des AktG) sowie 1897 (Übergang im HGB) nicht verändert 

wurden. Die Kompetenzen und Beziehungen zwischen den beiden Organen, 

Vorstand und Aufsichtsrat, sind im Aktiengesetz geregelt.57 Die getrennte Auf-

gabenverteilung erleichtert zudem, dass die Interessenvertretungskompetenz 

im dualistischen Leitungsmodell nicht auf die Eigenkapitalgeber beschränkt 

bleibt. Durch unternehmerische Mitbestimmungsregelungen werden nicht nur 

auf einer Seite die Anteilseignerinteressen, sondern auch die Arbeitnehmerinte-

ressen miteinbezogen.58 Beide selbstständigen Organe sind im Rahmen ihrer 

Aufgaben mit kontinuierlicher Kontrolle der Prozesse und der Führungsmaß-

nahmen vertraut. Darüber hinaus stellt der Aufsichtsrat die institutionelle und 

strukturelle Überwachung des Vorstandes als Geschäftsführung sicher.59 Einen 

                                                      
54  Vgl. Wilhelm, J., Kapitalgesellschaft, 2009. S. 25. 
55  Vgl. Kuck, D., Aufsichtsräte, 2006, S. 27; Hopt, K., Comparative Law, 2011, S. 70; 

Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 41; Conrad, C., Steuerung, 2015, S. 
272. 

56  Vgl. Freidank, C., Controlling, 2004, S. 97; Mallin, C., Corporate Governance, 2010, 
S. 215. 

57  Vgl. Warncke, M., Prüfungsausschluss, 2010, S. 38. 
58  Vgl. Pönisch, S., CG-Entwicklung, 2008, S. 20; Welge, M., Eulerich, M., Manage-

ment, 2014, S. 41. 
59  Vgl. Hamacher, A., Interne Revision, 2015, S. 39 ff. 
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Einblick in die Grundstruktur des dualistischen Verwaltungssystems soll Abbil-

dung 2 vermitteln. 

 

Abbildung 2: Dualistisches Verwaltungssystem 

Quelle: In Anlehnung: Welge, M., Eulerich, M., Management, 2012, S. 84. 

 

2.4.2 Organe im dualistischen System 

Die Führungs- und Überwachungsaufgaben werden im dualistischen System 

von zwei unterschiedlichen Organen wahrgenommen. Die Kontrollfunktion wird 

durch den Aufsichtsrat übernommen, während der Vorstand das Führungsor-

gan darstellt.60 Das Grundmodell und das Zusammenwirken beider Organe sind 

im Aktiengesetz geregelt. Ferner finden sich Empfehlungen im „Deutschen Cor-

porate Governance Kodex“.61 Zu den Pflichtorganen der Aktiengesellschaft 

gehört auch die Hauptversammlung als Vertretung der Anteilseigner gem. §§ 

118 ff. AktG, die jedoch nicht Teil der Unternehmensleitung ist und somit auch 

nicht im Mittelpunkt dieser Betrachtung steht. 

 

                                                      
60 Vgl. Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 42. 
61 Vgl. DCGK, Richtlinie, 2015, S. 2 ff. 
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2.4.2.1 Vorstand 

Im deutschen dualistischen System leitet der Vorstand nach § 76 Abs. 1 AktG 

als Geschäftsführungsorgan in eigener Verantwortung das Unternehmen und ist 

nicht an Weisungen der anderen Organe gebunden. Der Vorstand muss die 

Einhaltung der wesentlichen Grundsätze einer sorgfältigen Geschäftsführung 

nach § 93 Abs. 1 AktG, namentlich Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit, 

Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, gewährleisten.62 

Die Geschäftsführungskompetenz des Vorstandes beinhaltet die Repräsentati-

onsfunktion nach § 78 AktG. Somit vertritt der Vorstand das Unternehmen ge-

genüber Dritten gerichtlich und außergerichtlich.63 Das deutsche Recht sieht für 

den Vorstand ein Gesamtführungsprinzip gemäß § 77 Abs. 1 S. 1 AktG vor. 

Dementsprechend sind die Mitglieder des Vorstandes prinzipiell nur gemein-

schaftlich zur Geschäftsführung befugt. Die Geschäftsführungsbefugnis des 

Vorstandes kann gemäß § 82 Abs. 2 AktG durch die Geschäftsordnung einge-

schränkt werden. Zudem können zustimmungsbedürftige Geschäftstätigkeiten 

existieren. Der Vorstand muss nach § 111 Abs. 4 AktG dafür das Einverständ-

nis des Aufsichtsrats einholen.64 Die Leitungskompetenz des Vorstandes 

schließt die primäre Führungsfunktion im Unternehmen, das Treffen von Füh-

rungsentscheidungen sowie die Erledigung des Tagesgeschäfts ein.65 Der Ge-

setzgeber hat die Aufgaben und Pflichten des Vorstandes im Aktiengesetz defi-

niert. Neben der Einberufung der Hauptversammlung nach § 121 Abs. 2 AktG 

und der Festlegung der Tagesordnung sowie der Vorbereitung und Ausführung 

von Hauptversammlungsbeschlüssen liegt beispielsweise die Organisation der 

Buchführung gem. § 91 Abs. 1 AktG, die Einrichtung eines Überwachungssys-

tems gem. § 91 Abs. 2 AktG und die Berichterstattung an den Aufsichtsrat gem. 

§ 90 AktG im Verantwortungsbereich des Vorstands.66 Zudem ist der Vorstand 

dazu verpflichtet, gemäß § 170 Abs. 1 AktG den Jahresabschluss und den La-

                                                      
62  Vgl. Wiesner, G., Gesellschaftsecht, 2007, Rdnr. 2; Grundei, J., Zaumseil, P., Auf-

sichtsrat, 2012, S. 32; Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 43. 
63  Vgl. Schindera, H., Kompetenz, 2002, S. 50; Welge, M., Eulerich, M., Management, 

2014, S. 43; Schewe, G., Verfassung, 2015, S. 91. 
64  Vgl. Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 44.  
65  Vgl. Grundei, J., Zaumseil, P., Aufsichtsrat, 2012, S. 31. 
66  Vgl. Diedrichs, M., Kißler, M., Report, 2008, S. 97. 
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gebericht für das abgelaufene Geschäftsjahr aufzustellen und diese unverzüg-

lich dem Aufsichtsrat vorzulegen.67 

In Bezug auf die personelle Besetzung legt § 76 Abs. 2 AktG fest, dass der 

Vorstand grundsätzlich aus einer oder mehreren Personen bestehen kann. Bei 

einem Unternehmen mit einem Grundkapital von mehr als drei Millionen Euro 

muss er aber mindestens zwei Personen umfassen, falls die Satzung nicht eine 

Person vorschreibt.68 Setzt sich der Vorstand aus mehreren Personen zusam-

men, kann der Aufsichtsrat einen Vorstandsvorsitzenden laut § 84 Abs. 2 AktG 

ernennen.69 Die Dauer der Bestellung des Vorstandes ist auf maximal fünf Jah-

re begrenzt, eine Wiederbestellung obliegt der freien Entscheidung des Auf-

sichtsrates. 

 

2.4.2.2 Aufsichtsrat 

Im dualistischen System steht der Aufsichtsrat als besonderes Überwachungs-

organ zwischen der Hauptversammlung und dem Vorstand. Aufgrund seiner 

Rolle im deutschen Corporate-Governance-System hat er eine elementare Be-

deutung für die Überwachung eines Unternehmens.70 Aus diesem Grund wird 

die Überwachung durch den Aufsichtsrat im folgenden Abschnitt detaillierter 

betrachtet.  

Gemäß § 100 Abs. 1 AktG muss das Mitglied des Aufsichtsrats eine natürliche, 

unbeschränkt geschäftsfähige Person sein. Die Mitglieder des Aufsichtsrates 

werden grundsätzlich, entsprechend § 101 AktG, von der Hauptversammlung 

für maximal vier Jahre gewählt.71 Diese müssen nach § 107 Abs. 1 AktG zur 

Koordination und Leitung der Arbeit im Aufsichtsrat aus ihrer Mitte einen Vorsit-

                                                      
67  Vgl. Schewe, G., Unternehmensverfassung, 2015, S. 92. 
68  Vgl. Faber, T., Gesellschaftliche Bindungen, 2010, S. 62. 
69  Vgl. Grundei, J., Zaumseil, P., Aufsichtsrat, 2012, S. 32; Welge, M., Eulerich, M., 

Management, 2014, S. 44.  
70  Vgl. Berle, A., Means C., Corporation, 1932, S. 82; Scheffler, E., Aufsichtsrat, 1993 

S. 63 ff. 
71  Vgl. Schewe, G., Unternehmensverfassung, 2015, S. 85. 
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zenden sowie einen oder mehrere Stellvertreter wählen.72 Die persönlichen 

Voraussetzungen für die Ausübung eines Aufsichtsratsmandats ergeben sich 

gemeinsam aus § 100 Abs. 1 bis 4 und § 105 AktG. Diese sollen eine effektive 

Überwachungsfunktion sicherstellen.73 Ergänzend zu den gesetzlichen Vor-

schriften enthält der DCGK eine Reihe von Empfehlungen und Anregungen zur 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates.74  

Der Aufsichtsrat ist die wichtigste interne Prüfungsinstitution eines Unterneh-

mens. Die Haupttätigkeiten umfassen die ausführliche Kontrolle und Überwa-

chung der Geschäftsfunktionen nach § 111 Abs. 1 AktG. Die Interessenvertre-

tung der Anteilseigener und der Arbeitnehmer sind zusätzliche Funktionen.75 

Diese Kontrollaufgabe wird für die Gesellschaft im Gesellschafts- und Unter-

nehmensinteresse wahrgenommen.76 Die Kontrolle bezieht sich auf die Recht-

mäßigkeit, Prüfung der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmä-

ßigkeit der Entscheidungen des Vorstandes.77 Die §§ 107 Abs. 3, § 111 Abs. 2 

AktG enthalten Hinweise auf konkrete Gegenstände der Überwachungstätigkeit. 

Somit sind Bücher und Abschlüsse des Unternehmens samt Rechnungsle-

gungsprozess und Abschlussprüfung sowie die Wirksamkeit von Risikoma-

nagement, interner Revision und internem Kontrollsystem die Basis einer Kon-

trollmöglichkeit.78 Die folgenden Handlungsbereiche, die in Abb. 3 aufgezeigt 

sind, stellen für den Aufsichtsrat die wesentlichen überwachenden Rahmentä-

tigkeiten dar. 

 

  

                                                      
72  Vgl. Werder, A., Führungsorganisation, 2008, S. 95; Welge, M., Eulerich, M., Ma-

nagement, 2014, S. 45 ff. 
73  Vgl. Stein, P., Aktiengesellschaft, 2016, S. 92.  
74  Vgl. DCGK, Richtlinien, 2015, S. 9 ff. 
75  Vgl. Schindera, H., Kompetenz, 2008, S. 58; Welge, M., Eulerich, M., Management, 

2014, S. 44. 
76  Vgl. Theisen, M., 1993, Überwachung, Sp. 4224 ff.; Grundei, J., Zaumseil, P., Auf-

sicht, 2012, S. 77. 
77  Vgl. Kuck, D., Aufsichtsräte, 2006, S. 25; Eibelhäuser, B., Überwachung, 2011, S. 

92. 
78  Vgl. Diedrichs, M., Kißler, M., Report, 2008, S. 100;  Grundei, J., Zaumseil, P., Auf-

sichtsrat, 2012, S. 78; Welge, M., Eulerich, M., Management, S. 45. 
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Abbildung 3: Wesentliche Tätigkeiten Aufsichtsrat 

 

Quelle: In Anlehnung an: Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 33. 

 

Um eine effiziente Kontrolle und Überwachung durch den Aufsichtsrat zu ge-

währleisten, müssen dem Organ diejenigen Informationen zur Verfügung ste-

hen, die eine zweckorientierte Entscheidung ermöglichen. Der Zugang zu allen 

erforderlichen Berichten und Erklärungen stellt eine ordnungsgemäße Überwa-

chung des Vorstandes und somit der Unternehmensführung sicher.79 § 90 AktG 

regelt die Berichtspflichten des Vorstandes an den Aufsichtsrat. Erst diese 

Pflicht ermöglicht dem Überwachungsorgan, seiner Kontrollaufgabe gemäß § 

111 Abs. 1 AktG ordnungsgemäß nachzukommen.80 Zur Gewährleistung der 

Überwachungsaufgabe hat der Aufsichtsrat die Möglichkeit, die Geschäftsin-

formationen auf aktive oder passive Weise zu gewinnen. Im Rahmen einer pas-

siven Informationsgewinnung bestimmt der Gesetzgeber nach § 90 Abs. 1 und 

2 AktG eine „Bringschuld“ der Berichterstattung durch den Vorstand. In Abgren-

zung dazu regelt § 90 Abs. 3 AktG eine Informationsholschuld durch den Auf-

sichtsrat. Beim aktiven Informationsgewinn nutzt der Aufsichtsrat seine Befug-

nis zur Nachfrage weiterer Informationen.81 Das Berichtsrecht des Aufsichtsra-

tes gehört zu den relevantesten Informationsinstrumenten für die Überwachung 

                                                      
79  Vgl. Theisen, M., Berichterstattung, 2007, S. 5 f.; Bebchuck, L., Weisbach, M., State 

of CG, 2010, S. 943 f. 
80  Vgl. Stein, P., Aktiengesellschaft, 2016, S. 107. 
81  Vgl. Eibelshäuser, B., Unternehmensüberwachung, 2011, S. 109; Welge, M., Euler-

ich, M., Management, 2014, S. 247; Stein, P., Aktiengesellschaft, 2016, S. 107. 
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und Kontrolle. Die Erfüllung der Überwachung durch den Aufsichtsrat wäre er-

schwert oder sogar verhindert, wenn der Vorstand das Gremium quantitativ und 

qualitativ nicht ausreichend informiert.82 

§ 111 Abs. 2 Satz 2 AktG erlaubt dem Aufsichtsrat, für bestimmte Tätigkeiten 

Sachverständige zu beauftragen, wenn es nicht möglich ist, eine angemessene 

Aufgabenerfüllung ohne die Einschaltung von Experten sicherzustellen. Dies gilt 

für außerordentliche Arbeiten im Rahmen des Einsichts- und Prüfungsrechts 

und für die Klärung steuerlicher, technischer oder rechtlicher Fragen.83 Zur 

Gruppe der Experten zählen bspw. Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Steu-

erberater.84 

 

2.5 Unternehmen Krankenhaus 

Nach der Erläuterung der Grundlagen von Corporate Governance folgt im wei-

teren Verlauf dieser Arbeit die Fokussierung auf das Unternehmen Kranken-

haus. Im folgenden Kapitel werden die Unterschiede von Universitätskliniken 

und Privatkliniken herausgearbeitet. Abschließend werden die Untersuchungs-

objekte für den empirischen Teil dieser Arbeit vorgestellt. 

  

2.5.1 Begriff, Rechtsformen und Hierarchien in Universitätskliniken 

Der Begriff Krankenhaus leitet sich aus der historisch gewachsenen Institution 

für erkrankte Menschen ab. Die Notwendigkeit der Unterbringung schwerster-

krankter Menschen hat zu dem heutigen Bestand von Krankenhäusern ge-

führt.85 Rechtlich wird in Deutschland der Begriff Krankenhaus nach § 2 Nr. 1 

KHG als Einrichtung für ärztliche und pflegerische Leistungen definiert. In den 

Gesundheitseinrichtungen werden Leiden oder Körperschäden festgestellt, 

geheilt oder gelindert. Die Bestimmung des § 107 Abs. 1 SGB V konkretisiert 

                                                      
82  Vgl. Elsing, S., Schmidt, M., Informationsrechte, 2002, S. 1707.  
83  Vgl. Hopt, K., Comparativ, 2011, S. 71. 
84  Vgl. Eibelshäuser, B., Unternehmensüberwachung, 2011, S. 101. 
85  Vgl. Goepfert, A., Conrad, C., Krankenhaus, 2013, S. 147. 
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diese Definition anhand von weiteren organisatorischen und funktionellen 

Merkmalen.86 

Als Krankenhausträger gilt der Eigentümer eines Krankenhauses. In Anlehnung 

an die Daten des Statistischen Bundesamtes und der Deutschen Krankenhaus-

gesellschaft werden drei Trägerarten unterschieden:87 

 Öffentliche Krankenhäuser (Gemeinden, Städte und Bundesländer) 

 Freigemeinnützige Krankenhäuser (Wohlfahrtsverbände und Kirchen) 

 Private Krankenhäuser (Einzel- oder Großkonzerne) 

Einhergehend mit der Trägerschaft existieren unterschiedliche Möglichkeiten 

bei der Wahl der Rechtsform von Krankenhäusern. Die Determinanten von Trä-

gerschaft und Rechtsform sind miteinander verknüpft. Bei der Rechtsform eines 

Krankenhauses handelt es sich um eine konstitutive Entscheidung, da die 

Rechtsbeziehungen durch diese Form im Innen- und Außenverhältnis eines 

Unternehmens geregelt werden.88 Generell wird zwischen den Rechtsformen 

des Privatrechts und des öffentlichen Rechts unterschieden.89 Im Rahmen die-

ses Kapitels wird die öffentlich-rechtliche Rechtsform im Betracht gezogen, da 

das Universitätsklinikum zu diesen gehört. Der Anhang 3 dient zur Verdeutli-

chung der öffentlich-rechtlichen Rechtsform. Die Abbildung zeigt die Unterord-

nung in rechtlich selbstständig und unselbstständig und deren Zuordnungsmög-

lichkeiten auf. Der Gesetzgeber gibt keine Bestimmungen hinsichtlich der 

Rechtsform von Krankenhäusern vor. Dies bleibt dem Unternehmen selbst 

überlassen.90 

Das untersuchte Universitätsklinikum Essen gehört zu den Anstalten des öffent-

lichen Rechts. Hinsichtlich der Anstalt (Universitätsklinikum) übt der Träger 

(Landesministerium) dauerhaft Einfluss aus. Mit der Einrichtung von selbststän-

digen Einrichtungen ging einher, dass sich die Länder (Trägerschaften) aus der 

                                                      
86  Vgl. Augsten, U., Rehbein, S., Sausmekat, A., Krankenhaus, 2008, S. 38; Goepfert, 

A., Conrad, C., Krankenhaus, 2013, S. 35. 
87  Vgl. Statistisches Bundesamt, Krankenhäuser, o. S.; Deutsche Krankenhausgesell-

schaft, Geschäftsbericht, S. 6. 
88  Vgl. Balke, S., Krankenhaus, 2011, S. 75.  
89  Vgl. Buse, H., Rechtsformen, 2000, S. 49.  
90  Vgl. Balke, S., Krankenhaus, 2011, S. 75.  
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Fachaufsicht und damit aus den operativen Einzelentscheidungen zurückzogen. 

Stattdessen wird die Anlehnung an private Rechtsformen gesucht. Die Kompe-

tenz der Aufsichtsräte orientiert sich an privatgesellschaftsrechtlichen Regelun-

gen, wie z. B. an dem Aktiengesetz.91 

Angesichts der universitären Krankenhausträger stellt die Hochschulmedizin die 

relevanteste Rolle dar. Die Hochschulmedizin ist definiert durch Forschung, 

Lehre und Krankenversorgung. Dieser Aufgabenverbund ist arbeitsorganisato-

risch insbesondere in Krankenhäusern nicht zu trennen. Das Resultat ist, dass 

Universitätskliniken hinsichtlich ihrer Unternehmensführung eng mit der medizi-

nischen Fakultät verbunden sind. Dies stellt zugleich das Alleinstellungsmerk-

mal der Universitätsklinik dar.92 

Die klassische Organisationsstruktur im Krankenhaus ist durch die Trennung 

nach Berufsgruppen bis in die Leitung gekennzeichnet, die in der Literatur als 

das Dreierdirektorium betitelt wird.93 Das Dreierdirektorium besteht aus der 

ärztlichen Direktion, der Pflegedirektion und der kaufmännischen Direktion.94 

Zugeordnet sind jeweils die streng hierarchisch organisierten Beschäftigten. Im 

ärztlichen Bereich existiert in der Regel ein Chefarzt, der die verschiedenen 

medizinischen Abteilungen leitet. Als weitere Ebene sind die Oberärzte und 

Assistenzärzte zu nennen. Die Abteilung der Pflegeberufe ist parallel zur Ärzte-

schaft hierarchisch gegliedert. Die Pflegedirektion stellt die in dieser Ebene 

oberste Führungskraft dar. Auf der kaufmännischen Seite agiert der kaufmänni-

sche Direktor. Zusammen bilden die Chefs der drei Berufsgruppen die Kliniklei-

tung eines Universitätsklinikums.95 

 

                                                      
91  Vgl. Goepfert, A., Conrad, C., Krankenhaus, 2013, S. 26. 
92  Vgl. Debatin, J., Ekkernkamp, A., Schulte, B., Krankenhausmanagement, 2010, S. 

23. 
93  Vgl. Goepfert, A., Conrad, C., Krankenhaus, 2013, S. 28.  
94  Vgl. Goepfert, A., Conrad, C., Krankenhaus, 2013, S. 123. 
95  Vgl. Goepfert, A., Conrad, C., Krankenhaus, 2013, S. 148 f. 
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2.5.2 Vorstellung Universitätsklinikum Essen 

Das Universitätsklinikum Essen liegt in der Stadt Essen in Nordrhein-Westfalen 

und ist heute das größte an einem Standort konzentrierte Universitätsklinikum 

des Ruhrgebietes und somit das „Klinikum der Metropole Ruhr“.96 Jedes Jahr 

werden um 53.000 Patienten in 1.300 Betten stationär und ambulant behandelt. 

Unter der Leitung des ärztlichen Direktors Prof. Dr. Jochen A. Werner beschäf-

tigt das Universitätsklinikum über 6.000 Experten der unterschiedlichsten Dis-

ziplinen in 27 Kliniken und 24 Instituten, die für interdisziplinäre Diagnostik und 

Therapie auf dem neusten Stand der Forschung sind.97 Unter Beachtung des 

Leitbildes des Universitätsklinikums Essen: „Spitzenmedizin und Menschlich-

keit. Das Universitätsklinikum Essen lehrt, forscht und heilt“, bietet die Gesund-

heitseinrichtung ein breites Spektrum hochqualitativer medizinischer Dienstleis-

tungen an.98 Das Unternehmensleitbild dient zur Orientierung und prägt das 

Selbstverständnis und die Ziele des Unternehmens. Die offiziellen Ziele des 

Universitätsklinikums richten sich nach vier Kriterien: 

1. Im Bereich „Forschung und Lehre“ hat das Klinikum das Ziel, zu den 

herausragenden medizinischen Fakultäten zu gehören. Das Kranken-

haus arbeitet mit nationalen und internationalen Forschungsgruppen 

zusammen und verbessert kontinuierlich die Qualität der Lehre.99 

2. Im Aspekt der Krankenversorgung verfolgt das Uniklinikum Essen das 

Ziel, die Individualität von Patienten zu berücksichtigen und bietet eine 

medizinische und pflegerische Versorgung auf höchstem Niveau.100 

3. Das dritte Kriterium stellen die Mitarbeiter dar. Es gilt der Vorsatz, offen, 

verständlich und zeitnah zu kommunizieren. Das Ziel ist es, einen ko-

operativen Führungsstil zu leben und Verantwortung nach Maßgabe der 

jeweiligen Fähigkeiten zu delegieren. Zudem fördert das Universitätskli-

                                                      
96  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Unternehmen, o. S. 
97  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Unternehmen, o. S.  
98  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Unternehmensleitbild, o. S. 
99  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Unternehmensziele/1, o. S. 
100  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Unternehmensziele/2, o. S. 
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nikum die Gesundheit der Arbeitnehmer und unterstützt die persönliche 

Weiterentwicklung durch qualifizierte Fort- und Weiterbildungen.101 

4. Das letzte Ziel stellt die Wirtschaftlichkeit und das Qualitätsmanage-

ment dar. Das Universitätsklinikum Essen verbindet eine wirtschaftliche 

und umweltbewusste Arbeitsweise mit einer hohen Versorgungsquali-

tät. Es überprüft regelmäßig die Qualität der Arbeit und leitet Maßnah-

men zu ihrer Verbesserung ein.102 

Das Universitätsklinikum Essen besitzt mit der Ruhrlandklinik, der Herzzentrum 

Essen-Huttrop gGmbH, dem Westdeutschen Protonentherapiezentrum Essen 

und der St. Josef Krankenhaus Essen-Werden GmbH sowie der Dienstleitung 

GmbH fünf Tochtergesellschaften.103 

Die Jahresberichte des Universitätsklinikums zeigen, dass die erwirtschafteten 

Erträge und Aufwendungen fortlaufend steigen. Der Anhang 4 dient dazu, die 

Daten und Zahlen und deren Entwicklung von 2012 bis 2014 näher zu betrach-

ten. Somit weist das UK Essen im Jahr 2014 einen Ertrag von 624.841 Tsd. 

Euro und Aufwendungen von 627.758 Tsd. Euro auf.104  

Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Essen bündelt die Überwachungs- 

und Kontrollfunktion. Der Aufsichtsrat besteht aus 11 Mitgliedern und einem 

Aufsichtsratsvorsitzenden (s. Anhang 5). Die Tabelle im Anhang zeigt, dass 

sich der Aufsichtsrat sowohl aus internen als auch externen Mitgliedern zu-

sammensetzt. Verschiedene Berufsgruppen, wie z. B. Sachverständige aus der 

Wirtschaft oder Sachverständige aus dem Bereich der medizinischen Wissen-

schaft, sind dort vertreten. Im Aufsichtsrat lassen sich zusätzlich Arbeitnehmer-

vertreter vorfinden. Inklusive der Gleichstellungsbeauftragten gibt es sechs 

Frauen im Aufsichtsrat.105 Das Unternehmensorganigramm stellt die jeweiligen 

Einrichtungen und Funktionen dar.106 Anhand des Unternehmensorganigramms 

lassen sich die einzelnen Kliniken und deren Leitungen identifizieren. Zudem 

                                                      
101  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Unternehmensziele/3, o. S. 
102  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Unternehmensziele/4, o. S.  
103  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Konzerngesellschaften, o. S.  
104  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Jahresbericht, o. S.  
105  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Management-Aufsichtsrat, o. S.  
106  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Unternehmensorganigramm, o. S. 



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

26 

lässt sich die Zusammensetzung der Unternehmensführung, des Vorstandes, 

dort wiederfinden. Die Verantwortung für die Unternehmensführung des Univer-

sitätsklinikums Essen ist auf der Vorstandsebene angesiedelt.107 Der Vorstand 

setzt sich aus dem ärztlichen Direktor, stellv. ärztlichen Direktor, dem kaufmän-

nischen Direktor, der Pflegedirektion und dem Dekan der Universitätsklinik zu-

sammen. 

 

2.5.3 Begriff, Rechtsformen und Finanzierungsvorteile von Privatkliniken 

Neben der allgemein sinkenden Zahl der Krankenhäuser lässt sich festhalten, 

dass besonders der Anteil der Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft rück-

läufig ist, wohingegen der Anteil der Krankenhäuser in privater Trägerschaft 

zugenommen hat.108 In Deutschland ist die Zahl privater Krankenhäuser von 

1991 bis 2013 von 14,8 % auf 34,8 % gestiegen.109 Dagegen haben sich im 

gleichen Zeitraum die Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft von 46 % auf 

29,9 % reduziert.110 

Private Krankenhäuser stehen in privater Rechtsform und bedürfen als gewerb-

liche Unternehmen einer Konzession nach § 30 Gewerbeordnung. Generell 

existieren verschiedene Rechtsformen des Privatrechts. Die Rechtsformen 

können in Einzelunternehmen, Stiftungen und Gesellschaften untergliedert wer-

den. Letztes kann sich in Personalgesellschaften und sonstige Körperschaften 

des Privatrechts aufteilen. Die am häufigsten vertretene Rechtsform der Kapi-

talgesellschaft sind die AG und die GmbH.111 Der Anhang 6 dient zur Veran-

schaulichung der privatrechtlichen Rechtsform und listet die Zuordnungsmög-

lichkeiten auf, wie z. B. Einzelunternehmen und Gesellschaften.  

  

                                                      
107  Vgl. Universitätsklinikum-Essen, Management-Vorstand, o. S. 
108  Vgl. Krankenhaus-Report, Statistik, o. S.  
109  Vgl. Krankenhaus-Report, Statistik, o. S. 
110  Vgl. Krankenhaus-Report, Statistik, o. S.  
111  Vgl. Balke, S., Krankenhaus, 2011, S. 75. 
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Ein Grund für die zunehmende Privatisierung von Krankenhäusern ist ein Inves-

titionsstau in Krankenhäusern. Als zusätzliche Ursache gilt, dass private Kran-

kenhausträger einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt besitzen, was eine 

zügige Durchführung von Investitionsmaßnahmen gewährleistet.112 Grundsätz-

lich existieren zwei verschiedene Arten von Privatisierungen eines Unterneh-

mens. Es wird zwischen formaler und materieller Privatisierung unterschieden. 

Unter einer formalen Privatisierung wird im Allgemeinen die Umwandlung der 

Rechtsform eines in öffentlicher Trägerschaft befindlichen Krankenhauses in 

eine privatrechtliche Gesellschaftsform verstanden. Bei einer formalen Privati-

sierung im Sinne der Rechtsänderung bleibt der bisherige Krankenhausträger 

unverändert. Die materielle Privatisierung ist die Veräußerung der Mehrheit 

oder gesamten Anteile eines Krankenhauses an einen privaten Klinikträger.113 

Bei privatisierten Kliniken sind die Ziele meist klarer definiert als die von öffentli-

chen Trägern.114 Im Fokus stehen die optimierte Versorgung von Patienten auf 

der Basis des DRG (Diagnosis Related Groups) und die kostendeckende Wirt-

schaftlichkeit des Unternehmens.115 Eine Finanzierung über Kostenzuschüsse 

aus dem öffentlichen Haushalt ist bei privaten Kliniken nicht üblich. Das hat zur 

Folge, dass für Kliniken in privater Trägerschaft ein hohes Maß an Sensibilisie-

rung für medizinische Qualität und für die Kostenseite des Unternehmens vor-

handen sein muss.116  

Dennoch haben private Krankenhäuser einen strukturellen Wettbewerbsvorteil. 

Dieser wird unter anderem durch die Investitionsfinanzierung unterstützt.117 Der 

Investitionsverweigerung der Länder können private Kliniken besser entgehen, 

da diese Kredite aufnehmen oder über die Finanzkraft des Konzerns aus dem 

laufenden Geldfluss (Cashflow) finanzieren können. Sie sind somit schnell in 

                                                      
112  Vgl. Debatin, J., Ekkernkamp, A., Schulte, B., Krankenhausmanagement, 2010, S. 

36. 
113  Vgl. Debatin, J., Ekkernkamp, A., Schulte, B., Krankenhausmanagement, 2010, S. 

33 f.; Goepfert, A., Conrad, B., Krankenhaus, 2013, S. 47. 
114  Vgl. Debatin, J., Ekkernkamp, A., Schulte, B., Krankenhausmanagement, 2010, S. 

37; Goepfert, A., Conrad, B., Krankenhaus, 2013, S. 149. 
115  Vgl. Goepfert, A., Conrad, B., Krankenhaus, 2013, S. 149; Debatin, J., Ekkernkamp, 

A., Schulte, B., Krankenhausmanagement, 2010, S. 267 ff. 
116  Vgl. Goepfert, A., Conrad, B., 2013, Krankenhaus, S. 149. 
117  Vgl. Goepfert, A., Conrad, B., 2013, Krankenhaus, S. 149. 
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der Position, in die Rationalisierungen von Prozessen der Krankenhausversor-

gung zu investieren, um von den daraus folgenden Kostenvorteilen zu profitie-

ren.118 Je nach Rechtsform stehen privaten Kliniken neben der staatlichen För-

derung Kapitelquellen wie die Börse oder Gelder privater Investoren zur Verfü-

gung. Aufgrund des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks auf den Kranken-

haussektor und die öffentlichen Haushalte ist anzunehmen, dass sich die Grö-

ßenzunahme von privaten Klinikkonzernen in naher Zukunft weiter verstärken 

wird.119 Zudem kommt es zu einer ansteigenden Oligopolbildung auf dem priva-

ten Krankenhausmarkt. Dieser wird zurzeit unter den vier großen Klinikbetrei-

bern (Asklepios Kliniken GmbH, Fresenius Helios Gruppe, Rhön-Klinikum AG 

und Sana Kliniken AG) aufgeteilt. Durch die Oligopolbildung wird der Kranken-

hausmarkt weiter konsolidiert werden.120 Mit wirtschaftlichem Denken und Han-

deln ist es den privaten Kliniken gelungen, sich an die Anforderungen des Ge-

sundheitsmarktes anzupassen und diesen gewinnorientiert zu durchdringen.121 

Der Anhang 7 bestätigt diese Aussage und zeigt die Umsätze der führenden 

Privatkliniken in Deutschland auf. Die Ergebnisse der Tabelle zeigen, dass die 

Helios Kliniken GmbH der aktuell führende private Betreiber in Deutschland 

ist.122 

 

2.5.4 Vorstellung Helios Klinikum Berlin-Buch 

Das Helios Klinikum Berlin-Buch liegt in der Stadt Berlin und ist ein Kranken-

haus des Helioskonzerns in Deutschland. Zur Helios-Gruppe gehören 112 ei-

gene Akut- und Rehabilitationskliniken inklusive sieben Maximalversorger in 

Berlin-Buch, Duisburg, Erfurt, Krefeld, Schwerin, Wuppertal und Wiesbaden. 

Zusätzlich existieren 72 medizinische Versorgungszentren, fünf Rehazentren, 

18 Präventionszentren und 14 Pflegeeinrichtungen. Helios ist somit einer der 

größten Anbieter von stationärer und ambulanter Patientenversorgung in 

Deutschland. Berlin ist der Sitz der Unternehmenszentrale. Der Klinikkonzern 

                                                      
118  Vgl. Goepfert, A., Conrad, B., 2013, Krankenhaus, S. 150. 
119  Vgl. Bundesärztekammer, Privatisierung Deutschland, o. S.  
120  Vgl. Goepfert, A., Conrad, C., Krankenhaus, 2013, S. 150. 
121  Vgl. Debatin, J., Ekkernkamp, A., Schulte, B., Krankenhausmanagement, 2010, S. 37 f. 
122  Siehe Vergleich Anhang 7; Helios Kliniken, Zahlen und Fakten, o. S.  
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„HELIOS Kliniken GmbH“ versorgt jährlich mehr als 4,7 Millionen Patienten, 

davon rund 1,3 Millionen stationär. Die gesamte Klinikgruppe verfügt über rund 

35.000 Betten und beschäftigt rund 71.000 Mitarbeiter.123 

Das Helios Klinikum Berlin-Buch besitzt über 1.000 Betten, in denen Patienten 

fachübergreifend und interdisziplinär behandelt werden. Die Diagnostik und 

Behandlung findet insbesondere in zertifizierten Zentren wie z. B. im Brustzent-

rum, Darmzentrum und Gefäßzentrum statt. Unter der Leitung des Klinikge-

schäftsführers Dr. Sebastian Heumüller beschäftigt das Klinikum Helios Berlin-

Buch Experten aus unterschiedlichsten Wissensgebieten in 24 Kliniken und 

sechs Instituten. Jährlich werden mehr als 51.000 stationäre und über 110.000 

ambulante Patienten in Diagnostik und Therapie von Spezialisten fachübergrei-

fend behandelt.124  

In Bezug auf die Organisationsstruktur der Helios-Kliniken erreichte das Unter-

nehmen seit dem Jahr 2005 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 

10 %. Basis des konstanten Wachstums ist die dezentrale Konzernstruktur, die 

unternehmerisches Handeln vor Ort fördert. Die Unternehmensführung der He-

lios-Gruppe wird eng begleitet von medizinischen Gremien. Dieser Prozess 

stellt sicher, dass ärztliche Kompetenz in alle Entscheidungsprozesse des Kon-

zernmanagements einfließt.125  

Ein Blick in das Jahr 2015 der Helios-Kliniken zeigt, wie es finanziell um die 

Klinikgruppe steht. Zudem verrät die Umsatz- und Wachstumsrate die Wirt-

schaftlichkeit der Helios-Kliniken.126 Der Anhang 8 dient zur detaillierten Ein-

sicht in die Wirtschaftlichkeit von Helios. Helios hat im Geschäftsjahr 2015 ei-

nen Umsatz von 5.578,3 Millionen Euro erzielt. Die aktuellste veröffentlichte 

Bilanzsumme im Jahr 2012 beläuft sich auf 4.398,9 Mio. €.127 Hinsichtlich der 

Gesellschafter sind die Helios Kliniken, somit auch das Klinikum Berlin-Buch, 

seit 2005 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Gesundheitskonzerns 

                                                      
123  Vgl. Helios-Kliniken, Unternehmensportal, o. S.  
124  Vgl. Helios Klinik Berlin-Buch, Unternehmen, o. S.  
125  Vgl. Helios Kliniken, Organisationsstruktur, o. S.  
126  Vgl. Helios Kliniken, Zahlen-Fakten, o. S.  
127  Vgl. Helios Kliniken, Zahlen-Fakten, o. S. 
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Fresenius. Mit über 200.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern ist Fresenius 

eines der führenden Unternehmen im Gesundheitsbereich weltweit.128 

Die Klinikgruppen setzen seit mehreren Jahren eine eigene Zielmatrix um. Die-

se lässt sich auf jede unternehmerische Einheit des Konzerns Helios anwen-

den. Die Zielmatrix des Helios Klinikums Berlin-Buch beinhaltet z. B. die Steige-

rung von Patientennutzen und Qualitätsführerschaft. Das Klinikum Helios Ber-

lin-Buch zielt auf die nachhaltige Sicherung und Entwicklung des Krankenhau-

ses ab und somit auf ein selektives Wachstum und die Stärkung der Marktposi-

tion.129  

Die Überwachungs- und Kontrollfunktion im Helios Klinikum Berlin-Buch übt der 

Aufsichtsrat aus. Die unternehmensweltweite gesetzliche Mitbestimmung der 

Arbeitnehmer erfolgt im Aufsichtsrat Fresenius SE &Co. KGaA.130 Die Verant-

wortung für die operative Unternehmensführung hat Dr. Sebastian Heumüller, 

darunter angegliedert sind der ärztliche Direktor und die Pflegedirektion.131 Die 

detaillierte namentliche personelle Besetzung ist im Anhang 9 beschrieben. 

 

 

  

                                                      
128  Vgl. Helios Kliniken, Gesellschaft, o. S.  
129  Vgl. Helios Kliniken, Ziele, o. S. 
130  Vgl. Helios Kliniken, Organisationsstruktur, o. S. 
131  Vgl. Helios Kliniken, Unternehmensführung, o. S.  
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3 Wirkung von Corporate Governance auf den Unternehmenserfolg 

Bevor die Corporate Governance im Krankenhaussektor, insbesondere im Uni-

versitätsklinikum Essen und dem Helios Klinikum Berlin-Buch, genauer analy-

siert wird, soll vorab eine Übersicht über den Einfluss von Corporate Gover-

nance auf den Unternehmenserfolg gegeben werden. Im folgenden Kapitel 

werden somit die theoretischen Wirkungszusammenhänge sowie explizit die 

Auswirkung auf der operativen Ebene vorgestellt. Abschließend werden der 

aktuelle Forschungsstand und die Ableitung der Forschungshypothesen für den 

empirischen Teil erarbeitet. 

 

3.1 Abgeleitete theoretische Wirkungszusammenhänge 

Zwar unterscheiden sich die Kernaussagen von Corporate Governance von 

dem Unternehmenserfolg. Dennoch ist es eine allgemeine Erkenntnis, dass der 

langfristige Erfolg eines Unternehmens auch von der Einbeziehung der Corpo-

rate Governance profitieren kann.132 Auch in der weiteren Entwicklung der 

Fachdiskussion wird die Notwendigkeit von Corporate Governance zur Maxi-

mierung des Unternehmenserfolgs immer wieder herausgestellt.133  

Die zu prüfende Kernbehauptung ist, dass Unternehmen mit guter Corporate 

Governance erfolgreicher sind als Unternehmen mit schwächeren Führungs-

modalitäten.134 

Die Autoren Drobetz, Schillhofer und Zimmermann prägten diese Debatte mit 

dem Forschungsergebnis, dass ein signifikant positiver Zusammenhang zwi-

schen den Aktienrenditen und der Qualität der unternehmensspezifischen Cor-

porate Governance zu erkennen sei.135 Darüber hinaus zeigen sie, dass ein 

                                                      
132  Vgl. Werder, A., Grundfragen, 2003; S. 20; Bassen, A., Zöllner, C., Unternehmens-

wert, 2009, S. 48; Schmidt, T., Corporate Governance, 2011, S. 48; Kraus, P., Aus-
wirkungen, 2011, S. 45. 

133  Vgl. Zöllner, C., Interne CG, 2000, S. 52; Schmid, R., Wandel, 2001, S. 67; Werder, 
A., Grundei, J., 2009, Evaluation, S. 630 ff.; Stiglbauer, M., Unternehmenserfolg, 
2010, S. 61 f. 

134  Vgl. Felton, R., Hudnut, A., Van Heeckeren, J., Putting, 1996, S. 173. 
135  Vgl. Drobetz, W., Schillhofer, A., Zimmermann, H., Rating, 2004, S. 25.  



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

32 

besseres Corporate-Governance-Rating auch zu einem höheren Unterneh-

menswert führt. Unternehmen, die diese Zusammenhänge erkennen und nut-

zen, werden perspektivisch erfolgreicher sein als ihre Mitbewerber.136 

Nach dem Ergebnis einer Metastudie von Schmidt, ergänzt um die Ergebnisse 

weiterer Literatur137, kann Corporate Governance Einfluss auf die in Tabelle 7 

zusammengefassten Wettbewerbsfaktoren nehmen. Die Corporate Governance 

beeinträchtigt z. B. die Transparenz und die Performance von Unternehmen 

sowie den Markterfolg und die Managementqualitäten. 

 

Tabelle 2: Wettbewerbsfaktoren  

Relevante Wettbewerbsfaktoren der Corporate Governance 

Aktienrenditen 

Unternehmenswert (Tobin’s Q) 

Compliancesysteme (insbesondere Risikomanagementsystem und Kontroll-

system) 

Transparenz 

Performance 

Markterfolg 

Kapitalkosten 

Managementqualität 

Interne Revision 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                                      
136  Vgl. Drobetz, W., Schillhofer, A., Zimmermann, H., Rating 2004a; Drobetz, W., 

Schillhofer, A., Zimmermann, H., Germany, 2004b. 
137  Vgl. Nowak, E., Rott, R., Mahr, T., Kapitalmarkt, 2005, S. 252 ff.; Goncharov, I., 

Werner, J., Zimermann J., Compliance, 2006, S. 432 ff.; Bassen, A. Kleinschmidt, 
M., Prigge, S. Zöllner, C., DCGK, 2006, S. 375 ff.; Stiglbauer, M., Unternehmenser-
folg, 2010, S. 190 f.; Jahn, D., Rapp, M., Strenger, C., Wolff, M., Auswirkungen, 
2011, S. 64 ff. 
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Auch Unternehmensverantwortliche kommen in repräsentativen Befragungen 

überwiegend zu der Einschätzung, dass unternehmensspezifische Corporate 

Governance mehr denn je gefordert ist und einen positiven Einfluss auf den 

Unternehmenserfolg haben kann.138 Demnach bedingt die Identifizierung der für 

Corporate Governance relevanten Faktoren hinsichtlich ihrer Wirkung den je-

weiligen Unternehmenserfolg. 

  

3.2 Auswirkung auf der operativen Ebene 

Teils aus eigener Motivation, teils durch externen Druck lassen Unternehmen 

immer häufiger Corporate-Governance-Kriterien in ihre Unternehmensführung 

einfließen. Dadurch gewinnen Corporate-Governance-Einflussfaktoren zuneh-

mend an Gewicht.  

Somit ist die Thematik Corporate Governance zu einem wichtigen Differenzie-

rungsmerkmal für Unternehmenserfolg geworden.139 Das ist auch das Ergebnis 

von internationalen Studien wie etwa der von Bauer, Guenster und Otten 

(1996–2001)140, Klapper und Love (2000)141 oder auch der von Durnev und Kim 

(2000)142, in denen Großunternehmen und Investoren zu diesem Thema befragt 

wurden. Des Weiteren entspricht diese Erkenntnis der in Kapitel 2.3.3 darge-

stellten Zunahme der Akzeptanz von Corporate Governance in Deutschland, 

welche als entscheidendes Kommunikationsinstrument mit dem Unternehmens-

umfeld zur Reputationsbildung beitragen kann. Mit dem Reputationsgewinn für 

das Unternehmen geht auch der Nachweis besonderer Managementqualitäten 

einher, da die Umsetzung von Empfehlungen und Anregungen zur Corporate 

Governance und die damit verbundenen Herausforderungen als Qualitäts-

merkmal des Managements bewertet werden.143 

                                                      
138  Vgl. Drobetz, W., Schillhofer, A., Zimmermann, H., Rating, 2004a., S. 26. 
139  Vgl. Stilgbauer, M., Unternehmenserfolg, 2010, S. 190 f.; Schmidt, T., Governance, 

2011, S. 48 f.  
140  Vgl. Bauer, B., Guenster, N., Otten, R., CG Europa, 2004, S. 91 ff. 
141  Vgl. Klapper, L., Love, I., 2004, CG-Markets, S. 703 ff. 
142  Vgl. Durnev, A., Kim, E., 2005, To Steal, S. 1461 ff. 
143  Vgl. Schmidt, T.,Corporate Governance, 2011, S. 141 f.  
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Als weiterer umsatzbestimmender Faktor gilt die Steigerung der Unternehmens-

transparenz durch Corporate Governance.144 Dies geschieht, indem der Aufbau 

und Ausbau von Compliance-Systemen die internen unternehmensspezifischen 

Corporate-Governance-Strukturen nachhaltig verbessern. Durch das Zusam-

menspiel der Compliance-Systeme, z. B. bei einem Risikofrüherkennungssys-

tem, wird sichergestellt, dass Unternehmensentscheidungen mit internen Vor-

gaben getroffen und auf eine zielorientierte Unternehmensführung ausgerichtet 

werden. Des Weiteren spielt die interne Revision eine wesentliche Rolle für die 

Sicherstellung und Weiterentwicklung der Effektivität und Effizienz der Corpora-

te-Governance-Strukturen. Durch ihre Funktion einer unabhängigen und objek-

tiven Prüfungs- und Beratungsleistung wird ein Mehrwert im Unternehmen ge-

schaffen und es werden die Geschäftsprozesse verbessert.145 Der Effekt fördert 

die Steigerung der internen Wirkungsmechanismen der Corporate Governance 

und somit auch die Gesamtleistung des Unternehmens.146 

Durch interne Corporate-Governance-Strukturen wird die Anpassungsfähigkeit 

des Unternehmens an veränderte Umweltbedingungen deutlich erhöht. Sowohl 

die interne Revision als auch die Compliance-Systeme tragen zu einer Verbes-

serung der Flexibilität der Gesellschaft und damit zur Steigerung des Anpas-

sungserfolgs bei. Ergänzend stellte Schmidt 2011 anhand seiner Studie fest, 

dass interne Corporate-Governance-Strukturen einen positiven Effekt auf den 

Markterfolg haben.147 Dies ist zurückzuführen auf eine gute Corporate-

Governance-Struktur, die die Reputation und öffentliche Wahrnehmung des 

Unternehmens positiv beeinflusst. Eine zusätzliche Unterstützung stellt das 

Risikomanagement dar, dieses optimiert die Informationsbasis der Unterneh-

men bezüglich der Risiken und Chancen auf dem Markt. Entsprechend wird es 

den Gesellschaften ermöglicht, Marktchancen frühzeitig zu identifizieren und 

                                                      
144  Vgl. Schmidt, T., Corporate Governance, 2011, S. 136 f.; Zöllner, C., Interne-CG, 

2007, S. 280 f. 
145  Vgl. Geiersbach, K., Revision, 2011, S. 101 f. 
146  Vgl. Schmidt, T., Governance, 2011, S. 141., Stilgbauer, M., Unternehmenserfolg, 

2010, S. 55 ff. 
147  Vgl. Schmidt, T., Governance, 2011, S. 183.  
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Marktpotenziale besser auszuschöpfen. Die Steigerung des Markterfolges und 

der Flexibilität führen zu einem erhöhten Finanzerfolg des Unternehmens.148 

Damit zeigt sich, dass der Effekt interner Corporate-Governance-Strukturen den 

Unternehmenserfolg positiv beeinflusst. Der Anhang 10 dient zur Veranschauli-

chung des Einflusses von Corporate Governance auf dem Unternehmenserfolg 

und verdeutlicht, dass die internen Corporate-Governance-Mechanismen sich 

sowohl auf den Anpassungserfolg als auch auf den Markterfolg und Finanzer-

folg auswirken. Ergänzend zu den internen Einflussfaktoren zeigt sich, dass 

auch die externe Unternehmenstransparenz einen Betrag zum Unternehmens-

erfolg leistet. Durch den Abbau von Informationsasymmetrien gegenüber dem 

Unternehmenseigner wird ein zielorientiertes Management gefördert. Die Be-

wertbarkeit der Managementleistungen durch externe Unternehmenstranspa-

renz führt entsprechend zum Anpassungs-, Markt- und Finanzerfolg. Damit wird 

verdeutlicht, dass zusätzlich auf der Basis der externen Corporate-Governance-

Mechanismen durch die externe Unternehmenstransparenz die Basishypothese 

über einen positiven Effekt der Corporate Governance auf den Unternehmens-

erfolg bestärkt wird.149 

 

3.3 Auswertung des aktuellen Forschungsstandes 

Aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird im Folgenden die Ebene 

einzelner Wirkungsbeziehungen verlassen, um im Rahmen eines Literaturüber-

blicks den bisherigen Untersuchungsstand zum Zusammenhang zwischen Cor-

porate Governance und dem Unternehmenserfolg im Ganzen zu reflektieren.  

Der Ausgangpunkt dieses Forschungsüberblicks ist das Ergebnis der umfas-

senden und wohl bekanntesten Metanalyse von Gompers, Ishii und Metrick, in 

der Studien zwischen 1990 bis 1999 hinsichtlich des Zusammenhangs zwi-

schen Corporate Governance und dem Unternehmenswert untersucht wer-

den.150 Die Verfasser kommen zu dem Fazit: „The power-sharing relationship 

                                                      
148  Vgl. Schmidt, T., Governance, 2011, S. 141; Steller, M., Aufsichtsrat, 2011, S. 20–22. 
149  Vgl. Schmidt, T., Corporate Governance, 2011, S. 142; Brühl, K., Unterneh-

mensstrategie, 2009, S. 83; Otremba, S.; GRC-Management, 2016, S. 50. 
150  Vgl. Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A., Equity Prices, 2003. 
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between investors and managers is defined by the rules of corporate govern-

ance. We find that corporate governance is strongly correlated with stock re-

turns during the 1990s. At the beginning of the sample, there is already a signif-

icant relationship between valuation and governance. The results for firm value 

are ecconomically large and are robust to many controls and other firm charac-

terstics.“151 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden überwiegend Studien aus jüngerer Vergan-

genheit einbezogen, bei denen ein tendenziell ähnliches Corporate-

Governance-Verständnis sowie die Nutzung von teilweisen identischen Daten-

sätzen festgestellt werden konnte.  

Eine Reihe von Studien gibt Aufschlüsse über die Wirkung von Corporate 

Governance auf den Unternehmenserfolg aus der operativen Perspektive. Bha-

gat und Bolton liefern Erkenntnisse zu dem kausalen Zusammenhang zwischen 

Corporate Governance und dem Unternehmenserfolg.152 Sie wiesen nach, dass 

Corporate Governance positiv auf die Arbeitsproduktivität und das Umsatz-

wachstum wirkt. Sie fassen zusammen: „Finally, even though the GIM and BCF 

good governance indices are positively related to future operating performance, 

policy makers and corporate boards should be cautious in their emphasis on the 

components of these indices since this might exacerbate the problem of en-

trenched management, especially in those situations where management 

should be disciplined, that is, in poorly performing firms.”153 

Diese Ergebnisse stimmen überein mit den im Rahmen dieser Arbeit abgeleite-

ten Wirkungszusammenhängen sowie der Untersuchung von Cremers und Nair 

(2005). Sie richten den Fokus ihrer Untersuchung auf das Zusammenspiel von 

Shareholder-Aktivität und der Unternehmenskontrolle als externem Corporate-

Governance-Mechanismus. Sie kommen ebenfalls zu dem Resultat, dass Cor-

porate Governance positiv auf verschiedene Performance-Kennzahlen wirkt.154 

                                                      
151  Vgl. Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A., Equity Prices, 2003, S. 34. 
152  Vgl. Bhagat, S., Bolton, B., Firm Performance, 2008, S. 257 ff. 
153  Vgl. Bhagat, S., Bolton, B., Firm Performance, 2008, S. 272. 
154  Vgl. Cremers, K., Nair, V., Mechanisms, 2005, S. 2859 ff. 
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Epps und Cereloa (2008) sowie Bauer, Eichholtz und Kok (2010) veröffentlich-

ten hingegen einen dem widersprechenden Befund. Unter Einbezug von Per-

formance-Variablen gleich dem Modell von Cremers und Nair (2005) und Bha-

gat und Bolton (2008) weisen ihre Ergebnisse keinen signifikanten Zusammen-

hang auf.155 Dabei ist auffällig, dass den Untersuchungen unterschiedliche Cor-

porate-Governance-Bewertungsmaßstäbe zugrunde lagen. 

Der Mehrzahl an Untersuchungen liegt eine kapitalmarktorientierte Perspektive 

zugrunde. Drobetz, Schillhofer und Zimmermann (2004) untersuchten den Zu-

sammenhang zwischen Corporate Governance und der Aktienrendite und dem 

Tobin’s Q. Dazu wurden zwei verschiedene Portfolios mit Faktorenmodellen 

untersucht. Dem Ergebnis nach weisen Unternehmen, deren Rating dem Medi-

an entspricht, eine bessere Kapitalmarktperformance auf als andere Gesell-

schaften.156 

Bress führte diesen Zusammenhang im Jahre 2008 auf die zunehmende Be-

rücksichtigung von Empfehlungen des DCGK zurück. In Bezug auf die zuneh-

mende Akzeptanz und Anwendung von DCGK-Empfehlungen zeigt seine Un-

tersuchung, dass die Empfehlungen sich positiv auf den Tobin’s Q auswir-

ken.157 

Dem Aspekt der Compliance, Transparenz und Governancekosten im Unter-

nehmen in Bezug auf die Wirkung von Corporate Governance widmete sich 

Schmidt 2011. Sein Resultat bestätigt die Annahme, dass Corporate Gover-

nance zu einem positiven Wirkungszusammenhang nachhaltiger Unternehmen 

beiträgt.158 

Innerhalb der kapitalmarktbezogenen Forschung existieren allerdings auch 

gegenteilige Ergebnisse wie die von Bassen, Prigge, Zöllner (2009) und Stilg-

bauer (2010). Die Autoren wählten in ihrer Untersuchung einen anderen Ansatz. 

Im Fokus stehen die Erfolgsrelevanz der Güte der Corporate-Governance-

                                                      
155  Vgl. Epps, R., Cereloa, S., Rating, 2008, S. ff.; Bauer, R., Eichholtz, P., Kok, N., 

Performance, 2010,  S. 3 ff. 
156  Vgl. Drobetz, W., Schillhofer, A., Zimmermann, H., CG-Returns, 2004b, S. 267 ff. 
157  Vgl. Bress, S., CG-Deutschland, 2008.  
158  Vgl. Schmidt, T., Corporate Governance, 2011. 
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Berichterstattung am deutschen Kapitalmarkt sowie die Ermittlung der Erfolgs-

wirkungen einzelner DCGK-Empfehlungen.159 

Im Folgenden wird auf das angewendete Maß zur Messung der Unterneh-

mensperformance und Corporate Governance eingegangen. In der Mehrheit 

der hier analysierten Studien wurden das OLS-Regressionsmodell bzw. das 

zugrunde liegende Ordinary-Least-Squares-Modell als Methodik zur Identifizie-

rung von Einflüssen der Corporate Governance im Unternehmen verwendet.160 

Seltener war hingegen die Anwendung eigenständiger Bewertungsverfahren 

anhand definierter Kriterien.161 

Abschließend ist festzuhalten, dass das bisherige Forschungsbild zwar nicht 

einheitlich ist, die Mehrzahl der Untersuchungen allerdings einen positiven Ein-

fluss von Corporate Governance auf der operativen Ebene sowie auf die Wert-

steigerung eines Unternehmens nachweist.162 Aufgrund dieser Erkenntnisse 

lässt sich zusammenfassend ein positiver Wirkungszusammenhang zwischen 

der Anwendung von Corporate Governance und dem Unternehmenserfolg ab-

leiten. 

 

 

  

                                                      
159  Vgl. Stilgbauer, M., Unternehmenserfolg, 2010; Bassen, Prigge, Zöllner, Unterneh-

menswert, 2009. 
160  So gesehen bei: Drobetz, Schillhofer, Zimmermann. 2004; Goncharov, Werner, 

Zimmermann, 2006; Bassen, Kleinschmidt, Prigge, Zöllner, 2006.; Bress, Deutsch-
land, 2008; Bassen, Prigge, 2009.  

161  So gesehen bei: Schmidt, T., Corporate Governance, 2011.  
162  Vgl. Schmidt, T., Corporate Governance, 2011.; Bress, S., Deutschland, 2008; Gon-

charov, Werner, Zimmermann, 2006; Drobetz, Schillhofer, Zimmermann, 2004; Bau-
er, Eichholtz, Kok, 2010.; Bebchuk, Cohen, Ferrell, 2009; Bhagat, Bolton, 2008; 
Brown, Caylor, 2006; Cremers, Nair, 2005; Gomper, Ishii, Metrick, 2003.  
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4 Empirische Analyse von Corporate Governance im Krankenhaussektor 

Nachdem die vorangestellten Kapitel die inhaltliche Ausrichtung der Corporate 

Governance beschrieben haben und mit der hiermit einhergehenden begriffli-

chen Konkretisierung der Grundstein für die weitere Arbeit gelegt worden ist, 

werden in diesem Kapitel die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung 

speziell des Universitätsklinikums Essen und des Helios Klinikums Berlin-Buch 

dargelegt.  

 

4.1 Methodisches Vorgehen und Vorstellung des Forschungsmodells 

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen dieser Arbeit dargestellt. Zur 

empirischen Untersuchung wurden zwei Experteninterviews durchgeführt und 

mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Diese sollen empirische Er-

gebnisse über den Stand und Einfluss sowie einen Gesamtvergleich von Corpo-

rate Governance in Universitätskliniken und Privatkliniken liefern. Nach einer 

umfassenden Literaturrecherche und Voraberkundungen wurde ein Konzept für 

den Interviewleitfaden erarbeitet.  

Die Form der Interviews ist eine der qualitativen Forschung.163 Für die Durch-

führung der Interviews wurde ein halbstrukturierter Leitfaden gewählt, um ein 

offenes und gleichzeitig zu Auswertungszwecken strukturiertes Gespräch zu 

erhalten. Leitfadeninterviews arbeiten mit einem vorgegebenen Thema und 

einer Liste an Fragen, dem Leitfaden, jedoch ist die Reihenfolge der Fragen von 

weniger großer Bedeutung. Da das Leitfadeninterview einem Gespräch ähnlich 

ist, können auch Nachfragen gestellt werden. Generell ist der Leitfaden eine 

Richtschnur, welche die notwendigen Fragen umfasst.164 Die gewählte Form 

des Leitfadeninterviews ist das Experteninterview. „Experte beschreibt die spe-

zifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu 

erforschenden sozialen Sachverhalte. Experteninterviews sind eine Methode, 

dieses Wissen zu erschließen.“165 

                                                      
163  Vgl. Gläser, J., Laudel, G., (2010), Experteninterview, S. 41. 
164  Vgl. Gläser, J., Laudel, G., (2010), Experteninterview, S. 42. 
165  Vgl. Gläser, J., Laudel, G., (2010), Experteninterview, S. 12. 
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Demnach sind die Experten nicht die Objekte der Interviews, sondern vielmehr 

die Zeugen, die den genauen sozialen Sachverhalt beschreiben. Zudem haben 

die Experten teilweise eine den Sachverhalt betreffende exklusive Stellung. Das 

Ziel der Interviews ist es, die Sachverhalte oder Prozesse zu rekonstruieren, um 

dem Forscher das Wissen der Experten zugänglich zu machen.166 Hier sind die 

Experten die Geschäftsführung der beiden zu untersuchenden Unternehmen. 

Sie werden zum Experten, da sie am Sachverhalt oder Prozess des Corporate 

Governance täglich teilnehmen und somit Zeuge geworden sind. Deshalb kön-

nen diese Experten von der unternehmensspezifischen Corporate Governance 

berichten. Die Leitfragen ergeben sich aus dem theoretischen Teil dieser Arbeit. 

Leitfragen „sind […] auf das Untersuchungsfeld gerichtet und versuchen, die 

Informationen zu benennen, die erhoben werden müssen.“167 

Das gewonnene Interviewmaterial sind demnach die Daten, die im Anschluss 

analysiert und interpretiert werden. Dies erfolgt mithilfe der qualitativen Inhalts-

analyse. Bei der Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse werden die Daten 

entnommen, sprich die Rohdaten werden extrahiert, aufbereitet und ausgewer-

tet.168 Durch die Extraktion können die Daten, die für die Beantwortung der For-

schungsfrage nicht relevant sind, ausgeblendet werden. Bei diesem Prozess 

werden die Daten mit einem bestimmten Suchraster durchmustert und an-

schließend Kategorien zugeordnet.169 

Die Kategorien resultieren aus der Fragestellung und den theoretischen Vor-

überlegungen. Sie ermöglichen im Anschluss an die Extraktion eine Bündelung 

der Informationen und eine Vergleichbarkeit der Interviews. Es ergeben sich vor 

den Interviews folgende Kategorien: 

 Unternehmensorganisation 

 Hierarchieebenen 

 Unternehmensführung 

 Zielvereinbarungen und Anreizsysteme 

 Unternehmenskontrolle 

                                                      
166  Vgl. Gläser, J., Laudel, G., Experteninterview, 2010, S. 13 
167  Vgl. Gläser, J., Laudel, G., Experteninterview, 2010, S. 91. 
168  Vgl. Gläser, J., Laudel, G., Experteninterview, 2010, S. 199.  
169  Vgl. Gläser, J., Laudel, G., Experteninterview, 2010, S. 204. 
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Relevant ist, dass die Kategorien jederzeit erweitert werden können, wodurch 

eine durchlässige Datenverarbeitung ermöglicht wird. Die Extraktion ist ein ent-

scheidender Interpretationsschritt.170 Mit dem Hintergrund, dass die Informati-

onsdaten der Interviews den Kategorien zugeordnet werden und bei der Extrak-

tion auch Daten durch das Suchraster fallen, ist dieser Schritt individuell und ein 

Interpretationsschritt. Nach der Extraktion werden die Rohdaten zusammenge-

fasst, sodass eine strukturierte gleichstellende Informationsbasis zustande 

kommt, aufgrund derer Auswertung, Analyse und Interpretation erfolgen kön-

nen.171 

Um dem wissenschaftlichen Anspruch gerecht zu werden, wird zunächst der 

Untersuchungsansatz transparent dargestellt. Nissen (2007) schlägt vor, dass 

Untersuchungen im Gebiet der Beratungsforschung einer Reihe von zusätzli-

chen Anforderungen genügen sollten.172 Diese Anforderungen werden, wie in 

Tabelle 3 dargestellt, in dieser Untersuchung berücksichtigt. 

 

  

                                                      
170  Vgl. Gläser, J., Laudel, G., Experteninterview, 2010, S. 201.  
171  Vgl. Gläser, J., Laudel, G., Experteninterview, 2010, S. 202. 
172  Vgl. Nissen V., Consulting, 2007, S. 19.  
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Tabelle 3: Anforderungen im Gebiet der Beratungsforschung nach Nissen 

Anforderungen nach Nissen Lösungsansatz dieser Arbeit 

Klare Zielsetzung der Untersuchung, 

Unvoreingenommenheit bezüglich 

des Ergebnisses 

Darstellung von Problemstellung und 

Ziel der Untersuchung im Kapitel 1 

Berücksichtigung des Status Quo der 

Forschung 

Literaturgestützte Analyse des aktu-

ellen Standes von Corporate Gover-

nance als Grundlage für den Inter-

viewleitfaden 

Methodisch fundiertes, systemati-

sches und kritisch reflektierendes 

Vorgehen 

Auswertung der Interviews in Anleh-

nung an die Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring. Kriti-

sche Bewertung der Ergebnisse in 

Kapitel 4 

Bereitschaft zur Offenlegung aller 

Ergebnisse und Details der Vorge-

hensweise 

Ausführliche Darstellung des Unter-

suchungsschema in Kapitel 4.1 

Generierung neuen Wissens- Innova-

tion des Untersuchungsschemas 

Analyse der qualitativen Interviews 

auf Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede in Kapitel 4.3 

Starker Anwendungsbezug Interviewdurchführung mit Führungs-

kräften s. Anhang 

Quelle: Nissen V., Consulting, 2007, S. 19. 

Zunächst werden in diesem Kapitel die Auswahl der Methode und der Aufbau 

des Experteninterviewleitfadens ausführlich begründet. Anschließend wird die 

Datenbasis erklärend dargelegt, um darauffolgend die Datenauswertung – die 

qualitative Inhaltsanalyse – durchführen zu können. Die Ergebnisse sollen dann 

die zuvor aufgestellten Thesen prüfen, um einen Vergleich der Corporate 

Governance unter Berücksichtigung der Unternehmensunterschiede durchfüh-

ren zu können.  
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4.1.1 Qualitativer Untersuchungsansatz 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, mehr über die Corporate Governance im 

Krankenhaussektor zu erfahren. Ausgehend davon, dass keine spezifischen 

empirischen Daten zur Corporate Governance am Beispiel des Universitätskli-

nikums Essen und des Helios Klinikums Berlin-Buch derzeit vorliegen, ist es 

notwendig, neue Informationen zu erfassen, um die Fragestellung der Arbeit 

beantworten zu können. In der Literatur wird zwischen qualitativen und quantita-

tiven Forschungsansätzen unterschieden.173 

Da die Beantwortung der Fragestellungen Einblick in die spezifische Unterneh-

mensführung und Kontrolle der jeweiligen Kliniken nimmt und somit eine große 

Offenheit von Seiten der Probanden gegeben sein muss, zeigt sich das For-

schungsanliegen als sehr komplex. Als geeignete Vorgehensweise bietet sich in 

dieser Arbeit die qualitative Forschung an. Qualitative Forschung verfolgt nicht 

die Anforderung, repräsentative Aussagen zu formulieren. Sie beschreibt statt-

dessen Lebenswelten von innen heraus, aus Sicht der handelnden Menschen, 

um so zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten beizutragen und 

auf Abläufe, Strukturmerkmale und Deutungsmuster aufmerksam zu machen.174 

Das Forschungsziel qualitativer Sozialforschung ist, Prozesse zu rekonstruie-

ren, durch die soziale Wirklichkeit in ihrer sinnhaften Strukturierung hergestellt 

wird.175  

Der qualitative Forschungsansatz zeichnet sich durch das Prinzip der Offenheit 

im Hinblick auf Untersuchungspersonen, Untersuchungsobjekt und Untersu-

chungsmethoden aus. Bei dieser werden subjektive Sichtweisen rekonstruiert, 

was nach Helfferich (2009) Folgendes bedeutet: „Die Befragten sollen ihren 

‚Sinn‘ […] entfalten können. Dazu brauchen sie einen offenen Äußerungsraum, 

der gefüllt werden kann mit dem, was für sie selbst wichtig ist, und in der Art 

und Weise, wie sie selbst sich ausdrücken möchten.“176 Somit ist es innerhalb 

der qualitativen Forschung möglich, Raum zu schaffen, um individuelle Per-

                                                      
173  Vgl. Gläser, J., Laudel, G., Experteninterview, 2010, S. 36 ff.  
174  Vgl. Flick, U., Qualitative Sozialforschung, 2005, S. 14. 
175  Vgl. Schmidt, C., Auswertungstechniken, 1997, S. 545. 
176  Vgl. Helfferich, C., Qualitativer Daten, 2011, S. 24. 
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spektiven entfalten und berücksichtigen zu können.177 Es wird gefordert, dass 

die Untersuchungen durch den Untersuchungsgegenstand und somit die im 

empirischen Material enthaltenen Informationen strukturiert werden.178 

Die Bereitschaft, über das geführte Unternehmen und vor allem die Corporate 

Governance zu sprechen, muss demnach gegeben sein. Ein persönlicher Kon-

takt zu den Probanden zur Beantwortung der Forschungsfrage ist demnach 

geeignet. Auch Lamnek (2005) beschreibt die mündliche Befragung als Kö-

nigsweg des qualitativen Ansatzes. Ein Grund für die Bekanntheit und Anwen-

dung nach Lamnek ist, „dass die Informationen in statunascendi aufgezeichnet 

werden können, unversehrt-authentisch sind, intersubjektiv nachvollzogen und 

beliebig reproduziert werden können“.179 Der qualitative Ansatz kommt in dieser 

Untersuchung insbesondere durch die Vorstellung der Ergebnisse des qualitati-

ven Interviews im Kapitel 4.3 zum Ausdruck. 

 

4.1.2 Aufbau und Ablauf des Experteninterviews 

Um empirische Ergebnisse hinsichtlich der Corporate Governance im Universi-

tätsklinikum Essen und im Helios Klinikum Berlin-Buch liefern zu können, er-

weist sich das Experteninterview als geeignete Methode. Die Wahl fiel auf das 

leitfadengestützte Interview nach Hopf (1987), welches eine der beliebtesten 

Formen qualitativer Befragung darstellt. Das zentrale Charakteristikum ist der 

Leitfaden, welcher einerseits der thematischen Orientierung dient, also auch der 

Gedächtnisstütze. Zudem wird damit die Interviewthematik eingegrenzt und 

einzelne Themenkomplexe bereits vorgegeben.  

Im Zuge der Interviews wurden Experten aus der jeweiligen Klinik interviewt, um 

deren Erfahrungen und Eindrücke einzuholen sowie eine Prognose des Corpo-

rate Governance der Branche abzugeben. Experten treten hier als Träger von 

                                                      
177  Vgl. Helfferich, C., Qualitativer Daten, 2011, S. 114. 
178    Vgl. Glaser, B., Strauss, A, Grounded Theory, 1967, S. 37; Kleinig, G., Sozialfor-

schung, 1982, S. 231 f.; Gläser, J., Laudel, G., Experteninterview, 2010, S. 30. 
179  Vgl. Lamnek, S., Qualitative Sozialforschung, 2010, S. 329. 
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Kontextwissen auf und definieren sich über ihr Prozesswissen, welches sich auf 

ihr persönliches professionelles und berufliches Handlungsfeld bezieht.180 

Die Vorbereitung auf ein Interview lässt sich nach Schmidt-Grunert (1999) wie 

folgt in Tabelle 4 darstellen:  

 

Tabelle 4: Vorbereitung Interview 

Prozessschritt Aufgabendefinition 

I Befragungsinteresse klarstellen 

II Zielgruppen definieren 

III Anzahl, Ort und Länge der Interviews 

festlegen 

IV Kontaktaufnahme 

V Probeinterview durchführen 

Quelle: Eigene Abbildung 

Bei der Vorbereitung der Interviews wurde zunächst bei dem Helios Klinikum 

Berlin-Buch nach der Möglichkeit eines Interviews angefragt, danach beim Uni-

versitätsklinikum Essen. Der Kontakt zu den Befragten wurde von der Autorin 

selbst organisiert. Damit die während des Interviews getroffenen Aussagen der 

Befragten den jeweiligen Unternehmen zugeordnet werden können, werden die 

Namen der Interviewpartner nicht anonymisiert. Die Interviews fanden im Zeit-

raum von September bis Oktober 2016 statt. Bei den Interviewpartnern handelt 

es um den Experten A, Geschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller, und um den 

Experten B, den kaufmännischen Direktor Thomas Kaatze. 

                                                      
180  Vgl. Bogner, A., Littig, B., Menz, W., Theorie Experteninterview, 2005, S. 37 ff. 
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Für die Durchführung der Experteninterviews wurde ein halbstrukturierter Leit-

faden gewählt, um ein offenes strukturiertes Gespräch zu erhalten. So war es 

ebenfalls möglich, den Leitfaden für die zwei verschiedenen Interviews zu ver-

wenden. Je nach Interviewpartner und Verlauf des Experteninterviews variierten 

die offenen Fragestellungen, wobei die Basis des Leitfadens beibehalten wer-

den konnte. Besonderer Wert wurde dabei auf die Themen Unternehmensstruk-

tur/Leitbild, Unternehmensführung und Kontrolle gelegt, da diese Themen be-

sonders relevant zur Erreichung der Zielstellung dieser Arbeit sind.181 

Der Interviewleitfaden wurde nach dem sogenannten SPSS-Prinzip erstellt.182 

Das bedeutet, dass im ersten Schritt Fragestellungen in einem Fragekatalog 

gesammelt wurden, welche anschließend im Hinblick auf die Zielsetzung über-

prüft, reduziert und angepasst wurden. Die verbliebenen Fragen wurden dann 

inhaltlich sortiert und zu Fragekategorien subsumiert. Der Ausdruck SPSS-

Prinzip steht somit für sammeln, prüfen, sortieren und subsumieren. Für die 

Überprüfung des Leitfadens wurde ein Pretest durchgeführt. Dazu wurden die 

Fragen an Testpersonen erprobt und hieran im Anschluss eine Anpassung der 

Fragestruktur vorgenommen. Da es sich bei den Befragten jeweils um einen 

Experten aus einem Universitätsklinikum und einer Privatklinik handelt, blieb 

der Fragenkatalog von der Struktur zwar identisch, wurde jedoch inhaltlich dem 

jeweiligen Interviewpartner angepasst. Für die Interviews wurden die im Anhang 

11 dargestellten Fragestellungen und Begründungen formuliert.183 Im inhaltli-

chen Schwerpunkt orientiert sich der Aufbau des Leitfadens an der Struktur 

dieser Arbeit. Zunächst wird allgemein nach der Unternehmensorganisation 

gefragt. Darauf folgt der Kern der Befragung über die gesamte Unternehmens-

führung und die Kontrolle. Die Nachfrage zur Effizienz der Aufsichtsräte bildet 

den Abschluss des Leitfadens.  

Das Interview mit Herrn Dr. Heumüller aus dem Helios Klinikum Berlin-Buch 

wurde telefonisch geführt, mit einem Diktiergerät aufgezeichnet und anschlie-

ßend für die Auswertung transkribiert. Das Interview mit Herrn Kaatze aus dem 

Universitätsklinikum Essen wurde persönlich geführt, mit einem Diktiergerät 

                                                      
181  Siehe auch Kapitel 1.2.  
182  Vgl. Helfferich, C., Qualitative Daten, 2011, S. 182 ff. 
183  Siehe Interviewleitfaden, S. 99 ff.  
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aufgenommen und auch anschließend transkribiert.184 Zu Beginn eines jeden 

Interviews wurde den Interviewpartnern nach Vorstellung der eigenen Person 

zunächst der Anlass des Interviews erläutert und ein kurzer Einblick in die be-

handelte Problemstellung gegeben. Ebenfalls wurde die Erlaubnis zur Benut-

zung eines Diktiergerätes eingeholt. Die Interviews umfassten einen Zeitraum 

von ungefähr 30 bis 50 Minuten.  

 

4.2 Datenbasis und Datenerhebung 

Zur Analyse und Interpretation der Interviews wird die Methode der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring angewandt, um die wesentlichen Inhalte und As-

pekte aufzuzeigen.185 Die von Mayring verwendete Methode wird an die An-

sprüche dieser Arbeit angepasst und in ihren Schritten entsprechend herunter-

gebrochen.186 

Nach Auswertung und Analyse der Interviews sollen die Ergebnisse als Grund-

lage dienen, Aussagen über die Corporate Governance im Universitätsklinikum 

Essen und im Helios Klinikum Berlin-Buch zu tätigen, Erfolgsfaktoren zu er-

schließen und Handlungsempfehlungen geben zu können. Um die Interviews 

auswerten zu können, wurden diese nach den in Abbildung 4 dargestellten 

Schritten der qualitativen Inhaltsanalyse bearbeitet.  

  

                                                      
184  Die transkribierten Interviews befinden sich im Anhang der Arbeit.  
185  Vgl. Mayring, P., Qualitative Inhaltsanalyse, 2010, S. 67 ff. 
186  Siehe auch Abbildung 4. 
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Abbildung 4: Schritte zur qualitativen Inhaltsanalyse 

 

Quelle: Mayring, 2010, Qualitative Inhaltsanalyse – Grundlagen und Techniken, S. 68  

Im ersten Schritt wird eine erste Zusammenfassung erstellt, bei der die Informa-

tionen der Interviewgespräche herausgearbeitet und dann paraphrasiert wer-

den. Auf nicht inhaltstragende Textbestandteile, wie beispielsweise Ausschmü-

ckungen, wird verzichtet. Die Paraphrase wird auf einer einheitlichen Sprach-

ebene formuliert und in eine grammatikalische Kurzform umgeschrieben. Im 

zweiten Schritt werden bei einer Generalisierung sich aufeinander beziehende 

und über das gesamte Material verstreute inhaltsgleiche Paraphrasen gestri-

chen und zu einer Gesamtaussage gebündelt und zusammengefasst.187 Nach 

der Generalisierung folgt im dritten Schritt die Reduktionsphase. Die gebündel-

ten Aussagen werden auf ein Abstraktionsniveau gebracht, um sie interpretie-

ren zu können. Außerdem wird überprüft, ob die neuen Aussagen den Leitfaden 

noch repräsentieren. Im Gegensatz zu Mayring (2013) orientiert sich die ge-

samte Analyse der Interviews bereits zu Beginn an den zuvor erläuterten Fra-

gekategorien. So kann auf weitere Analyseschritte verzichtet werden und die 

angewendete Technik von Mayring auf die in Abbildung 2 visualisierten drei 

Schritte heruntergebrochen werden. Diese verkürzte Form erscheint in dieser 

Arbeit für die verschiedenen Interviews als angemessene Methode der qualita-

tiven Inhaltsanalyse. Da es sich um eine geringe Anzahl Interviews handelt, 

wird für jedes Unternehmen eine separate Zusammenfassung der Inhaltsanaly-

se erstellt.188 Die Ergebnisse der erhobenen Daten werden in Kapitel 4.3 aus-

gewertet.  

 

                                                      
187  Vgl. Mayring, P., Qualitative Inhaltsanalyse, 2010, S. 69. 
188  Siehe Kapitel 4.3.1 und Kapitel 4.3.2. 

1
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4.3 Ergebnisse der empirischen Untersuchung 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der beiden Experteninterviews vorgestellt. 

Die Auswertung gliedert sich nach den in Kapitel 4.1.2 aufgeführten Fragekate-

gorien und Fragestellungen.189 Zentrale Aussagen der Interviewpartner, die sich 

den jeweiligen Fragekategorien zuordnen lassen, werden zusammengefasst 

und durch aussagekräftige Zitate belegt. Die Zitate sind jeweils mit einer Fußno-

te versehen, sodass sich die Bezugsaussagen im Anhang wiederfinden lassen. 

Im ersten Schritt werden die zentralen Aussagen der Experten für die jeweiligen 

Krankenhäuser aufgeführt und nachfolgend werden diese Ergebnisse miteinan-

der verglichen.  

 

4.3.1 Corporate Governance Helios Klinikum Berlin-Buch 

Fragekategorie 1: Unternehmensorganisation 

Die Unternehmensorganisation des Helios Klinikum Berlin-Buch setzt sich zu-

sammen aus: Geschäftsführung, Pflege- und ärztlicher Bereich, Funktions-

dienste, Verwaltung und sonstige Dienste. Der Geschäftsführer ist für die Un-

ternehmensführung des Helios Klinikums Berlin-Buch verantwortlich und somit 

das oberste Organ in der Rangfolge im Unternehmen. Ihm nachfolgend ist der 

ärztliche Direktor für den medizinischen ärztlichen Bereich eingegliedert. Der 

ärztliche Direktor besitzt jedoch keine Vorgesetztenfunktion im Sinne des Ar-

beitsrechtes. Die Aussage „der ärztliche Direktor ist der Sprecher der Chefärz-

te“190 bekräftigt, dass dieses Organ die Ärzteschaft im Helios nach außen ver-

tritt. Die Pflegedirektion verantwortet den Bereich Pflegemanagement, nachran-

gig folgen die Pflegedienstleitung, Stationsleitung und die Pflegekräfte. Die 

Funktionsdienste sind der Pflegedienstleitung unterstellt. Zudem existiert im 

Helios Klinikum Berlin-Buch ein Abteilungsleiter für die Verwaltung und sonstige 

Dienste, dieser ist der Geschäftsführung direkt unterstellt.  

  

                                                      
189  Siehe Interviewleitfaden, S. 99 ff. 
190 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 103. 
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Fragekategorie 2: Hierarchieebenen  

In der Klinik Helios Berlin-Buch existieren klare klassische Hierarchieebenen. 

Der Geschäftsführer verantwortet die effiziente Führung im Unternehmen. 

Nachrangig existiert die Pflegedirektion, die den Pflegebereich organisiert und 

eine Vorgesetztenfunktion innehat. Es folgen die Pflegedienstleitung, Stations-

leitungen und Pflegekräfte. Zudem untersteht der Pflegedienstleitung der Be-

reich der Funktionsdienste. Für den ärztlichen Bereich ist der ärztliche Direktor 

verantwortlich und ist dem Geschäftsführer direkt unterstellt. „Der ärztliche Di-

rektor, der keine Vorgesetztenfunktion im Sinne des Arbeitsrechtes hat, ist 

Sprecher für die Chefärzte.“191 Mit dieser Aussage wird deutlich, dass die Hie-

rarchieebenen insbesondere im ärztlichen Beruf noch klar vorhanden sind. 

Auch die Äußerung: „Chefärzte sind wiederum alle gleichberechtigt und haben 

ihre Ärzte pro Fachgebiet unter sich“192, verstärkt das Bild der Hierarchieebenen 

im Helios Klinikum Berlin-Buch. Die Abteilungsleitung der Verwaltung ist der 

Unternehmensführung auf gleicher Ebene mit der Pflegedirektion und dem ärzt-

lichen Direktor unterstellt. Im Helios Berlin-Buch existiert für jeden Arbeitsbe-

reich jeweils ein Vorgesetzter. Der Geschäftsführer legt mit der Äußerung: „Ich 

spreche direkt mit der Stationsleitung oder mit Chefärzten“193, Wert auf eine 

direkte Kommunikation. 

Fragekategorie 3: Unternehmensführung 

Die Unternehmensführung der Helios Klinik Berlin-Buch ist beim Geschäftsfüh-

rer Dr. Heumüller angesiedelt. Dieser besetzt die Stelle seit einem Jahr. Dr. 

Heumüller hat Führungserfahrungen in vier anderen Helios-Kliniken gesammelt. 

Zudem hat er den Aufbau und die Prozesse vor der Geschäftsführungsposition 

durch ein Traineeprogramm kennengelernt. Der Geschäftsführer der Helios 

Klinik bringt fachspezifisches Wissen durch ein Studium der Betriebswirtschaft 

und Wirtschaftsinformatik mit. Die Unternehmensführung wird dem Unterneh-

mensleitbild „Sorgfalt, Transparenz und Ehrlichkeit“ angepasst. Die drei Fakto-

ren stellen eine relevante Rolle in der Unternehmensführung dar. Im Helios-

                                                      
191 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 103. 
192 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 103. 
193 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 104. 
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Konzern existieren einheitliche Führungsrichtlinien, um das Unternehmensleit-

bild zu stärken und ihm nachzukommen. Zudem müssen die Führungskräfte 

einen Verhaltenskodex einhalten: „Wie gehen die Führungskräfte miteinander 

um?“194 Zudem existiert eine Transparenz-Richtlinie: „Wie gehen wir mit unse-

ren Funktionen und mit der Außenwelt um?“195 Diese Transparenz-Richtlinie gilt 

unternehmensweit und ist an das Unternehmensleitbild angepasst. Durch die 

Akzeptanz und Anwendung der verschiedenen Unternehmensrichtlinien wird 

ein deutlicher Einfluss auf die Unternehmensführung ausgeübt.  

Die Führung des Helios Klinikums Berlin-Buch ist auf die Interessenvertretung 

der Patienten und des Anteilseigners ausgelegt. Dr. Heumüller verdeutlicht mit 

seinen Aussagen „Es muss ein Gleichgewicht sein. Wenn der Patient, der auch 

gleich Kunde ist, oder der Arbeitnehmer unzufrieden ist, wird unser Unterneh-

men leiden und die Befehle des Anteilseigners nicht mehr befolgen oder die-

nen“,196 und „Das Geschäft ist das monetäre Ergebnis“,197 dass die Wünsche 

und Anforderungen des Anteilseigners im Mittelpunkt der Unternehmensführung 

stehen. Die Hauptaufgabe von Dr. Heumüller ist es, „Menschen zu führen, 

schauen, dass die richtigen Personen an der richtigen Stelle sind, ihre Aufga-

ben kennen und diese motiviert ausführen“198. Die Gesamtorganisation des 

Helios Berlin-Buch wird durch die Führung bestimmt: „Ich bin eingesetzt durch 

den Anteilseigner und den Aufsichtsrat und meine Aufgabe ist es, deren Wün-

sche zu erfüllen.“199 Mit diesem Zitat wird die Aussage bekräftigt, dass die An-

forderungen des Anteilseigners die Handlungen der Führung stark beeinflus-

sen. Hinsichtlich der Prüfung und Sicherung der Unternehmensführungsziele ist 

durch die Aussage: „Es gibt keine interne Revision im Klinikum im klassischen 

Sinne“,200 verdeutlicht, dass die Ziele nicht durch eine interne Revision begleitet 

werden. Es existiert dennoch eine Konzern-Revision, die beim Anteilseigner 

Fresenius angesiedelt ist. 

                                                      
194 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 103  
195 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 103f. 
196 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 104. 
197 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 105. 
198 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 105. 
199 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 105. 
200 Siehe Dr. Heumüller. S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 106. 
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Fragekategorie 4: Zielvereinbarungen 

Die vorhandenen Zielvereinbarungen im Helios Klinikum Berlin-Buch werden 

jährlich an den Konzern Helios angepasst. Diese Zielvereinbarungen gelten 

fachübergreifend, was durch die Zielvereinbarung 2016 „Schulung mit Umgang 

von Antibiotika“201 gezeigt wird. Zudem gibt es ein gleichgestelltes Bonussys-

tem in der Klinik. Das Bonussystem ist dreigeteilt durch die Bereiche Wissen, 

Wirtschaft und Qualität. „Wobei das Geschäft auf dem monetären Ergebnis 

basiert“202 – die Aussage verdeutlicht, dass es sich um ein Wirtschaftsunter-

nehmen handelt und dass der Anteilseigner eine relevante Rolle spielt. Es exis-

tiert keine leistungsbezogene Vergütung im Helios Berlin-Buch, sowohl im Be-

reich des medizinischen Berufes als auch im Management. Die Äußerung: 

„Auch bei der Ärzteschaft gibt es nicht pro Hüftimplantat bei Euros mehr“,203 

bestätigt die Behauptung.  

Fragekategorie 5: Unternehmenskontrolle 

Die Unternehmenskontrolle im Helios-Konzern wird durch den Aufsichtsrat ge-

währleistet. Der Aufsichtsrat Fresenius SE & Co. ist nicht, wie für alle anderen 

Helios-Kliniken, für die Klinik Berlin-Buch zuständig. Als Besonderheit hat He-

lios Berlin-Buch einen eigenen Aufsichtsrat, dieser ist dennoch von Fresenius 

bestellt. Hinsichtlich der Frage, ob ein duales Führungssystem in der Klinik exis-

tiert, hat Dr. Heumüller mit der Aussage: „Ja/Nein. Also, es existiert ein Auf-

sichtsrat. Er erfüllt die formal juristischen Notwendigkeiten“,204 deutlich gemacht, 

dass die Kontrollfunktion von der Klinik als formale juristische Angelegenheit 

angesehen wird, nicht als Lenkungs- und Leitungsorgan. In den Aufsichtsrat 

wurden ausschließlich interne Helios-Mitarbeiter berufen. Die Mitglieder (6) 

setzen sich zu einem Drittel aus Arbeitnehmervertretern und zu zwei Dritteln 

aus Arbeitgebervertretern zusammen. Mit der Äußerung: „Alle Mitglieder sind 

momentan Männer“, wird deutlich, dass ein Frauenanteil nicht berücksichtig 

wird. Als Berufsgruppen sind vertreten: Jurist, Geschäftsführer, Stellvertreten-

der Geschäftsführer, Betriebsratsvorsitzender, Stellvertretender Betriebsrats-

                                                      
201 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 105. 
202 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 105. 
203 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 105. 
204 Siehe Dr. Heumüller, S., Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 104. 
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vorsitzender, Leiter der Zentralen Dienste.205 Grundsätzlich finden keine Auf-

sichtsratssitzungen ohne den Geschäftsführer oder dessen Vertretung statt. Die 

Sitzungen werden zweimal im Jahr einberufen. Unter anderem existiert kein 

zusätzliches Interessensorgan zur Entlastung des Aufsichtsrates im Helios Kli-

nikum Berlin-Buch. Dennoch lässt die Aussage bezüglich der Effizienz des Auf-

sichtsrates: „Ich sehe aktuell kein Defizit, deswegen fällt es mir schwer, eine 

mögliche Steigerung zu interpretieren“,206 darauf schließen, dass die Unter-

nehmensführung zufrieden mit der Unternehmenskontrolle ist. 

 

4.3.2 Corporate Governance Universitätsklinikum Essen 

Fragekategorie 1: Unternehmensorganisation  

Die Unternehmensorganisation des Universitätsklinikums Essen setzt sich aus 

den klinischen Einrichtungen, medizinischen theoretischen Einrichtungen und 

der Fakultät Duisburg-Essen zusammen. „Als oberstes Organ gibt es den Vor-

stand“,207 somit steht dieser über allen Funktionen im Universitätsklinikum Es-

sen. Der Vorstand besteht aus fünf Personen, dem ärztlichen Direktor, Stellver-

tretendem ärztlichen Direktor, dem kaufmännischen Direktor, der Pflegedirekti-

on und dem Dekan. „Der Stellvertretende ärztliche Direktor kann Mitglied im 

Vorstand sein, muss es aber nicht. Hier am Uniklinikum ist es so, dass er Mit-

glied ist. Das ist aber nur eine gelebte Vorstandspraxis, nicht etwas Bestell-

tes.“208 Mit dieser Aussage unterstreicht der kaufmännische Direktor, dass der 

Vorstand nicht zwingend aus fünf Personen bestehen muss. Allerdings wird 

dies am UK Essen momentan so gehandhabt.  

Für die Krankenversorgung sind der ärztliche Direktor, der stellv. ärztliche Di-

rektor und die Pflegedirektion verantwortlich, für die Fakultät der Dekan. Der 

kaufmännische Direktor ist ein Bindeglied der beiden Bereiche. Für die medizi-

nischen Einrichtungen ist der ärztliche Direktor mit dem kaufmännischen Direk-

tor zuständig. Der kaufmännische Direktor ist mit dem Dekan für die medizini-

                                                      
205 Siehe Dr. Heumüller, Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 106. 
206 Siehe Dr. Heumüller, Experteninterview Helios Berlin-Buch, S. 107. 
207 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 109. 
208 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 109. 
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schen theoretischen Einrichtungen verantwortlich und der stellv. ärztliche Direk-

tor stellt ein Bindemitglied von beiden dar. Die Pflegedirektion nimmt alle Ange-

legenheiten der Pflege wahr, beispielsweise Pflegemanagement und Funkti-

onsdienste. Die medizinische Planung und strategische Unternehmensentwick-

lung sowie interne Revision und Compliance stehen im Aufgaben- und Verant-

wortungsbereich des ärztlichen Direktors in Zusammenarbeit mit dem kaufmän-

nischen Direktor. Für den Bereich Compliance existiert am Universitätsklinikum 

Essen eine Compliancebeauftragte. Die Organisation und operative Unterneh-

mensentwicklung, zentrales Controlling und Sicherheitsdienste sind wiederum 

beim kaufmännischen Direktor alleine angesiedelt. Als Besonderheit im Unter-

nehmensorganigramm existiert der Verwaltungsdirektor im Universitätsklinikum 

Essen. Nach der Umstellung zur Anstalt des öffentlichen Rechts sind die Ver-

waltungsdirektoren zu kaufmännischen Direktoren umgewandelt worden, außer 

in Essen. Der Verwaltungsdirektor ist beispielsweise für den Bereich Personal-

wesen, Finanzen, Wirtschaft und Betriebe verantwortlich. Der Verwaltungsdirek-

tor wird als Vertretung des kaufmännischen Direktors angesehen. Laut Organi-

gramm sind dem ärztlichen Direktor die Bereiche Qualitätsmanagement, Risi-

komanagement, Marketing und IT zugeordnet, aber auch dort, sagt der kauf-

männische Direktor: „… kann man logischerweise sagen, dass ich mit verant-

wortlich bin. Wir haben beispielsweise gemeinsame Jour-fixe-Runden.“209 Mit 

dieser Aussage wird bekräftigt, dass der kaufmännische Direktor auch hier ein 

Bindemitglied darstellt.  

Fragekategorie 2: Hierarchieebenen 

Im Universitätsklinikum Essen existieren klassische Hierarchieebenen, sowohl 

im medizinischen Bereich als auch im Managementbereich. Für jede Klinik, 

jedes Institut und jede Abteilung ist ein Vorgesetzter vorhanden. Für einzelne 

nicht medizinische Abteilungen gibt es jeweils einen Leiter, der den Vorstands-

mitgliedern wie die Klinik, die Instituts-Direktoren und der Verwaltungsdirektor 

direkt unterstellt sind. Die Unternehmensführung ist aufgeteilt in kaufmänni-

schen Direktor, Pflegedirektion und ärztlichen Direktor sowie stellv. ärztlichen 

Direktor. Der ärztliche Direktor ist der Vorstandsvorsitzende. Der Vorstand stellt 

                                                      
209 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 113. 
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die Unternehmensführung und somit das oberste Organ des Universitätsklini-

kums Essen dar. Danach folgen die einzelnen Klinik- und Institutsdirektoren, die 

nach der aktuellen Satzung alle einen Professorentitel innehaben müssen. 

Trotz klassischer Hierarchieebenen, insbesondere im medizinischen und pfle-

gerischen Bereich, wird auch durch den kaufmännischen und ärztlichen Direktor 

auf direkter Ebene kommuniziert. Dies bekräftigt die Aussagen: „Die Arbeitsbe-

reiche unter dem Verwaltungsdirektor berichten auf direktem Wege sowohl ihm 

als auch mir“,210 und: „Wir führen auf Basis der gleichen Hierarchieebene mit 

diesen Personen ein gleichartiges Austauschwesen.“211  

Fragekategorie 3: Unternehmensführung 

Die Unternehmensführung des Universitätsklinikums Essen liegt beim fünf-

köpfigen Vorstand. Satzungsgemäß existieren ein Vorstandsvorsitzender und 

ein Stellvertreter. „Aus der Satzung geht hervor, dass der Kaufmann nach au-

ßen vertritt. Daher ist die Meinung des Ministeriums, dass der Kaufmann grund-

sätzlich der Stellvertreter ist. Rein juristisch ist das nicht haltbar, weil es ein 

gewähltes Amt ist und keins, was man so bekommt.“212 Mit dieser Äußerung 

wird verdeutlicht, dass alle Vorstandsmitglieder die Position des Vorstandsvor-

sitzenden innehaben können. Im Fall des Universitätsklinikums Essen ist es der 

ärztliche Direktor. Der Vorstand setzt sich aus den Bereichen ärztlicher Direktor, 

stellv. ärztlicher Direktor, kaufmännischer Direktor, Pflegedirektion und Dekan 

zusammen.  

Die Position des kaufmännischen Direktors des Uniklinikums Essen hat Herr 

Kaatze seit einem halben Jahr inne und ist somit Führungsmitglied des Unter-

nehmens. Herr Kaatze ist studierter Volkswirt und bringt Erfahrungen im Be-

reich einer Leitungsfunktion aus einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit. Der 

Sprung in die Unternehmensführung ist durch einen Zwischenschritt als Fi-

nanzdezernent im Universitätsklinikum gelungen. Der kaufmännische Direktor 

ist Geschäftsführer von zwei Tochtergesellschaften des Universitätsklinikums 

Essen und bringt somit ein breites Spektrum an Wissen mit. Durch den berufli-

                                                      
210 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 112. 
211 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 113. 
212 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 109. 
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chen Werdegang bringt Herr Kaatze das Wissen über die internen Prozesse 

und Erfahrungen im Bereich der Unternehmensführung mit, insbesondere im 

Unternehmen Uniklinikum Essen. Die Haupttätigkeit des kaufmännischen Direk-

tors besteht in der Leitung des Hauptunternehmens Universitätsklinikum Essen 

und allen damit verbundenen Aufgaben der Unternehmensführung. 

Im Gegensatz zum kaufmännischen und ärztlichen Direktor wie auch zur Pfle-

gedirektion ist der Dekan nicht als Person im Vorstand, sondern als gewähltes 

Amt. Der stellv. ärztliche Direktor ist hauptamtlich Klinik- oder Institutsdirektor. 

Der Vorstand setzt sich aus vier männlichen Personen und einer weiblichen 

Person zusammen. Das Idealbild des Vorstandes ist ein Teamdenken und nicht 

aufgrund der verschiedenen Berufsgruppen ein Säulendenken. Vorstandssit-

zungen finden alle zwei Wochen im Beisein der Gleichbestellungsbeauftragten 

statt. Laut Satzung ist die Besetzung des Vorstandes auf maximal fünf Jahre 

begrenzt. Davon kann jedoch abgewichen werden und eine Wiederwahl ist 

möglich. 

Für die Unternehmensführung existiert eine Unternehmenssatzung mit den 

entsprechenden Anforderungen, unter anderem wird die Führung zusätzlich an 

einem unternehmensspezifischen Corporate-Governance-Kodex ausgerichtet. 

Die Unternehmensführung wird durch das Unternehmensleitbild „Spitzenmedi-

zin und Menschlichkeit – Das Universitätsklinikum lehrt, heilt und forscht“213 

beeinflusst. Mit der Aussage: „Menschlichkeit ist für mich, dass ich Menschen 

grüße. Menschlichkeit ist für mich, dass ich auf Menschen zugehe, wo ich mer-

ke, dieser ist desorientiert auf diesem großen Campus. Menschlichkeit ist für 

mich, dass ich respektvoll mit meiner Reinigungskraft umgehe“,214 wird die Ein-

stellung zum Unternehmensleitbild bekräftigt und aufgezeigt, dass das Unter-

nehmensleitbild für die Führungskräfte prägend ist. Die Äußerung: „Nach der 

kompletten Umstrukturierung des Vorstandes wird es definitiv von allen ge-

lebt“,215 zeigt, dass sich die Führung an das Unternehmensleitbild anpasst. Die 

Unternehmensführung des Universitätsklinikums Essen ist an den folgenden 

relevanten Schwerpunkten ausgerichtet: Lehre, Forschung und Krankenversor-

                                                      
213 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 114. 
214 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 114. 
215 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 114.  
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gung. Die Relevanz der drei genannten Faktoren zeigt sich auch in der Behaup-

tung: „Wir können sicherlich auch hohe Gewinne erzielen, aber wir stecken 

diese Gewinne lieber wieder in Forschung und in die Dinge, die wir hier haupt-

sächlich betreiben. Ein Universitätsklinikum besteht immer aus Forschung, Leh-

re und Krankenversorgung.“216 Somit ist die Unternehmensführung in erster 

Linie nicht auf eigenwirtschaftliche Zwecke aus. „Es ist schon so, dass die 

schwarze Null geschrieben werden muss, das ist auch das, was unser Anteils-

eigner, sprich das Ministerium, das Land, uns sagt.“217 Somit beeinflusst der 

Anteilseigner gewissermaßen die Unternehmensführung und hat eine gewisse 

Erwartungshaltung an den Vorstand. Wie jedoch die Anforderungen umgesetzt 

werden, liegt allein in der Verantwortung des Vorstandes. Die Unternehmens-

führung im UK Essen ist somit nicht auf monetäre Ergebnisse ausgerichtet. „Wir 

haben keine Renditeforderungen klassischerweise, sondern es ist schon eher 

die Forschung […]. Es ist wichtig, dass wir hier im Universitätsklinikum uns für 

unsere Schwerpunkte auszeichnen.“218 Diese Äußerung bekräftigt wiederholt, 

dass die Gewinnerzielungsabsicht nicht im Vordergrund steht. 

Die Erfüllung und Prüfung der Unternehmensziele wird durch die interne Revi-

sion und Compliance gewährleistet. Hinsichtlich des Bereiches der Compliance 

existieren im Universitätsklinikum eine gesonderte Compliancebeauftragte und 

eine spezifische Verordnung. Revisionen werden im Uniklinikum auch als eine 

Art der Prüfung interpretiert, die durch die Bezirksregierung, Landesregierung, 

den Rechnungshof und Wirtschaftsprüfer getätigt werden.  

Fragekategorie 4: Zielvereinbarungen  

Es existieren schriftliche Zielvereinbarungen im Universitätsklinikum Essen, die 

jährlich mit den Klinikdirektoren abgeschlossen werden. Das Uniklinikum stellt 

mit der Aussage: „Wir legen großen Wert darauf, dass diese nicht an monetä-

ren Aspekten festgemacht sind“,219 nicht die Leistungszahlen in den Fokus der 

Ziele. Die Zielvereinbarungen setzen sich aus verschiedenen Bausteinen zu-

sammen, beispielsweise Wissenschaft und Forschung, Qualitätsmanagement, 

                                                      
216 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 115. 
217 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 115. 
218 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 115.  
219 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 119.  
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Beruf und Familie. Bei den wirtschaftlichen Zielen steht die wirtschaftliche Ver-

besserung im Mittelpunkt der Betrachtung. Zudem existieren bei den neuen 

Arbeitsverträgen eine fixe und eine variable Vergütung. Die alten Arbeitsverträ-

ge haben ein Liquidationsrecht. Dieses liegt nun beim Universitätsklinikum Es-

sen. Der variable Anteil der Vergütung gilt für die genannten Zielvereinbarun-

gen. Nach den Aussagen des Vorstandsmitgliedes existiert kein Bonussystem 

im Uniklinikum, beispielsweise für Patientenbehandlungen oder Privatpatienten. 

Dies wird mit der Aussage bekräftigt: „Spannend ist, dass an einem Universi-

tätsklinikum die Privatpatienten nicht die führende Rolle übernehmen, sondern 

es vielmehr Professoren gibt, die das Liquidationsrecht an die Oberärzte abge-

ben.“220  

Fragekategorie 5: Unternehmenskontrolle 

Im Universitätsklinikum Essen existiert ein Aufsichtsrat. Dieser ist kein Füh-

rungsorgan im klassischen Sinne, sondern ein Kontrollorgan. Die Führung und 

Kontrolle des Unternehmens wird im Uniklinikum getrennt. Der Aufsichtsrat 

greift nicht in die Geschäftsführung des Vorstandes ein, sondern lenkt und lei-

tet. „Es gibt auch neuerdings eine Geschäftsordnung des Aufsichtsrates mit 

diesen Themen, was der Aufsichtsrat letztendlich zu tun hat.“221 Mit dieser Aus-

sage wird verdeutlicht, dass die Trennung von Führung und Kontrolle in der 

Praxis gelebt wird und die Aufgaben von Vorstand und Aufsichtsrat gesondert 

durchgeführt werden.  

Die personelle Besetzung besteht aus internen und externen Aufsichtsratsmit-

gliedern. Insgesamt sind 11 stimmberechtigte Teilnehmer vorhanden, zwei Mit-

glieder des Anteilseigners, zwei Mitglieder aus der Wissenschaft, zwei Mitglie-

der aus der Privatwirtschaft, zwei Mitglieder aus der Personalvertretung, ein 

Mitglied aus der Professorenschaft und der Kanzler und Direktor der Universi-

tät. Fünf Frauen sitzen im Aufsichtsrat, plus die Gleichbestellungsbeauftragte 

ohne Stimmrecht. Die verschiedenen Berufsgruppen und Rollen im Aufsichtsrat 

stellen sich wie folgt dar: Kanzler der Universität Duisburg-Essen, Sachverstän-

diger Wirtschaft, Direktor der Klinik für Hämatologie, Vertreterin der wissen-

                                                      
220 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 120. 
221 Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 118. 
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schaftlichen Beschäftigten im Universitätsklinikum Essen, Leitende Ministerial-

rätin im Finanzministerium, Ministerialdirektor, Sachverständige aus dem Be-

reich der medizinischen Wissenschaft, Gleichstellungsbeauftragte, Rektor der 

Universität Duisburg-Essen und Vertreterin der nichtwissenschaftlich Beschäf-

tigten im Universitätsklinikum Essen. Im Fokus der Besetzung des Aufsichtsra-

tes steht der Begriff Kompetenz, das bestätigt auch die Aussage: „[…] und das 

ist auch das Relevante, […] dass im Aufsichtsrat Kompetenz sitzt und nicht 

unbedingt politischer Willen.“222 

„Wir müssen gucken, wie der Einfluss des Ministeriums sichergestellt wird. Ich 

finde es schon spannend, dass der Hauptanteilseigner nur zwei Stimmen inne-

hat. Denn jeder ist im Aufsichtsrat gleichberechtigt.“223 Mit dieser Äußerung wird 

auf die Stimmenverteilung im Universitätsklinikum hingewiesen und welchen 

Einfluss der Hauptanteilseigner auf die Unternehmensentscheidungen hat. Es 

werden vier Aufsichtsratssitzungen im Jahr einberufen. Hinsichtlich der Bezie-

hung von Aufsichtsrat und Vorstand existiert ein gemischtes Verhältnis. „Die 

Kunst zu abstrahieren, ich sitze hier als neutrales Gremium, ist wie immer 

schwer. Da natürlich viele Einflüsse auf die Mitglieder zukommen.“224 Mit dieser 

Behauptung wird die Beeinflussung der verschiedenen Aufsichtsratsmitglieder 

angedeutet, insbesondere der internen Mitglieder. 

Zur Entlastung des Aufsichtsrates gibt es einen Finanz- und Prüfungsaus-

schuss, dieser arbeitet die Themen vor und berät dementsprechend ein bis 

zwei Mal im Jahr. Durch den Finanz- und Prüfungsausschuss ergibt sich ein 

zusätzlicher hoher Effizienzgewinn: „Dort haben wir die Fachleute, die über die 

Finanzfragen diskutieren. Zudem gibt es die Möglichkeit, dass von dem dort 

Anwesenden jeweils jeder ein externes Mitglied mitbringen kann. Dadurch ha-

ben wir wirkliche Kompetenz am Tisch.“225 Die Effizienz des Aufsichtsrates ist, 

nach Meinung des kaufmännischen Direktors, sehr zufriedenstellend.  

 

                                                      
222  Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 125. 
223  Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 125.  
224  Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 121. 
225  Siehe Kaatze, T., Experteninterview Universitätsklinikum Essen, S. 125.  
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4.3.3 Corporate Governance im Vergleich 

Fragekategorie 1: Unternehmensorganisation  

Die Unternehmensorganisation der beiden untersuchten Objekte, Helios Klini-

kum Berlin-Buch und Universitätsklinikum Essen, setzt sich aus medizinischen 

Einrichtungen, medizinisch-theoretischen Einrichtungen, Verwaltung und Ma-

nagement zusammen.226 Für das Universitätsklinikum kennzeichnend ist die 

Vernetzung mit der medizinischen Fakultät. Als oberstes Organ besteht im Uni-

versitätsklinikum der fünfköpfige Vorstand. Dieser setzt sich aus dem ärztlichen 

Direktor, stellv. ärztlichen Direktor, kaufmännischen Direktor, Pflegedirektion 

und Dekan zusammen. Der Vorstand steht über allen Kliniken, Instituten und 

Abteilungen des Uniklinikums, während in dem Helios Klinikum Berlin-Buch als 

oberstes Führungsglied der Geschäftsführer die Unternehmensführung tätigt 

und die Pflegedirektion und auch der ärztliche Direktor diesem unterstellt 

sind.227 

Im Universitätsklinikum Essen teilen sich der ärztliche Direktor, der stellv. ärztli-

che Direktor und die Pflegedirektion die Verantwortung für die Krankenversor-

gung. Der Dekan ist für die Fakultät zuständig. Ein Bindeglied stellt der kauf-

männische Direktor zwischen dem Bereich der Fakultät und der Krankenver-

sorgung dar. Die medizinischen Einrichtungen werden in Zusammenarbeit mit 

dem ärztlichen Direktor und dem kaufmännischen Direktor verantwortet. Zu-

gleich ist der kaufmännische Direktor mit dem Dekan für die medizinischen 

theoretischen Themen und Institutionen zuständig, während der stellv. ärztlicher 

Direktor ein Bindeglied zwischen beiden Bereichen darstellt.228 In dem Helios 

Klinikum Berlin-Buch existiert aufgrund der herausgehobenen Position des Ge-

schäftsführers keine im Vergleich zum Universitätsklinikum gleichstellende Auf-

teilung.229 

  

                                                      
226 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 49-50 sowie Kapitel 4.3.2, S. 53-54.  
227 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 49. 
228 Siehe Kapitel 4.3.2, S. 53f. 
229 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 49. 
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Im Universitätsklinikum Essen ist die Pflegedirektion im Vorstand positioniert 

und somit Mitglied des obersten Führungsorgans. Im Gegensatz zum Uniklini-

kum ist die Pflegedirektion im Helios Klinikum nachrangig angegliedert und ist 

direkt der Geschäftsführung unterstellt. Bei beiden Kliniken ist die Pflegedirekti-

on für die Pflege- und Funktionsdienste verantwortlich.230 Im Universitätsklini-

kum Essen ist der ärztliche Direktor mit im Vorstand und zugleich Vorstands-

vorsitzender, somit hat er eine besondere Führungsposition inne,231 während im 

Helios Berlin-Buch der ärztliche Direktor untergeordnet ist und keine Vorge-

setztenfunktion im Sinne des Arbeitsrechtes hat. Er übernimmt und vertritt die 

Verantwortung für den ärztlichen Bereich und ist Sprecher für die Chefärzte der 

Klinik. Der ärztliche Direktor ist direkt dem Geschäftsführer unterstellt.232 

Als Besonderheit existieren im Universitätsklinikum Essen eine Compliance-

Beauftragte und eine interne Revisionsstelle, welche dem ärztlichen Direktor 

und dem kaufmännischen Direktor untergeordnet ist. Zudem existiert als be-

sonderes Merkmal ein Verwaltungsdirektor. Der Verwaltungsdirektor ist für die 

Bereiche Personalwesen, Finanzen, Wirtschaft und Betriebe, Bau und Technik 

und Stabsstelle Recht verantwortlich und wird als Vertretungsperson des kauf-

männischen Direktors angesehen.233 Im Vergleich zum Universitätsklinikum 

existiert im Helios Berlin-Buch ein Verwaltungsleiter. Dieser ist, wie der ärztliche 

Direktor und die Pflegedirektion, direkt dem Geschäftsführer untergeordnet.234 

Fragekategorie 2: Hierarchieebenen  

In der Kategorie Hierarchieebenen geben beide Experten an, dass klassische 

Hierarchieebenen existieren. Für jede Klinik, jedes Institut und jede Abteilung ist 

ein Vorgesetzter vorgesehen. Im Universitätsklinikum Essen stellt der Vorstand 

die Unternehmensführung dar und ist somit das oberste Organ, während im 

Helios Klinikum Berlin-Buch der Geschäftsführer die Unternehmensführung im 

direkten Sinne alleine ausführt.235 Im Universitätsklinikum folgen die einzelnen 

                                                      
230 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 49. sowie Kapitel 4.3.2., S. 53f. 
231 Siehe Kapitel 4.3.2, S. 53. 
232 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 49. 
233 Siehe Kapitel 4.3.2, S.54. 
234 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 49f. 
235 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 50 sowie Kapitel 4.3.2, S.57. 
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Klinik- und Institutsdirektoren, die nach der aktuellen Satzung alle einen Profes-

sorentitel aufweisen müssen. Für die einzelnen nicht-medizinischen Abteilun-

gen existieren jeweils Leitungen, die den einzelnen Vorstandsmitgliedern oder 

Klinik- bzw. Institutsdirektoren unterstellt sind.236 

Insbesondere im Experteninterview Helios wurde deutlich, dass die strengen 

klassischen Hierarchieebenen im Bereich der Ärzteschaft vorhanden sind. Der 

ärztliche Direktor übernimmt die Sprecher-Rolle für die Chefärzte, die wiede-

rum, nach Aussage der Geschäftsführung, alle gleichberechtigt sind. Den Chef-

ärzten sind pro Fachgebiet weitere Fachärzte und Assistenzärzte unterstellt. Im 

Universitätsklinikum besitzt der ärztliche Direktor die Position des Vorstands-

vorsitzenden und übt einen großen Einfluss auf die Unternehmensführung im 

Krankenhaus aus.237 Auch im Pflegebereich werden Hierarchieebenen bei bei-

den Krankenhäusern aufgezeigt. Die Pflegedirektionen sind für die Pflege- und 

Funktionsdienste zuständig, die Stationsleitungen und die Pflegekräfte sind 

nachrangig zugeordnet.238 Bei der Frage nach den Hierarchieebenen unter-

streichen beide Interviewpartner die vorhandene direkte Kommunikation auf 

gleicher Hierarchieebenen oder gegenüber untergeordneten Positionen.239 

Fragekategorie 3: Unternehmensführung 

In der Kategorie Unternehmensführung lassen sich präzise Unterschiede der 

beiden untersuchten Krankenhäuser aufweisen. Die Unternehmensführung des 

Helios Klinikums Berlin-Buch ist einem Geschäftsführer zugeteilt. Im Gegensatz 

zur Helios Klinik ist die Führung des Universitätsklinikums Essen dem fünfköpfi-

gen Vorstand zugeordnet. Satzungsgemäß existieren ein Vorstandsvorsitzen-

der und ein Stellvertreter. Im Universitätsklinikum besetzt diese Stellung der 

ärztliche Direktor.240 Im Vergleich zum Universitätsklinikum existiert im Helios 

Klinikum zwar ein ärztlicher Direktor, dieser ist aber der Geschäftsführung un-

tergeordnet.241 

                                                      
236 Siehe Kapitel 4.3.2, S. 54. 
237 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 50. 
238 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 50 sowie Kapitel 4.3.2, S. 54f. 
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Der Vorstand, somit die Führung des Universitätsklinikums Essen, setzt sich 

aus einem ärztlichen Direktor, stellv. ärztlichen Direktor, kaufmännischen Direk-

tor, Pflegedirektion und Dekan zusammen. Der stellv. ärztliche Direktor ist Mit-

glied im Vorstand des Universitätsklinikums Essen, was nicht zwingend der Fall 

sein muss. Der ärztliche und kaufmännische Direktor sowie die Pflegedirektion 

sind als hauptamtliche Personen im Vorstand, während wiederum der Dekan 

als Amt vertreten ist und nicht als Person. Parallel dazu ist der stellv. ärztliche 

Direktor hauptamtlich Institutsdirektor. Der Vorstand setzt sich aus vier männli-

chen Personen und einer weiblichen Person zusammen. Die Vorstandssitzun-

gen finden alle zwei Wochen im Beisein einer Gleichbestellungsbeauftragten 

statt. Laut Satzung ist die Besetzung des Vorstandes auf fünf Jahre begrenzt, 

von dieser kann jedoch abgewichen werden und eine Wiederwahl ist möglich. 

Ein elementares Führungsmitglied ist der kaufmännische Direktor im Universi-

tätsklinikum. Die Stelle ist seit einem halben Jahr neu besetzt. Der kaufmänni-

sche Direktor besitzt Fachwissen durch ein Studium der Volkswirtschaft und 

bringt eine 10-jährige Erfahrung im Bereich einer Leitungsfunktion einer Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft mit. Der kaufmännische Direktor hat einen Zwi-

schenschritt als Finanzdezernent im Universitätsklinikum Essen getätigt und ist 

zugleich Geschäftsführer von zwei Tochtergesellschaften des Uniklinikums. 

Durch den beruflichen Werdegang bringt das Führungsmitglied das Wissen und 

die Erfahrungen über die Prozesse und Aufbau der Strukturen im Bereich der 

Unternehmensführung, insbesondere im Unternehmen Universitätsklinikum 

Essen und deren Tochtergesellschaften, mit.242 Zum Vergleich ist die aktuelle 

Geschäftsführung des Helios Klinikums Berlin- Buch seit einem Jahr an diesem 

Standort aktiv. Der Geschäftsführer von Helios Berlin-Buch hat zuvor in vier 

anderen Helios Kliniken Führungserfahrungen gesammelt, somit ist die Ge-

schäftsführung im Helios Berlin-Buch seine fünfte Leitungsposition. Zudem hat 

die Geschäftsführung frühzeitig den Aufbau von Helios-Kliniken und deren Füh-

rungsprozesse durch ein Traineeprogramm kennengelernt. Zusätzlich bringt er 

fachspezifisches Wissen durch ein Studium der Betriebswirtschaft und Wirt-

schaftsinformatik mit.243 
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Die Haupttätigkeiten der beiden Führungsmitglieder sind gleich, diese richten 

sich auf die Leitung des Unternehmens und auf alle damit verbundenen Aufga-

ben der Unternehmensführung.244 Die Unternehmensleitbilder der zwei unter-

suchten Krankenhäuser sind verschieden und haben einen großen Einfluss und 

Bedeutung für die Führung. Das Unternehmensleitbild der Helios Klinik Berlin-

Buch „Sorgfalt, Transparenz und Ehrlichkeit“ besteht aus den relevanten Fakto-

ren des Helios-Managements. Angepasst an dieses Unternehmensleitbild exis-

tieren einheitliche Führungsrichtlinien. Zudem müssen die Führungskräfte einen 

Verhaltenskodex einhalten, dieser definiert, wie die Führungskräfte unterneh-

mensweit miteinander umzugehen haben. Unter anderem besteht auch eine 

Transparenzrichtlinie, die auch auf das Unternehmensleitbild ausgerichtet ist. 

Die Transparenzrichtlinie schreibt vor, wie die Führungskräfte mit internen 

Funktionen und der Außenwelt umzugehen haben. Durch die Akzeptanz und 

die zwingende Anwendung der verschiedenen Unternehmensrichtlinien wird 

Einfluss auf die Geschäftsführung im Helios Berlin-Buch ausgeübt. Für die Un-

ternehmensführung im Universitätsklinikum existiert außer der Unternehmens-

satzung zusätzlich ein unternehmensspezifischer Corporate-Governance-

Kodex, an dem die Führung sich ausrichtet.245 

Im Universitätsklinikum Essen steht das Unternehmensleitbild „Spitzenmedizin 

und Menschlichkeit. Das Universitätsklinikum lehrt, forscht und heilt“, im Fokus 

der Unternehmensführung. Insbesondere die Faktoren „Lehre, Forschung und 

Krankenversorgung“ sind für die Führung des Universitätsklinikums Essen von 

relevanter Bedeutung.246 Es ist zu betonen, dass in beiden Unternehmen die 

Leitbilder prägend für die Unternehmensführung sind. Erwirtschaftete Gewinne 

werden im UK Essen in die Schwerpunkte Lehre, Forschung und Krankenver-

sorgung investiert. Somit stehen nicht die Interessen der Gewinnerzielung im 

Mittelpunkt der Unternehmensleitung. Die Unternehmensführung im Universi-

tätsklinikum ist nicht in erster Linie auf eigenwirtschaftliche Zwecke ausgerich-

tet. Dennoch achtet die Unternehmensführung darauf, dass gewisse Gewinne 

erwirtschaftet werden, um das Unternehmen aufrechtzuhalten und die Anforde-
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rungen vom Anteilseigner, dem Ministerium des Landes, zu erfüllen. Die Ge-

schäftsführung des Universitätsklinikums Essen ist nicht auf das monetäre Er-

gebnis ausgerichtet, sondern auf Exzellenzentwicklung der Schwerpunkte (Leh-

re, Forschung und Krankenversorgung).247 

Im Gegensatz zum Universitätsklinikum stehen die Interessen der Anteilseigner 

im Helios Klinikum Berlin-Buch im Fokus der Führung. Die Unternehmensinte-

ressen werden auf beiden Ebenen, sowohl Patient und Anteilseigner, ver-

folgt.248 Allerdings mit dem Hintergrund, dass der Patient oder der Arbeitnehmer 

zufrieden sein müssen, um die Befehle des Anteilseigners (Fresenius) ausfüh-

ren zu können. Der Geschäftsführer verdeutlicht, dass die Einsetzung der Un-

ternehmensführung durch den Anteilseigner und den Aufsichtsrat getätigt wird. 

Die Aufgabe der Geschäftsführung ist es in erster Linie, die Wünsche und An-

forderungen des Anteilseigners sicherzustellen.249 Somit wird deutlich, dass der 

monetäre Aspekt im Helios Berlin-Buch im Mittelpunkt der Führung steht. Auch 

hinsichtlich der Revision der Unternehmensführung unterscheiden sich beide 

Krankenhäuser durchaus. Das Helios Klinikum Berlin-Buch besitzt keine interne 

Revision, stattdessen eine Konzernrevision. Diese Konzernrevision ist vom 

Anteilseigner Fresenius bestellt. Im Vergleich dazu existieren im Universitätskli-

nikum Essen eine separate interne Revisionsstelle und eine Compliancebeauf-

tragte. Zudem werden Revisionen im Uniklinikum als eine Art Prüfung interpre-

tiert, diese werden durch die Bezirksregierung, Landesregierung, Rechnungshof 

und Wirtschaftsprüfer gewährleistet.250 

Fragekategorie 4: Zielvereinbarungen  

Über die Zielvereinbarungen herrschen unter den Experten ebenfalls geteilte 

Ansichten. Beide Interviewpartner geben an, dass es in den beiden Kranken-

häusern Zielvereinbarungen gibt und diese jährlich anpasst werden. Im Helios 

Berlin-Buch werden diese an den Konzern Helios angepasst.251 Das Universi-

tätsklinikum Essen betont, dass die Zielvereinbarungen nicht nach monetären 
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Aspekten festgelegt werden, im Gegensatz zum Helios Berlin-Buch. Die Ziel-

vereinbarungen im Universitätskrankenhaus setzen sich aus verschiedenen 

Bausteinen, wie Wissenschaft und Forschung, Qualitätsmanagement, Beruf 

und Familie, zusammen. Es existieren auch wirtschaftliche Ziele, dort steht aber 

nicht der Leistungsausbau im Fokus, sondern die wirtschaftliche Verbesserung. 

Zudem handhabt Helios Berlin-Buch ein gleichgestelltes Bonussystem, was 

dreigeteilt ist durch die Bereiche „Wissen, Wirtschaft und Qualität“. Dennoch 

steht bei der Geschäftsführung das monetäre Ergebnis im Fokus.252 Somit wird 

auch hier wieder deutlich, dass es sich um ein privates Wirtschaftsunternehmen 

handelt und der Anteilseigner eine relevante Rolle spielt. Sowohl im Universi-

tätsklinikum Essen als auch im Helios Berlin-Buch existiert keine leistungsbe-

zogene Vergütung, die etwa von der Zahl von Privatpatienten oder Patienten-

behandlungen abhängt.253 Im Universitätsklinikum Essen existieren bei Neuver-

trägen eine fixe und variable Vergütung. Die Mitarbeiter, die einen Altvertrag 

unterschrieben haben, haben noch ein Liquidationsrecht, dieses liegt bei Neu-

verträgen beim Universitätsklinikum. Der variable Vergütungsanteil gilt für die 

genannten Zielvereinbarungen.254 

Fragekategorie 5: Unternehmenskontrolle  

In der Kategorie Unternehmenskontrolle sind ebenso deutliche Unterschiede 

bei beiden Unternehmen zu erkennen. Zwar sind in beiden Unternehmen Auf-

sichtsräte vorhanden, dennoch variieren das Verständnis und der Aufbau. 

Das Helios Klinikum Berlin-Buch hat als einzige Helios-Klinik einen eigenen 

Aufsichtsrat. Dieser ist vom Anteilseigner Fresenius bestellt. In diesem Zusam-

menhang wird wieder auf die besondere Rolle der Anteilseigner aufmerksam 

gemacht. Die Aufgaben dieses Aufsichtsrates beschränken sich auf die forma-

len juristischen Notwendigkeiten.255 Zum Vergleich wird im Universitätsklinikum 

Essen der Aufsichtsrat als wichtiges Kontrollorgan interpretiert. Die Hauptauf-

gaben des Aufsichtsrates bestehen aus dem Lenken und Leiten des Vorstan-

des. Die Wichtigkeit, die diesem Organ zugeteilt wird, wird unterstrichen mit der 

                                                      
252 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 52. 
253 Siehe Kapitel 4.3.2, S. 58. 
254 Siehe Kapitel 4.3.2, S. 58. 
255 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 52-53. 
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separaten Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. In der Geschäftsordnung wer-

den die Tätigkeiten des Aufsichtsrates im Detail aufgeführt und die Unterneh-

mensführung von der Unternehmenskontrolle getrennt.256 

Bei der personellen Besetzung des Aufsichtsrats lassen sich deutliche Unter-

schiede aufzeigen. Der Aufsichtsrat im Helios Berlin-Buch setzt sich ausschließ-

lich aus internen Helios-Mitarbeitern zusammen, obwohl der Aufsichtsrat vom 

Anteilseigner bestellt ist. Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Personen, ein Drit-

tel Arbeiternehmervertreter und zwei Drittel Arbeitgebervertreter. Die Berufs-

gruppen beschränken sich auf Geschäftsführungspositionen, Juristen, Betriebs-

ratsvorsitzender sowie Stellvertreter und Leiter der zentralen Dienste. Der 

sechsköpfige Aufsichtsrat besteht ausschließlich aus männlichen Personen.257 

Im Gegensatz zum Helios Klinikum besteht der Aufsichtsrat im Universitätsklini-

kum Essen aus internen und externen Mitgliedern. Insgesamt sind 11 stimmbe-

rechtigte Aufsichtsratsmitglieder vorhanden, zwei Mitglieder des Anteilseigners, 

zwei Mitglieder aus der Wissenschaft, zwei Mitglieder aus der Privatwirtschaft, 

zwei Mitglieder aus der Personalvertretung, ein Mitglied aus der Professoren-

schaft und der Kanzler und Direktor der Universität zusammen.258 Im Vergleich 

zum Helios-Konzern sitzen fünf Frauen im Aufsichtsrat und eine Gleichbestel-

lungsbeauftrage ohne Stimmrecht. Die dort vorhandenen Berufsgruppen: Kanz-

ler der Universität Duisburg-Essen, Sachverständiger Wirtschaft, Direktor der 

Klinik für Hämatologie, Vertreterin der wissenschaftlichen Beschäftigten im Uni-

versitätsklinikum Essen sowie der nichtwissenschaftlichen Beschäftigten, Lei-

tende Ministerialrätin im Finanzministerium, Ministerialdirektor, Sachverständige 

medizinische Wissenschaft, Gleichbestellungsbeauftragte und Rektor der Uni-

versität Duisburg-Essen. Im Vergleich zum Helios Klinikum finden die Aufsichts-

ratssitzungen im UK Essen viermal im Jahr statt.259 Im Helios Berlin-Buch wer-

den zweimal im Jahr Aufsichtsratssitzungen einberufen. Zudem finden im Klini-

kum Helios Berlin-Buch grundsätzlich keine Aufsichtsratssitzungen ohne den 

                                                      
256 Siehe Kapitel 4.3.2, S. 58. 
257 Siehe Kapitel 4.3.1, S. 52f. 
258 Siehe Kapitel 4.3.2, S. 58. 
259 Siehe Kapitel 4.3.2, S. 59. 
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Geschäftsführer des Unternehmens statt.260 Dagegen nimmt der Vorstand im 

UK Essen an der ersten Stunde der Sitzung nicht teil.261  

Das Helios Klinikum Berlin-Buch besitzt kein zusätzliches Interessenvertre-

tungsorgan, als auch keine Entlastungshilfe des Aufsichtsrates.262 Dagegen 

existiert im Universitätsklinikum Essen, zur Entlastung des Aufsichtsratsorga-

nes, ein Finanz- und Prüfungsausschuss. Der genannte Ausschuss bereitet die 

Finanz- und Prüfungsthemen vor und berät den Aufsichtsrat. Zudem existiert 

die Möglichkeit, dass von den dort anwesenden Mitgliedern jeweils ein weiteres 

externes Mitglied zur Aufsichtsratssitzung mitgebracht werden kann. Mit dem 

genannten Finanzausschuss und der genannten Kompetenz der Mitglieder 

erreicht der Aufsichtsrat eine zusätzliche Steigerung der Effizienz im Universi-

tätsklinikum Essen.263 Die Stimmverteilung des Aufsichtsrates des Universitäts-

klinikums besteht aus jeweils zwei Stimmen pro Mitglied. Aufgrund dessen be-

sitzt auch der Hauptanteilseigner zwei Stimmen.264 Dementsprechend ist die 

Sicherung des Einflusses des Anteilseigners sicherzustellen. Der Aufsichtsrat 

im Helios Berlin-Buch ist vom Fresenius-Konzern bestellt und deshalb werden 

die Anforderungen des Anteilseigners vorrangig thematisiert.265 Beide Inter-

viewpartner geben an, dass sie mit der Effizienz des Aufsichtsrates zufrieden 

sind.266 

 

4.4 Interpretation der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Hauptziel der vorliegenden empirischen Erhebung war die Untersuchung der 

gegenwärtigen Corporate-Governance-Strukturen im Universitätsklinikum Es-

sen und dem Helios Berlin-Buch. An dieser Stelle sollen die Ergebnisse einer 

Gesamtschau unterzogen werden sowie in der Folge Anregungen zur Optimie-

                                                      
260  Siehe Kapitel 4.3.1, S. 53. 
261  Siehe Kapitel 4.3.2, S. 59. 
262  Siehe Kapitel 4.3.1, S. 53. 
263  Siehe Kapitel 4.3.2, S. 59. 
264  Siehe Kapitel 4.3.2, S. 59. 
265  Siehe Kapitel 4.3.1, S. 52. 
266  Siehe Kapitel 4.3.1, S. 53 sowie Kapitel 4.3.2, S. 59. 
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rung und Implementierung verbesserter Corporate-Governance-Strukturen für 

die Praxis vorgestellt werden.  

Die Ergebnisse des Forschungsmodells bestätigen die in Kapitel 1.1 getroffe-

nen Thesen, dass sich die Corporate-Governance-Strukturen zwischen dem 

Universitätsklinikum Essen und der Privatklinik Berlin-Buch abgrenzbar unter-

scheiden. Die Behauptung, dass das Unternehmen, was mit einer stärken An-

lehnung an privatwirtschaftliche Strukturen einhergeht, auch einen höheren 

Organisationsgrad der Corporate Governance aufweist, wird nicht erfüllt. In 

Bezug auf den Einfluss von Corporate Governance auf den Unternehmenser-

folg steht das Ergebnis nicht im Einklang mit der Tendenz der bisherigen Litera-

tur, steht aber in keinem Fall in einem Widerspruch zu den in Kapitel 3 benann-

ten Wirkungseigenschaften von Corporate Governance auf den Unterneh-

menswert.267 Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die Corporate 

Governance im Universitätsklinikum Essen und dem Helios Klinikum Berlin-

Buch sich deutlich in den untersuchten Kategorien unterscheidet. Ein Grund 

dafür stellt die Unternehmensorganisation der beiden untersuchten Objekte dar. 

Beide setzen sich zwar aus medizinischen und theoretischen Einrichtungen 

sowie Verwaltung und Management zusammen, dennoch ist die Universitätskli-

nik zusätzlich durch den Einfluss der Fakultät charakterisiert. Die Fakultät Duis-

burg-Essen hat einen bedeuten Einfluss auf das Unternehmen UK Essen, wie 

es auch in der Literatur bestätigt wird.268 Im Bezug der Hierarchieebenen im UK 

Essen und Helios Berlin-Buch wird deutlich, dass in beiden Unternehmen die 

klassischen Ebenen vorhanden sind. Für jede Klinik, jedes Institut und jede 

Abteilung ist ein Vorgesetzter vorgesehen. Zudem müssen die Klinikdirektoren 

im UK Essen zwingend einen Professorentitel innehaben.269 Die Aussagen 

stimmen mit der in der Literatur überein, dass unabhängig von der Trägerschaft 

eines Krankenhauses die ärztliche Struktur nach streng hierarchisiertem Muster 

gegliedert ist.270 Deutlich hervorgehoben ist die Rolle des ärztlichen Direktors in 

beiden Krankenhäusern. Im UK Essen hat der ärztliche Direktor die Rolle des 

                                                      
267 Siehe die Ausführung unter Gliederungspunkt 3.1.3. 
268 Vgl. Debatin, J., Ekkernkamp, A., Schulte, B., Krankenhausmanagement, 2010, S. 

23. 
269 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.2. 
270 Vgl. Goepfert, A., Conrad, C., Krankenhaus, 2013, S. 148 f.  
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Vorstandsvorsitzenden inne271 und im Helios Berlin-Buch nimmt dieser die 

Sprecherrolle für die Chefärzte ein.272 Nachrangig sind in beiden Unternehmen 

Chefärzte, Oberärzte und Assistenzärzte. Zusätzlich geben die Ergebnisse 

Aufschluss darüber, dass auch im Bereich der Pflege hierarchische Strukturen 

vorzufinden sind.273 

Auf Basis der Untersuchungsergebnisse lässt sich feststellen, dass die Unter-

nehmensführung sich deutlich unterscheidet und dennoch unter Berücksichti-

gung der Unternehmensausrichtung in einem zufriedenstellenden Bereich liegt. 

Die Unternehmensführung im Helios Berlin-Buch ist einem Geschäftsführer 

zugeteilt, während diese im UK Essen einem fünfköpfigen Vorstand zugeordnet 

ist. Das in der Literatur beschriebene Dreierdirektorium274 wird im UK Essen 

durch den stellv. ärztlichen Direktor und den Dekan ergänzt. Zudem wurde her-

auskristallisiert, dass die Empfehlung des § 84 Abs. 2 AktG im UK Essen um-

gesetzt wurde. Dementsprechend hat die Universitätsklinik einen Vorstandsvor-

sitzenden, den ärztlichen Direktor, und einen Stellvertreter bestimmt. Die Er-

gebnisse des UK Essen stimmen auch mit der Literatur überein, dass die Be-

stellung des Vorstandes sich auf maximal fünf Jahre begrenzt und eine Wieder-

bestellung möglich ist.275 Die Unternehmensführung der beiden untersuchten 

Objekte steht im engen Zusammenhang mit den jeweiligen Unternehmensleit-

bildern. Dementsprechend zeigen die Ergebnisse, dass die Führung im UK 

Essen auf die Lehre, Forschung und Krankenversorgung ausgerichtet ist, wäh-

rend im Helios-Konzern die Aspekte Sorgfalt, Transparenz und Ehrlichkeit im 

Fokus stehen.276 Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die größte Ein-

flussnahme auf die Corporate Governance im Universitätsklinikum Essen und 

Helios Berlin-Buch die Unternehmensinteressen darstellen. Beim Privatbetrei-

ber Helios Berlin-Buch wird klar erkenntlich, dass die kostendeckende Wirt-

schaftlichkeit und somit der Anteilseigner Fresenius im Mittelpunkt der Unter-

nehmensführung steht. Dieser Aspekt stimmt somit auch mit der in der Literatur 

                                                      
271 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.2. 
272 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.1. 
273 Siehe die Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.3. 
274 Vgl. Goepfert, A., Conrad, C., Krankenhaus, 2013, S. 123.  
275 Vgl. Welge, M., Eulerich, M., Management, 2014, S. 44.  
276 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.3. 
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getätigten Aussage überein, dass die optimierte Krankenversorgung auf der 

Basis des DRG und die kostendeckende Wirtschaftlichkeit des Unternehmens 

im Fokus einer Privatklinik stehen.277 Die Ergebnisse zeigen, dass im Gegen-

satz zum Helios-Konzern erwirtschaftete Gewinne an der UK Essen in die 

Schwerpunkte Lehre, Forschung und Krankenversorgung investiert werden, 

damit werden die Aussagen der Literatur bestätigt, dass die Führung im UK 

Essen in erster Linie nicht auf eigenwirtschaftliche Zwecke ausgerichtet ist.278 

Angepasst an die Unternehmensziele zeigen die Ergebnisse, dass im Helios die 

Leitung auf die einheitliche Führungsrichtlinie, Verhaltenskodex und Transpa-

renzrichtlinie ausgerichtet ist, während im UK Essen die Ergebnisse unter ande-

rem einen unternehmensspezifischen Corporate-Governance-Kodex aufwei-

sen.279 Das Resultat unterstreicht, dass die Unternehmensleitung auf die unter-

schiedlichen Interessenvertretungen und Ziele abgestimmt ist. Somit hat hin-

sichtlich dieses Corporate-Governance-Elements kein Krankenhaus besser 

oder schlechter abgeschnitten. 

Ein sehr unterschiedliches Bild zeichnet sich bei der Kategorie des Corporate-

Governance-Mechanismus Revision ab. Die Ergebnisse zeigen, dass nur das 

UK Essen eine interne Revision eingerichtet hat, sodass der Einsatz dieses 

internen Corporate-Governance-Mechanismus deutlich defizitär ist. Zudem 

verfügt das UK Essen über eine gesonderte Compliance-Verordnung und eine 

Compliancebeauftragte.280 Obwohl die interne Revision als auch die Compli-

ance-Systeme in der Literatur als relevante Mechanismen bekannt sind281 und 

zur Steigerung des Unternehmenserfolgs betragen282, werden sie vom Helios 

Berlin-Buch nicht umgesetzt. Das Helios Klinikum Berlin-Buch hat diesbezüglich 

eine Revision vom Anteilseigner Fresenius aufzuweisen. Die Ergebnisse ver-

deutlichen wiederum, dass in der Klinik Berlin-Buch der Hauptanteilseigner die 

entscheidende Rolle einnimmt. Auch unter der Berücksichtigung der Unterneh-

                                                      
277 Vgl. Debatin, J., Ekkernkamp, A., Schulte, B., Krankenhausmanagement, 2010, S. 

37. 
278 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.2.  
279 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.3 
280 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.3.  
281 Vgl. Diedrichs, M., Kißler, M., Aufsichtsratreporting, 2008, S. 34. 
282 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 3.3. 
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mensinteressen positioniert sich in dieser Kategorie das UK Essen deutlich 

besser als das Helios Berlin-Buch.  

Auch hinsichtlich der Zielvereinbarungen zeigen die Ergebnisse deutlich unter-

schiedliche Herangehensweisen. Bei den Zielvereinbarungen im Helios-

Konzern stehen die monetären Ergebnisse im Fokus, wohingegen das beim 

Universitätsklinikum nicht der Fall ist.283 Die Verknüpfung weiterer nachhaltiger 

Komponenten, beispielsweise zusätzlich variabler Vergütungsbestandteile be-

züglich der Zielvereinbarungen, wird nur im UK Essen umgesetzt.284 Somit ent-

hüllt die empirische Untersuchung auch in dieser Kategorie, dass das Universi-

tätsklinikum Essen besser abschneidet als die Vergleichsklinik.  

Die Ergebnisse zeigen auch, dass das Verständnis und der Aufbau des dualis-

tischen Verwaltungssystems in beiden untersuchten Krankenhäusern variieren. 

So lassen sich auch deutliche Differenzierungen im Bereich des Aufsichtsrates 

herauskristallisieren. In diesem Kriterium weist das Helios Klinikum Berlin-Buch 

Verbesserungspotenzial auf, zumal der Aufsichtsrat in der Literatur als das 

wichtigste interne Prüfungselement angesehen wird.285 Die Klinik erfüllt zwar 

die formal notwendigen Kriterien, dennoch ergeben sich deutliche Schwachstel-

len hinsichtlich der personellen Besetzung und deren Lenkungs- und Kontroll-

funktion. Die Aufgaben des Aufsichtsrates im Helios Berlin beschränken sich 

auf die juristischen Notwendigkeiten, während im UK Essen der Aufsichtsrat als 

ein wichtiges Kontrollorgan interpretiert wird. Bei der personellen Besetzung 

lassen sich ebenfalls Unterschiede aufzeigen. Die Aufstellung des Aufsichtsra-

tes im Helios setzt sich aus sechs internen Mitgliedern zusammen, während im 

UK Essen dieser aus 11 internen und externen stimmberechtigten Mitgliedern 

und einer Gleichstellungsbeauftragten besteht.286 Zudem gibt auch die Anzahl 

der Aufsichtsratssitzungen im Helios Berlin-Buch Aufschluss darüber, dass die 

Kontrollfunktion nicht optimal umgesetzt wird, wie es in der Literatur beschrie-

ben wird.287 Im Vergleich hat das UK Essen zur Entlastung und zur Unterstüt-

                                                      
283 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.3. 
284 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.2. 
285 Vgl. Welge, M., Eulerich, M., 2014, Management, S. 44. 
286 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.3. 
287 Vgl. Grundei, J., Zaumseil, P., Aufsichtsrat, 2012, S. 77. 
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zung des Aufsichtsrates zusätzlich einen Finanz- und Prüfungsausschuss.288 

Dieses Ergebnis zeigt, dass das Universitätsklinikum den in der Literatur be-

schrieben § 111 Abs. 2 Satz 2 AktG umgesetzt hat und der Aufsichtsrat 

dadurch seine Effizienz steigern kann.289 Somit hat die empirische Untersu-

chung auch in dieser Hinsicht verdeutlicht, dass das Helios Klinikum Berlin-

Buch Schwachstellen in seiner Corporate-Governance-Struktur aufweist und 

dem Universitätsklinikum Essen unterlegen ist. Des Weiteren stimmt die Analy-

se der Corporate-Governance-Elemente im Universitätsklinikum Essen mit der 

in Kapitel 2.4 ausgewählten Literatur überein. Zudem orientieren sich das Ver-

ständnis und die Aufstellung von Vorstand und Aufsichtsrat in Essen an den 

Empfehlungen des DCGK wie auch des Aktiengesetzes.290 

Zusammengefasst zeigt sich, dass die Corporate-Governance-Strukturen sich 

beim Universitätsklinikum Essen und Helios Berlin-Buch signifikant unterschei-

den. Aufgrund des Vergleiches im Kapitel 4.3.3 kann abgeleitet werden, dass 

das Universitätsklinikum Essen qualitativ hochwertige interne Corporate-

Governance-Strukturen aufgebaut hat und die Corporate Governance im Helios 

Berlin-Buch ausschließlich auf den Anteilseigner ausgerichtet ist.  

Auf Grundlage der empirischen Untersuchungsergebnisse ergeben sich somit 

folgende Anregungen für die Corporate Governance im UK Essen und Helios 

Berlin-Buch: 

 Der bislang mangelhafte Einsatz einer internen Revision im Helios Ber-

lin-Buch als wesentlicher Unterstützungsmechanismus sowohl für die 

Geschäftsführung als auch für den Aufsichtsrat führt zu der Empfeh-

lung, auch diese interne Komponente künftig verstärkt einzusetzen und 

eine interne Revision unabhängig vom Anteilseigner im Helios Berlin-

Buch zu installieren. 

 Ebenso sollte das Kontrollorgan des Aufsichtsrats im Helios Berlin-Buch 

optimiert werden. Eine Empfehlung wäre, den Aufsichtsrat auch mit ex-

ternen Mitgliedern zu besetzen, damit die Unabhängigkeit und zusätzli-

                                                      
288 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.3. 
289 Siehe Ausführung unter Gliederungspunkt 4.3.2. 
290 Siehe Kapitel 2.3 sowie Kapitel 2.4.  
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che Kompetenz sichergestellt wird. Zudem könnte ein Prüfungsaus-

schuss als Entlastung implementiert werden.  

 Beide Krankenhäuser sollten sich unabhängig von ihren spezifischen 

Strukturen aktiv mit dem Thema Corporate Governance beschäftigen 

und dies als kontinuierlichen Prozess ansehen, nicht nur aus Gründen 

der regelmäßigen Kontrolle, Überwachung und Steuerung des Mana-

gements, sondern auch besonders vor dem Hintergrund der Wettbe-

werbsfähigkeit des Krankenhauses. 
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5 Fazit und Ausblick 

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Durchführung eines Vergleichs und die 

Analyse der Corporate-Governance-Strukturen der Universitätsklinik Essen und 

des Helios Klinikums Berlin-Buch als repräsentative Vergleichsunternehmen 

des Krankenhaussektors.  

Mit Referenz auf die erste Forschungsthese konnten die Ergebnisse der empiri-

schen Analyse einen signifikanten Unterschied zwischen den Corporate-

Governance-Strukturen im Universitätsklinikum Essen und im Helios Berlin-

Buch aufzeigen. Es bleibt festzuhalten, dass eine reine Adaption der Corporate 

Governance aus der Privatwirtschaft aufgrund von abweichenden Anforderun-

gen wie Rechts- und Organisationsformen und Unternehmensinteressen nicht 

anwendbar ist, weshalb folglich keine deckungsgleiche Umsetzung vorzufinden 

war.291 Aus den Erkenntnissen der empirischen Analyse, die potentielle 

Schwachstellen, insbesondere in Bezug auf Strukturen wie der Besetzung des 

Aufsichtsrats und der Definition von Ziel- und Anreizsystemen, aufgezeigt hat, 

ließen sich Verbesserungspotentiale ableiten. Dies gilt insbesondere für das 

derzeit noch ungenügende Rollenverständnis des Aufsichtsrates, sowie die 

Implementierung einer internen Revision als Corporate-Governance-

Mechanismen, welche sich in ihrer Ausgestaltung als Optimierungsoptionen 

herausgestellt haben.292 Letztendlich zeigt die Analyse, dass der Privatbetreiber 

trotz seiner stärkeren Anlehnung an privatwirtschaftliche Strukturen nicht mit 

einem höheren Organisationsgrad der Corporate Governance einhergeht und 

das Universitätsklinikum Essen sich dagegen teilweise stark an privatrechtli-

chen Regelungen, wie bei der Struktur des Aufsichtsrates, orientiert.293 Die 

zweite Forschungsthese konnte somit nicht bestätigt werden.  

Ferner legt die Untersuchung einen Zusatznutzen der Corporate Governance in 

Bezug auf die Unternehmensperformance, Transparenz und Managementquali-

tät nahe.294 Daraus konnte der Beweis der dritten Forschungshypothese abge-

                                                      
291 Siehe Kapitel 2.6 sowie 4.3. 
292 Siehe Kapitel 4.3.1 sowie Kapitel 4.3.3. 
293 Siehe Kapitel 4.3.2 sowie Kapitel 4.3.3. 
294 Siehe Kapitel 3.3.  
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leitet werden, welche die Corporate Governance in einem förderlichen Verhält-

nis zum Unternehmenserfolg sieht. Für die Unternehmenspraxis bedeutet dies, 

dass hinsichtlich des eingangs beschriebenen wachsenden Wettbewerbsdrucks 

die Corporate Governance zu einer transparenten Leitungsstruktur und eine 

verbesserte Positionierung am Krankenhausmarkt führt.295 

Die hier dargelegten Faktoren führen zu dem Schluss, dass die theoretischen 

Grundlagen der aus der Privatwirtschaft übernommenen Corporate-

Governance-Strukturen auch für Krankenhäuser eine hohe Relevanz haben, 

jedoch lediglich als Rahmenwerk genutzt werden können und in die jeweilige 

Perspektive des Krankenhauses übersetzt werden müssen. Vor dem Hinter-

grund, dass noch deutliches Verbesserungspotenzial besteht und Corporate 

Governance als kontinuierlicher Verbesserungsprozess angesehen werden 

sollte, empfiehlt sich die unternehmensspezifische Überprüfung der internen 

Corporate-Governance-Mechanismen und deren Anwendung.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass das erarbeitete empirische Material als 

Grundlage für weitere wissenschaftliche Studien dienen kann. Die Schlussfolge-

rungen und Anregungen sollten im Rahmen weitführender Forschungsarbeiten 

vertiefend validiert werden. Da in dieser Arbeit zwei Krankenhäuser aus dem 

universitären und privaten Sektor untersucht wurden, sollte eine Ausweitung der 

Untersuchungsobjekte zur Validierung der Repräsentativität dienen. Aufbauend 

auf dem holistischen Untersuchungsansatz dieser Arbeit können in weiten For-

schungsarbeiten auch einzelne Aspekte der Corporate Governance detaillierter 

untersucht werden, wie beispielsweise die gezielte Honorierung von Aufsichts-

ratsmitgliedern und Leitungsorganen. 

  

                                                      
295 Vgl. Schmidt, T., Governance, 2011, S. 141; Stilgbauer, M., Unternehmenserfolg, 

2010, S. 55 ff.; Balke, S., Krankenhaus, 2011, S. 127.  
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Anhang 

Anhang 1: Kodexanwendung Jahr 2015 

 

Quelle: Werder, A., Turkali, J., Corporate Governance Report 2015, S.1359. 
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Anhang 2: Kodexakzeptanz 2004-2015 

 

Quelle: Berlin Center of Corporate Governance, Monitoring Reports, 2004-

2015. 
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Anhang 3: Öffentlich-rechtliche Rechtsform 

 

Quelle: In Anlehnung: Balke, S., Krankenhaus, 2011, S. 75 
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Anhang 4: Jahresergebnisse des Universitätsklinikums Essen 

Jahresergebnisse Universitätsklinikum Essen  

Jahr 2014 2013 2012 

Erträge 624.841 604.971 582.136 

Erlöse aus Kranken-

hausleistungen 

316.673 306.949 292.856 

Erlöse aus ambulan-

ten Leistungen 

59.618 53.538 48.581 

Zuweisungen und Zu-

schüsse 

103.217 101.070 97.913 

Übrige Erträge 111.047 110.173 110.769 

Aufwendungen 627.758 608.714 589.298 

Personalaufwand 322.991 307.062 294.579 

Materialaufwand 162.072 154.774 148.634 

Sonstige Aufwendun-

gen 

142.695 146.878 138.670 

Jahresergebnis -2.917 -3.743 -7.162 

* Alle Beträge in Tausend Euro 

Quelle: Universitätsklinikum Essen Homepage – Jahresergebnisse 
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Anhang 5: Aufsichtsrat am Universitätsklinikum Essen 

Vorstand 

Funktion Name 

Vorsitzender 
Prof. Dr. med. Dieter Bitter-
Suermann 

Kanzler der Universität Duisburg-Essen Dr. Rainer Ambrosy 

Sachverständiger Wirtschaft Prof. Dr. Andreas Barner 

Vorsitzender der Unternehmensleitung 
Boehringer Ingelheim 

  

Vertreter der Medizinischen Fakultät der 
Universität Duisburg-Essen, 

Prof. Dr. Stephan Lang 

Direktor der Klinik für Hämatologie   

Sachverständige Wirtschaft, Bärbel Bergerhoff-Wodopia 

Mitglied des Vorstandes der RAG-Stiftung   

Vertreterin der wissenschaftlich Beschäftig-
ten im Universitätsklinikum Essen 

Dr. med. Evelyn Heintschel von 
Heinegg 

Leitende Ministerialrätin im Finanzministe-
rium, NRW 

Doris Mansdorf 

Ministerialdirektor, Dr. Dietmar Möhler 

Ministerium für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung des Landes NRW 

  

Sachverständige aus dem Bereich der 
Medizinischen Wissenschaft, Universitäts-
klinikum Rostock 

Prof. Dr. med. Gabriele Nöldge-
Schomburg 

Gleichstellungsbeauftragte des UK Essen Angelika Pietsch 

Vertreterin der nichtwissenschaftlich Be-
schäftigten im Universitätsklinikum Essen 

Alexandra Willer 

Quelle: Eigene Abbildung  
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Anhang 6: Privatrechtliche Rechtsform 

 

Quelle: In Anlehnung: Balke. S., 2011, S.76 

 

Anhang 7: Führende private Klinikbetreiber, Stand: 2015 

Private Klini-
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Umsatz 
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Mio. €) 

Anzahl 

der Mit-

arbeiter 

Anzahl 

der Bet-

ten 

Anzahl 

der Kli-

niken 

Asklepios Kli-

niken GmbH 

3.099,60 249,1 34.690 26.669 102 

Helios Kliniken 

GmbH 

5.578,30 640,2 52.289 34.076 112 

Sana Kliniken 

GmbH 

1.629,20 108,7 28.555 10.947 48 

Quelle: Asklepios, Geschäftsbricht 2015, Helios Kliniken, Geschäftsbericht 

2015, Sana Kliniken AG, Geschäftsbericht 2015  
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Anhang 8: Jahresergebnis 2015 Helios Kliniken 

Jahresbericht Helios  

  2015 

Management   

Umsatz (in Mio. €) 5.578,30 

Kliniken 111 

CARG Umsatz* 20,30% 

Medizin   

Erreichung medizinischer Qualitätsziele 91% 

Fälle stationär gesamt 1.251.982 

Betten gesamt 34.076 

Mitarbeiter   

Mitarbeiter (Vollzeitkraft) 52.289 

Mitarbeiter (Teilzeitkraft) 23.572 

*CARG = Durchschnittliche gewichtete jährliche Wachstumsrate 

Quelle: Eigene Darstellung: Jahresergebnis 2015 Helios Kliniken  
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Anhang 9: Personelle Besetzung des Vorstandes Helios Berlin-Buch 

Personelle Besetzung Helios Berlin-Buch  

Funktion Name 

Klinikgeschäftsführer Dr. Sebastian Heumüller 

Ärztlicher Direktor Prof. Dr. med. Henning T. Baberg 

Pflegedirektorin Sylvia Lehmann 

Stellv. Ärztlicher Direktor Prof. Dr. med. Robert Krempien 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Anhang 10: Einfluss von Corporate Governance auf den Unternehmenser-

folg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang 11: Interviewleitfaden 

Frage Begründung 

Wie gestaltet sich die momenta-

ne UN-Organisation innerhalb 

der Klinik? 

Die Frage ist wichtig, um einen Eindruck 

zu bekommen, welche Organisation in den 

jeweiligen Unternehmen vorhanden ist. 

Wie sich die Unternehmen im Aufbau un-

terscheiden. 

Hat das UN-Leitbild einen Ein-

fluss auf die Entscheidungen, 

Handlungen und Verhalten be-

stimmter Führungskräfte? 

Mit dieser Frage soll herausgefunden wer-

den, ob das Unternehmensleitbild einen 

Einfluss auf die Führungskräfte hat. Sie 

soll klären, ob die Führung nach dem Un-

ternehmensleitbild ausgerichtet ist. Und ob 

das Leitbild eine relevante Rolle der Füh-

rung darstellt. 

Welche Interessen im Unterneh-

men werden vorwiegend berück-

sichtigt? Interessen der Anteils-

eigner oder tendenziell Ausrich-

tung an den Interessen der Sta-

keholder? 

Der Fokus dieser Frage ist die Interessen-

berücksichtigung. Hiermit soll herauskris-

tallisiert werden, welche Prioritäten gesetzt 

werden. Was steht im Mittelpunkt. Welche 

Interessen werden mehr berücksichtigt. 

Wie lange sind Sie Geschäftsfüh-

rer im „Name des Unterneh-

mens“ und wie kam es dazu? 

Durch diese Leitfrage soll die Führungspo-

sition näher betrachtet werden. Sie soll 

aufzuzeigen, dass es sich um einen Exper-

ten für das Interview handelt. Die Person, 

die die Führung ausführt, steht im Fokus. 

Welche Kompetenz und Erfahrung bringt 

diese mit. 
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Wie hat sich Ihre bisherige Lauf-

bahn entwickelt? 

Aus dieser Frage lassen sich Rückschlüs-

se auf die davor gestellte Frage erzielen. 

Um mehr über die Person zu erfahren, die 

das Unternehmen führt. Aus welcher Bran-

che kommt die Person und wie kam es 

dazu, dass sie das Unternehmen führt. 

Besteht im „Name des UN“ ein 

duales Führungssystem? Eine 

Trennung von Geschäftsführung 

und Aufsichtsrat. 

Mit dieser Frage soll Abstand zu theoreti-

schen Überlegungen geschaffen werden, 

um die Praxis der Interviewpartner und 

deren Unternehmen zu erfassen. 

Existiert eine klassische Hierar-

chieebene im „Name des UN“? 

Inwieweit hat der medizinische 

Beruf Einfluss auf die Führung 

und auf das Leitbild des Unter-

nehmens? 

Die Frage hinsichtlich der Hierarchieebe-

nen soll klarstellen, was ein Krankenhaus 

von anderen Unternehmen unterscheidet. 

Es soll aufzeigen, ob es die klassischen 

Hierarchieeben noch gibt oder welche 

Entwicklung diese annehmen. Es soll da-

mit den Fokus auf die Chefärzte und deren 

untergeordneten geben, wie auch deren 

Einfluss. 

Wie beschreiben Sie Ihren Funk-

tionsbereich und Ihre Aufgaben 

im Unternehmen? 

Die Frage bezieht sich auf die Haupttätig-

keiten der Unternehmensführung, um ein 

Bild des Verantwortungsbereiches zu er-

halten. 

Existiert eine schriftliche Zielver-

einbarung? Falls ja, in welchen 

Abständen wird diese ange-

passt? 

Hiermit soll auf Leistungsdruck und auf 

Ziele des jeweiligen Unternehmens auf-

merksam gemacht werden. Wie werden 

diese verinnerlicht und realisiert. Was ist 

dem jeweiligen Unternehmen wichtig. Wie 

oft werden diese Ziele verändert und an 

die Bedürfnisse des Krankenhauses ange-

passt. 
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Wie stellt sich das Anreizsystem 

dar? Existiert eine leistungsbe-

zogene Vergütung? 

Die Frage wird auch hinsichtlich der Moti-

vation der richtigen Führung gestellt. Bei-

spielsweise wird hier das Bonussystem 

vorgeschlagen. Auch Sinne des Leis-

tungsdruckes von Führungspositionen. 

Spielen die Privatpatienten oder die Anzahl 

der Operationen im Krankenhaus eine 

entscheidende Rolle? 

Wie ist das Verhältnis zwischen 

Geschäftsführung und Aufsichts-

rat? 

Mit dieser Frage soll die Beziehung zwi-

schen der beiden Hauptorganen im Unter-

nehmen näher betrachtet werden. Um 

Zusammenhänge oder Unterschiede fest-

zustellen. 

Wie setzt sich eine interne Revi-

sion im „Name des UN“ zusam-

men? 

Die Frage nach der internen Revision wird 

bezüglich der Prüfungen und Einhaltung 

der Ziele der Geschäftsführung gestellt. 

Zum anderen soll ein Eindruck erstehen, 

wie ernst das Thema genommen wird. 

Die Aufgaben eines Aufsichts-

gremiums sollen sich auf grund-

sätzliche und strategische The-

men begrenzen, welche Tätigkei-

ten nimmt der Aufsichtsrat über-

wiegend wahr? Wie sieht die 

Betreuung aus? 

Durch diese Leitfrage sollen die Tätigkei-

ten und die Betreuung des Aufsichtsrates 

näher betrachtet werden. Es geht hier 

noch einmal um die klare Trennung von 

Führung und Kontrolle. 

Wie setzt sich der Aufsichtsrat 

hinsichtlich der Mitarbeiter zu-

sammen? 

Mit dieser Frage soll die Kompetenz der 

personellen Besetzung des Aufsichtsrates 

hinterfragt werden. Die Frage zielt auf eine 

interne oder externe Zusammensetzung 

ab. 
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Wie viele Mitarbeiter sind dort 

tätig und wie groß ist der aktuelle 

Frauenanteil? 

Mit dieser Frage soll erläutert werden, wie 

groß der Aufsichtsrat ist und wie der Frau-

enanteil berücksichtigt wird. 

Welche Berufsgruppen sind 

überwiegend vertreten? 

Auch mit dieser Frage geht es noch einmal 

um die Zusammensetzung des Kontrollor-

ganes und ob eventuell bestimmte Interes-

sen einer Fachrichtung überwiegen könn-

ten. Hiermit soll die vielfältige Kompetenz 

betrachtet werden. 

Wie viele Sitzungen werden jähr-

lich durchgeführt? 

Mit dieser Frage soll auf die Informations-

pflicht und auf die Regelmäßigkeit der 

Zusammentreffen eingegangen werden. 

Wie sieht die Praxis zu der Theorie aus. 

Existiert nebenbei ein Beirat oder 

ein anderes Organ der Interes-

senvertretung? 

Mit der Frage soll geklärt werden, ob es 

Entlastungen für den Aufsichtsrat oder für 

den Vorstand existieren? 

Was könnte den Aufsichtsrat 

noch effizienter machen? 

Mit dieser Frage wird die Effizienz näher 

betrachtet und eventuelle Wünsche der 

Unternehmensführung aufgezeichnet. 

Möchten Sie aus Ihrer Sicht noch 

wichtige Aspekte zum Thema 

benennen, die nach Ihrem Gefühl 

im Interview zu wenig berück-

sichtigt wurden? 

Diese Frage soll dem Interviewpartner das 

Gefühl vermitteln, dass seine Meinungen, 

Erfahrungen und Wissen sehr relevant 

sind und geschätzt werden. 

Quelle: Eigene Abbildung 
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Anhang 12: Experteninterview 

Experteninterview (Fall A) 

Interview mit Dr. Heumüller aus dem Helios Klinikum Berlin-Buch  

Datum: 14. September 2016 

Interviewerin (I): Christina Kusch 

Interviewpartner (A): Geschäftsführer Helios Klinikum Berlin-Buch Dr. Heumül-

ler 

Begrüßung  

Transkription des Interviews 

I: Wie gestaltet sich die momentane Unternehmensorganisation innerhalb 

der Helios Klinik Berlin-Buch? 

A: Organigramm verbal wiederzugeben ist natürlich etwas schwierig. Aber 

so mal ganz im Groben, gibt es mich als Geschäftsführer, die Pflegedi-

rektion verantwortlich einmal für den Bereich Pflege, darunter die Pfle-

gedienstleitung, Stationsleitung, dann die Pflegekräfte. Dann gibt es 

den Bereich Funktionsdienst, da stehen ebenfalls die Pflegedienstlei-

tung drüber (mit wenigen Ausnahmen) und dann jeweils die Funktions-

dienstleiter. Dann gibt es den Bereich Ärzte, den ärztlichen Direktor, der 

keine wirkliche Vorgesetztenfunktion hat im Sinne des Arbeitsrechts, 

aber der Sprecher der Chefärzte ist, die alle gleichberechtigt sind und 

wiederum ihre Ärzte pro Fachgebiet unter sich haben. Und dann gibt es 

die Schiene der Verwaltung und Sonstige. Da gibt es einen Abteilungs-

leiter, der direkt mir unterstellt ist und dann die einzelnen Teams.  

I: Hat das Unternehmensleitbild der Helios Kliniken einen Einfluss auf die 

Entscheidungen, Handlungen und Verhalten bestimmter Führungskräf-

te? Auch hinsichtlich der „Sorgfalt, Transparenz und Ehrlichkeit“. 

A: Genau „Sorgfalt, Transparenz und Ehrlichkeit“ in diesem Sinne haben 

wie einmal eine Führungsrichtlinie „Wie gehen wir miteinander um“, die-

se ist unternehmensweit einheitlich. Und es gibt einmal eine Transpa-

renz-Richtlinie „Wie gehen wir mit der Außenwelt und unseren Funktio-
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nen im Unternehmen um“, somit hat das Unternehmensleitbild Einfluss 

auf die Führungskräfte.  

I:  Welche Interessen im Unternehmen Helios Klinik Berlin-Buch werden 

vorwiegend berücksichtigt? Interessen der Anteilseigner oder tendenzi-

ell eher Ausrichtung an den Interessen der Stakeholder? 

A: Es muss ein Gleichgewicht sein. Wenn der Patient, der auch gleich 

Kunde ist, oder der Arbeitnehmer unzufrieden sind, wird unser Unter-

nehmen leiden und den Befehlen des Anteilseigners nicht mehr befol-

gen oder dienen.  

I: Wie lange sind Sie schon Geschäftsführer der Klinik Helios Berlin-Buch 

und wie kam es dazu? 

A: Berlin-Buch mache ich seit dem 01.01.2015, das ist die nachfolgende 

Geschäftsposition meiner Geschäftsführerposition in Berlin-Zehlendorf. 

I: Wie hat sich Ihre bisherige Karrierekaufbahn entwickelt?  

A:  Studiert bin ich Betriebswirt und Wirtschaftsinformatiker. Und dann bin 

ich durch ein Traineeprogramm in den Helios Kliniken bei der Assis-

tenzverwaltung des Geschäftsführers gekommen. Von da aus dann, in-

klusive in Buch, von vier Krankenhäusern Geschäftsführer gewesen, die 

in Folge immer größer wurden.  

I: Besteht im Unternehmen Helios Berlin-Buch ein duales Führungssys-

tem? Eine Trennung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat?  

A: Es gibt einen Aufsichtsrat der formal juristischen Notwendigkeiten er-

füllt. Also Ja/Nein, also es gibt den Aufsichtsrat aber da kommen wir ja 

gleich noch zu. 

I: Existiert eine klassische Hierarchieebene in der Klinik?  

A: Ja klar, es gibt in allen Bereichen jeweils einen Vorgesetzten. Wobei in 

Summe die Hierarchien wenige und sehr klar sind. Also, das leben wir 

schon, dass über die einzelnen kommuniziert wird. Also, ich spreche 

auch direkt mit der Stationsleitung oder mit Oberärzten.  
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I: Wie beschreiben Sie Ihren Funktionsbereich und Ihre Aufgaben im Un-

ternehmen?  

A: Menschen führen, schauen, dass die richtigen Personen an der richti-

gen Stelle sind, ihre Aufgaben kennen und diese motiviert ausführen.  

I: Welches Ziel haben Sie sich hinsichtlich Ihrer Antwort gesetzt? 

A: Das Große und Ganze muss funktionieren. Ich bin eingesetzt durch den 

Anteilseigner und den Aufsichtsrat. Meine Aufgaben und mein Ziel ist 

es, deren Wünsche zu erfüllen. Und natürlich auch Geld zu verdienen.  

I: Existiert eine schriftliche Zielvereinbarung? Falls ja, in welchen Abstän-

den wird diese angepasst? 

A: Es gibt ein offizielles Bonussystem bei Helios, das für alle gleich ist. Es 

ist dreigeteilt zwischen gleichwertigen Zielen: Wissen, Wirtschaftlichkeit 

und Qualität. Wobei die Geschäftigkeit schon das monetäre Ergebnis 

ist. Qualität deferiert, beispielsweise Mitarbeiterzufriedenheit und medi-

zinische Qualität. Diese Faktoren sind variabel und werden variabel 

vereinbart. Wissen ist auch variabel. Zusätzlich gibt es auch ein Kon-

zernziel, was jedes Jahr anders ist. Dieses Jahr ist es eine Schulung 

mit Umgang von Antibiotika.  

I: Wie stellt sich das Anreizsystem dar? Existiert eine leistungsbezogene 

Vergütung? Beispielsweise einen Bonus. Wenn ja, wie wird der An-

spruch solch extra einer Vergütung gemessen? (Finanzergebnisse? 

Persönliche Leistungen? Wirtschaftliche Lage?) 

A: Es gab eine leistungsbezogene Vergütung, aber diese gibt es nicht 

mehr. Also auch nicht bei den Ärzten. Dort gibt es auch nicht pro Hüft-

implantat paar Euros extra oder ähnliches.  

I: Also gibt es sowas auch in keiner anderen Art und Weise im Helios 

Berlin-Buch? 

A: Das gab es, aber gibt es nicht mehr.  

I: Wie ist das Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat? 
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A: Das Verhältnis zwischen mir und dem Aufsichtsrat würde ich im profes-

sionellen Sinne als neutral beschreiben. 

I: Wie setzt sich eine interne Revision in der Klinik Berlin-Buch zusam-

men? 

A: In diesem Sinne gibt es keine interne Revision im Klinikum. Es gibt eine 

Konzern-Revision von Fresenius. Also, diese sind auch Anteilseigner 

der Helios Klinik GmbH. Im Bereich der Medizin oder im Management 

existieren verschiedene Zusammentreffen. Das heißt in der Medizin, 

wenn es eine Auffälligkeit gibt, in der Todesrate von Schlaganfällen bei-

spielsweise, kommen andere Neurologen, auch von extern ins Klinikum 

und gucken sich Patientenakten an. Besprechen sich, ob irgendwelche 

Handlungsempfehlungen abzuleiten sind.  

I: Die Aufgaben eines Aufsichtsgremiums sollen sich auf grundsätzliche 

und strategische Themen begrenzen, welche Tätigkeiten nimmt der 

Aufsichtsrat Fresenius SE & Co. überwiegend wahr? Wie sieht die Be-

treuung aus? 

A: Vorweg, der Aufsichtsrat Fresenius SE & Co. hat mit der Identität der 

Helios Klinik Berlin-Buch GmbH nichts zu tun. Also, Fresenius ist zu-

ständig, aber diese haben einen eigenen Aufsichtsrat nur für die Helios 

Klinik Berlin-Buch GmbH gegründet. Und dieser ist wirklich nur auf for-

mal juristischen notwendigen Themen beschränkt.  

I: Wie setzt sich der Aufsichtsrat hinsichtlich der Mitarbeiter zusammen?  

A: Das sind alles Helios-Angestellte. Also aus internen Mitarbeitern. 

I: Wie viele Mitarbeiter sind dort tätig und wie groß ist der aktuelle Frau-

enanteil? 

A: 1/3 Arbeitnehmervertreter und 2/3 Arbeitgebervertreter. Und sind mo-

mentan alles Männer.  

I: Welche Berufsgruppen sind überwiegend vertreten? 
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A: Jurist, Geschäftsführer, Stellvertretender Geschäftsführer, Betriebsrats-

vorsitzender, Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender und Leiter der 

zentralen Dienste in der Zentrale.  

I: Wie viele Sitzungen werden jährlich durchgeführt? 

A: Zwei.  

I: Werden auch Sitzungen veranlasst ohne ihre Anwesenheit? 

A: Grundsätzlich bin ich dabei. Es kann natürlich vorkommen, dass ich aus 

Krankheitsgründen nicht dabei bin. Ansonsten bin ich zwingender Gast. 

Wenn Sitzungen ohne meine Anwesenheit durchgeführt werden, sorge 

ich dafür, dass eine Vertretung für mich dabei ist. 

I: Existiert nebenbei ein Beirat oder ein anderes Organ der Interessenver-

tretung? 

A:  Nein.   

I: Was könnte den Aufsichtsrat noch effizienter machen? 

A: Ich sehe da aktuell kein Defizit, deswegen fällt es mir schwer, eine mög-

liche Steigerung zu interpretieren.  

I: Also verstehe ich das richtig, dass Sie grundsätzlich schon sehr zufrie-

den mit dem Aufsichtsrat und auch mit der Beziehung zwischen den 

beiden Hauptorganen sind? 

A:  Ja, genauso ist es richtig.  

Abschluss   
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Anhang 13: Experteninterview 

Experteninterview (Fall B) 

Interview mit dem kaufmännischen Direktor aus dem Universitätsklinikum Es-

sen 

Datum: 16. Oktober 2016 

Interviewerin (I): Christina Kusch 

Interviewpartner (A): Kaufmännischer Direktor Herrn Kaatze 

Begrüßung  

Transkription des Interviews 

A:  Im Hinblick auf das vorliegende Unternehmensorganigramm, haben wir 

auch eine eigenständige Compliance-Beauftragte. Das ist wichtig zu 

wissen. Diese ist hier nur noch nicht so deutlich drauf, weil sie seltsa-

merweise an der Geschäftsstelle des Vorstandes beim Herrn Zimmer-

mann hängt, obwohl sie halt in den Bereich der Compliance rein muss.  

I:  Dann wird das Organigramm noch überarbeitet?  

A: Sie müssen dazu wissen, ich bin zum Beispiel lange im Unternehmen 

aber trotzdem erst seit einem halben Jahr kaufmännischer Direktor. Ich 

kenne auch relativ viel auf unterschiedlicher Ebene und nicht nur im 

Universitätsklinikum, sondern auch St. Josef Krankenhaus und die 

Ruhrlandklinik sehr gut, was Prof. Schmid sicherlich gesagt hat. Und 

das ist ein großer Vorteil, alle Unternehmensformen hier zu kennen und 

hier im UK Essen ist es halt deutlich anders als bei den genannten 

Tochterunternehmen. Zum Beispiel in den Strukturen und auch in dem 

Aufbau, wie wir halt vom Vorstand und ähnlichem aufgebaut sind. 

I: Das ist schon einmal sehr informativ als Hintergrundinformationen, vie-

len lieben Dank.  

A: Es gibt eine Compliance-Beauftragte und einen Corporate Governance 

Kodex bei uns. Den Sie jetzt hier nicht offiziell finden. Diesen kann ich 

Ihnen aber einfach mal zur Verfügung stellen, aufgrund des ausgehän-
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digten Sperrvermerks. Es gibt auch eine Compliance-Verordnung bei 

uns. Es ist also nicht so, dass wir uns nur auf die Unternehmenssatzung 

beziehen, es gibt noch ganz viele Dokumente darüber hinaus. Diese 

sind auch den Leitungskräften bekannt, aber ich glaube, das muss noch 

etwas besser gelebt werden.  

I: Das ist sehr interessant und somit wären wir bei meiner ersten Frage. 

Wie gestaltet sich die momentane Unternehmensorganisation innerhalb 

des Universitätsklinikums Essen? 

A: Sie sehen es tatsächlich am Organigramm. Als oberstes Organ gibt es 

den Vorstand. Satzungsgemäß gibt es einen Vorstandsvorsitzenden 

und einen Stellvertreter. Der Vorstandsvorsitzende ist Prof. Werner. Der 

Stellvertreter ist nie am Universitätsklinikum Essen gewählt worden. 

Wenn man genau hin guckt ist das aber in der alten Satzungsform (es 

wird in Kürze auch eine neue Satzung geben, weil es ein paar Unter-

schiede in der Satzung so nicht umsetzen sind und auch mit der UKVO 

(Universitätsklinikums Verordnung NRW), die sie immer parallel dazu 

nehmen müssen. Da gibt es gewisse Unstimmigkeiten zu unserer Sat-

zung. Das ist aber in allen Satzungen in Nordrhein Westfalen so der 

Universitätskliniken, deshalb wird diese momentan überarbeitet). Dann 

ist es so, dass der Vorstand aus vier oder fünf Mitgliedern besteht. Oder 

fünf bedeutet, dass der stellvertretende ärztliche Direktor ist nicht zwin-

gend geborenes Mitglied, sondern Mitglied im Vorstand sein kann, es 

aber nicht muss. Hier ist es so, er ist Mitglied des Vorstandes, ist aber 

Stellvertreter des ärztlichen Direktors. Aufgrund dieser Situation, dass 

wir keinen Stellvertreter Vorsitzenden gewählt bisher haben, ist die 

Handhabung so, dass er dadurch die Stellvertretung inne hat. Das ist 

aber nur eine gelebte Vorstandspraxis, nix bestelltes. Aus der Satzung 

heraus geht, dass der Kaufmann das Unternehmen nach außen vertritt. 

Meinung des Ministeriums ist, dass der Kaufmann aufgrund dessen 

immer Stellvertreter ist. Das ist aber rein juristisch und da kommt jetzt 

ein bisschen das Volkswirtschaftliche raus: Rein juristisch ist das nicht 

haltbar, weil es natürlich ein gewähltes Amt ist und keins, was man so 

bekommt. Und deswegen können alle Vorstandsmitglieder auch Vor-

standsvorsitzender oder Stellvertreter werden. Es ist nicht zwingend, 
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dass der ärztliche Direktor das sein muss. Es ist aber hier gelebte Pra-

xis. In Münster ist es auch so, dass der Stellvertretende Vorstandsvor-

sitzende der Kaufmann ist. Das ist aber der einzige Standort, wo ich 

weiß, dass dieser tatsächlich gewählt ist. Der Dekan ist eigentlich als 

Amt des Dekans im Vorstand, nicht als Person. Im Gegensatz zu uns. 

Die hauptamtlichen Personen Ärztlicher Direktor, Kaufmännischer Di-

rektor, Pflegedirektion und der Stellvertreter kommt aus der Professo-

renschaft. In diesem Fall geboren Prof. Schmid könnte aber auch neu 

gewählt werden und wechseln.  

I: Diesbezüglich müsste der stellvertretende Direktor auch immer einen 

Professorentitel haben? 

A:  Ja, das ist auch in der Satzung geregelt. Dieser muss zwingend Arzt 

sein. Es gibt auch hier im Organigramm wenige Biologen. Wir haben ja 

hier in der Gesamtorganisation, sowohl klinische Einrichtungen, nicht 

klinische Einrichtungen und den gesamten Bereich Fakultät. Der Dekan 

steht für die Fakultät und deswegen auch als Dekan als Amt dort drin. 

Wäre Professor Buer abgewählt worden, wäre automatisiert auch der 

neue Dekan in den Vorstand gekommen. 

I: Hat es eine Bedeutung, dass der Prof. Buer (Dekan) auch als Leiter des 

Instituts für medizinische Mikrobiologie tätig ist? Also ich nehme an es 

handelt sich um den gleichen Prof. Buer? 

A:  Das ist der gleiche Prof. Buer. Ich sagte bereits, Arzt –, Kaufmann- und 

Pflegedirektion sind hauptamtlich, Stellvertreter und Dekan sind haupt-

amtlich eigentlich Klinikdirektoren oder Institutsdirektoren. Dekan wird 

aus der Mitte der Professoren der medizinischen Fakultät gewählt. Und 

ist von daher meistens einer, der doch nebenher ein Institut oder eine 

Klinik leitet. Und das meinte ich mit geboren, da ist das Amt Dekan drin 

und nicht die Person. Diese Person muss aber auch bestimmte Anfor-

derungen erfüllen. Und da gibt es auch eine weitere Organisationschie-

ne, die auf unserem Organigramm nicht abgebildet ist. Der ärztliche Di-

rektor ist für die Krankenversorgung zuständig, Stellvertretender ärztli-

cher Direktor ist wieder ein Bindeglied, ist aber auch mehr für die Kran-

kenversorgung zuständig. Die Pflegedirektion ist auch für die Kran-
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kenversorgung zuständig und der Dekan für die medizinische Fakultät. 

Der Kaufmann, das steht in der Satzung, ist ein Bindeglied von beiden. 

Ist aber hier, muss man leider dazu sagen, in den letzten 5 Jahren so 

nicht gelebt worden. Vor 5 Jahren hat der Kaufmann gesagt, mit der 

medizinischen Fakultät habe ich nix zu tun. Das ist ein wenig schwierig, 

weil es halt anders ist. Das gesamte Unternehmen besteht nun mal aus 

diesen Teilen, so setzen sich diese zusammen. Es gibt noch ein unter 

Organigramm Dekanat, das findet man aber nur über die medizinische 

Fakultät. Wie den Pro-Dekan und ähnliches, die den Dekan noch vertre-

ten dürfen. Und es gibt ein unter Organigramm Pflegedirektion, was sie 

unter Intranet einsehen können. Und es gibt noch ein Verwaltungsorga-

nigramm, wo man das dann hier noch etwas größer findet, als das, was 

hier so steht in dem Bereich des Kaufmanns.  

I: Das sind halt die klassischen Hierarchieebenen?  

A: Da sind noch ein bisschen mehr Hierarchieeben drin, weil die Organisa-

tionsform an sich regelt alles, was so unter dem Vorstand hängt, aber 

natürlich in Geschäftsbereichen aufgegliedert ist. Der Arzt ist im we-

sentlich mit dem Kaufmann zusammen für die medizinischen Einrich-

tungen da. Der Kaufmann mit dem Dekanat mehr für die medizinischen 

theoretischen Dinge, die nicht medizinischen Dinge sind dann diese hier 

(Verweis auf das Organigramm)- wieder als Bindeglied, weil das ist zum 

Beispiel auch die Rechtsmedizin. Und Pflegedirektion halt für alles, was 

mit der Pflege zu tun hat. Zu unserem Idealbild zählt, dass wir kein Säu-

lendenken haben, sondern ein Teamdenken im Vorstand. Und dort halt 

kollegial miteinander arbeiten für das gesamte UN und nicht jeder für 

seine Berufsgruppe. Denn alles andere macht kein Sinn, das war früher 

so, ist aber heute nicht mehr sinnhaft. Wir sind ein Wirtschaftsunter-

nehmen, wir haben 750.000.000 Euro Umsätze, das ist eine ganze 

Menge. Und wir haben insgesamt im Konzern, und dazu gehören halt 

auch die Tochterunternehmen, um die 8.000 Mitarbeiter. Kaufmänni-

scher Bereich, habe ich gerade schon gesagt, gibt es ja auch besonde-

re Bereiche: Ärztlicher Direktor und Kaufmännischer Direktor mit der 

medizinischen Planung und strategische Unternehmensorganisation ist 

an uns beiden angegliedert, wie auch Revision und Compliance. Ver-
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waltungsdirektor ist auch eine Besonderheit, den gibt es an den meisten 

Universitätskliniken nicht mehr. Früher hieß es immer, Verwaltungsdi-

rektor, Ärztlicher Direktor, Pflegedirektor. Dann kam die Umstellung, 

dass man Anstalt öffentlichen Rechts wurde im Jahr 2002/2003. Und in 

diesem Schritt sind die Verwaltungsdirektoren zu kaufmännischen Di-

rektoren geworden, außer Essen. In Essen hat es der kaufmännische 

Direktor geschafft, damals Herr Keil, den Verwaltungsdirektor zu behal-

ten. Dadurch ist halt die Situation entstanden, dass die untergliederten 

Bereiche eigentliche nur den Verwaltungsdirektor berichten und der nur 

mir. Das ist aber nicht ganz so, sondern er ist mein Stellvertreter. Die 

untergliederten Bereiche berichten sowohl ihm als auch mir in allen 

Punkten. Wir haben uns eine Arbeitsteilung geschaffen, dass diese Be-

reiche natürlich in bestimmten Dingen direkt mir berichten. Logischer-

weise deshalb, weil er hat eine Unterschriftberechtigung für gewisse 

Dinge und für besondere Dinge liegt diese bei mir. Dann haben Sie rich-

tigerweise gesehen, gibt es hier den Bereich des Controlling, Stabstelle 

Organisation und operative Unternehmensentwicklung, wie auch den 

Technischen Dienst, der eben nicht wie an die strategische UN-

Entwicklung hängt. Man könnte halt auch sagen, es gibt eine Stabstelle. 

I: Hat es einen besonderen Grund, warum die operative Entwicklung und 

strategische Entwicklung getrennt aufgeführt ist?  

A: Ja, zum einen so historisch gewachsen und früher gab es auch mal den 

kleinen Strich zum Kaufmann nicht (s. Organigramm). Da hingen diese 

zwei Bereiche (Strategische Unternehmensentwicklung, Revision und 

Compliance) nur am ärztlichen Direktor. Der kaufmännische Direktor 

hatte seine eigene Stelle. Das hängt wieder mit dem Gedanken zu-

sammen „Sind wir ein Vorstand oder sind wir drei Säulen oder vier Säu-

len?!“, wir sagen, wir sind ein Vorstand und deswegen macht es kein 

Sinn, dass dieser Bereich nicht auch an uns beiden hängt (Ärztlicher Di-

rektor und Kaufmännischer Direktor). Denn wir beide sind diejenigen, 

die letztlich in diesen Zusammenhang auch die Entscheidungen zu tref-

fen haben und führen müssen. Und wir arbeiten hier mit dem Team von 

Frau Oeder (Strategische Unternehmensentwicklung) sehr gut gemein-

sam zusammen. Dieses Team hängt noch dort (s. Organigramm), aber 
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wir haben gemeinsame Routinen, wo wir uns über die Inhalte abstim-

men.  

I:  Dort findet die Kommunikation aber da auch auf beide Ebenen statt, 

sowohl strategisch als operativ? 

A: Ja, auf jeden Fall, das war nicht immer so. Früher war es halt so, Ver-

waltung spricht nicht mit der Pflege und die Ärzte dürfen nicht mit der 

Verwaltung sprechen. Also, die Ärzte schon aber die Antwort geht im-

mer wieder über den Kaufmann. Das ändert sich gerade, um es mal so 

zu sagen. Dann gibt es natürlich einen großen Bereich, der nur am ärzt-

lichen Direktor, laut Organigramm, hängt. Aber logischerweise kann 

man auch da sagen, dass es so aufgeführt ist, weil es an einem Vor-

standsmitglied hängen muss. Aber zum Bespiel im Bereich IT haben wir 

gemeinsame Jour-fixe-Runden. Da spreche ich auch sehr häufig ohne 

den ärztlichen Direktor, weil das einfach ein zentraler Baustein ist. Mar-

keting/ Kommunikation genauso. Und Fundraising ist die Besonderheit: 

Herr Ness (Leiter s. Organigramm) ist hier Fundraising, ist aber auch 

gleichzeitig der Geschäftsführer der Stiftung. Und in der Stiftung bin ich 

geborenes Mitglied im Vorstand. Man muss halt sagen, irgendwo sollte 

es angesiedelt sein und wir führen aufgrund der gleichen Hierarchie-

ebene mit diesen Personen ein gleichartiges Austauschwesen.  

I: Hinsichtlich der Besetzung des Vorstandes? Existieren Maximaldau-

ern? 

A: Ja, kann man sagen, also das müsste in der Satzung auch geschrieben 

sein. Die eigentliche die Höchstgrenze liegt auf 5 Jahre, davon kann 

man natürlich abweichen, aber in der Regel ist das so: Wir haben alle 5 

Jahre Verträge. Also die Hauptamtlichen, die werden verlängert mit 

Ausnahme wiederum der Dekan. Der Dekan ist halt von den ganzen 

Sachen ausgenommen, weil er ja ein gewähltes Mitglied der Fakultät ist 

und dann automatisiert darin. Das heißt, der Dekan wird in der Fakultät 

immer für 4 Jahre gewählt, kann auch 2- oder 3-mal wiedergewählt 

werden und ist dann halt so lange er gewählt ist im Vorstand. Aber es 

kann auch sein das er nach 2 Jahren abgewählt wird. Ärztlicher Direk-
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tor, Pflege und Kaufmann haben in der Regel 5 Jahres Verträge, eine 

Wiederwahl ist möglich. 

I: Hat das Unternehmensleitbild des Universitätsklinikum Essen „Spit-

zenmedizin und Menschlichkeit. Das Universitätsklinikum lehrt, heilt und 

forscht“ einen Einfluss auf die Entscheidungen, Handlungen und Ver-

halten bestimmter Führungskräfte? 

A: Wenn ich jetzt von mir aus gehe: Ja. Wenn ich auf alle spreche, ist das 

wie immer mit Leitbildern, ein Leitbild ist ein Leitbild, manche leben es 

und manche nicht. Es sollte schon einmal abgeschafft werden. Ich finde 

aber, Spitzenmedizin und Menschlichkeit passt. Aber wir müssen daran 

arbeiten und es muss gelebt werden. In unseren Augen, und jetzt spre-

che ich für den neuen Vorstand, der, wie Sie wissen, sich erst neu ge-

funden hat. Prof. Werner ist jetzt fast 1 Jahr dabei, ich ein halbes Jahr 

und neue Pflegedirektorin fängt zum 01.01.2017 an. Nach dieser Um-

strukturierung wird dieser definitiv komplett von allen gelebt. Ich habe 

immer gesagt, Medizin kann ich nicht, deswegen bin ich für die Mensch-

lichkeit da. Das beste Beispiel ist, hören Sie in den Campus. Für mich 

ist wichtig, vom Kopf her das Leitbild vorzuleben, das fängt mit einfa-

chen Dingen an: Menschlichkeit ist für mich auch, dass ich Menschen 

begrüße. Menschlichkeit ist für mich auch, dass ich auf Menschen zu-

gehe, wo ich merke, dieser ist desorientiert auf diesem Campus und 

ihm halt sagen kann, wohin er gehen muss. Und das halt von mir aus 

und ich nicht einfach dran vorbei gehe. Und Menschlichkeit ist für mich 

auch, dass ich respektvoll mit meiner Reinigungskraft umgehe. Wir wol-

len das natürlich von oben her leben, bis das natürlich durchdrungen ist, 

dauert. Und sie kennen ja auch die normalen Säulen, 25 % der Men-

schen, die hier arbeiten, erreichen sie nie. Sie müssen sich halt um die 

25 % kümmern, die halt ein Multiplikator sind und die müssen wir halt 

bewegen, wieder Multiplikatoren zu sein. Kurz gefasst: Ja, wir leben 

das. 

I: Welche Interessen im Unternehmen Uniklinikum Essen werden vorwie-

gend berücksichtigt? Interessen der Anteilseigner oder tendenziell eher 

Ausrichtung an den Interessen der Stakeholder (Patienten, Kunden, Ar-
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beitnehmer, Gläubiger)? In der Satzung § 2 Abs. 2 ist geschrieben, 

dass das UK selbstlos im Sinne der Abgabenordnung tätig ist und keine 

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgt. 

A: Das ist in der Praxis auch so, das ist ja die Besonderheit an einem Uni-

versitätsklinikum gegenüber beispielsweise einem Helios Haus. Des-

wegen ist das auch sehr spannend, nachher Ihre Ergebnisse zu lesen. 

Ein Universitätsklinikum hat dadurch, dass wir auch freigemeinnützig 

sind, keine Gewinnerzielungsabsicht. Das ist dieser klassische Aus-

druck, Non Profit. Non Profit wird aber immer mit keine Gewinnerzie-

lungsabsicht dargestellt, ich sage aber, gewisse Gewinne müssen er-

wirtschaftet werden, damit ich dann halt auch einen Betrieb aufrecht 

halten kann. Wir schreiben momentan Verluste und das sind halt klar 

zugängliche Zahlen, die sehen Sie in den Jahresberichten. Die sind 

nicht gut und so soll es auch nicht sein. Es ist schon so, dass die 

schwarze Null geschrieben werden muss, das ist das, was unser An-

teilseigner, sprich das Ministerium, das Land, uns sagt. Das ist die ei-

gentlich die Erwartungshaltung. Wie wir das machen, ist unsere Aufga-

be, da redet uns auch keiner rein. Denn wir müssen nicht 20.000.000 

Euro Plus oder so haben. Wir müssen nicht Helios Zahlen von 10 oder 

12% Rendite erwirtschaften. Bei 750.000.000 Millionen Euro wären das 

circa 75.000.000-90.000.000 Millionen Gewinne. Das könnte man si-

cherlich auch, aber das Wesentliche ist, wir stecken das Geld dann lie-

ber wieder in Forschung und in die Dinge, die wir hier letztendlich 

hauptsächlich betreiben. Denn ein Universitätsklinikum steht immer aus 

diesen Säulen „Forschung- Lehre- Krankenversorgung“. Also, wir haben 

keine Renditeforderungen klassischerweise, sondern es ist halt schon 

eher so, dass die Forderung im Fokus steht. Dass wir halt gute Wissen-

schaft machen und uns auch für unsere Schwerpunkte auszeichnen. 

Dass wir halt auch lehren und auch andere Krankenhäuser unterrichten. 

Die Studierenden gut ausbilden, die wir in der Krankenversorgung 

brauchen und eine wichtige Rolle in der maximalen Versorgung in der 

Medizin darstellen. Somit also auch Schwerpunkt-Versorger in diesem 

Raum sind.  
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I: Wie lange sind Sie kaufmännischer Direktor im Universitätsklinikum 

Essen und wie kam es dazu? 

A: Ein halbes Jahr.  

Ich bin Volkswirt vom Beruf. Ich war 10 Jahre bei einer Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft in Leitender Funktion als Prokurist tätig. Ich habe mir 

aber dann irgendwann überlegt, dass das nicht mein Leben sein kann, 

ständig Zahlen zu prüfen und zu beraten, was man da besser machen 

könnte, gerade im Krankenhauswesen und man kommt im nächsten 

Jahr und es wird nix umgesetzt. Da habe ich gedacht, wenn ich das 

immer sage, dass ich das nicht gut finde, muss ich irgendwann den 

Weg wählen, in meiner Laufbahn den Schritt zu gehen und auch in das 

operative Geschäfte zu wechseln. Dabei habe ich festgestellt, dass der 

Wechsel ins operative Geschäft von einem Wirtschaftsprüfungsunter-

nehmen in den seltensten Fällen gelingt. Also sofort wieder eine Lei-

tungsfunktionen, also Geschäftsführungsfunktion, zu besetzen. Daher 

habe ich einen Zwischenschritt als Finanzdezernent hier am Universi-

tätsklinikum getätigt und habe sehr schnell das Vertrauen des Vorstan-

des gewonnen. So dass diese mich als Geschäftsführer in der Ruhr-

landklinik eingesetzt haben. Großes Tochterunternehmen mit 750 Mit-

arbeitern. Danach haben wir es gemeinsam geschafft, dass St. Josef 

Krankenhaus zu erwerben. Und in diesem St. Josef Krankenhaus war 

ich unter anderem auch Geschäftsführer, wie auch heute noch. Genau 

wie in der Ruhrlandklinik. Dort hatte ich dann ein enges Vertrauensver-

hältnis zu dem dortigen ärztlichen Geschäftsführern Prof. Schmid. Alles 

zusammen hat dann letztendlich dazu geführt, dass es mir, als zweiten 

in NRW nach Herr Gründnar in Bonn, gelungen ist, von der zweiten 

Reihe in die erste zu treten und jetzt kaufmännischer Direktor hier zu 

sein. Das heißt, ich nenne es jetzt mal Versuch: Man hat nach dem Er-

folgen der letzten 2 Besetzungen jetzt doch den Versuch gewagt, einen 

internen zunehmen, um halt nicht wieder eine Einarbeitungsphase zu 

haben und dann festzustellen, so geht es nicht.  
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I: Wie hat sich Ihre bisherige Karrierelaufbahn entwickelt? Sie hatten er-

wähnt, dass Sie vor dem Werdegang ein VWL-Studium absolviert ha-

ben. War dies auch in Essen? 

A: Nein. Ich habe in Münster studiert. Damals noch nicht CKM, damals 

hatte er noch das Institut für Krankenhausmanagement.  

I: Ja, Münster ist wohl auch sehr beliebt. 

A: Ja, da könnte ich auch einige Geschichten erzählen. Ich war als Volks-

wirt dort und hatte im Hauptstudium meine Hauptvorlesungen bei Prof. 

Große Kettler. Ihnen nicht unbedingt bekannt, aber unter den Volkswir-

ten schon. Gerade auch dafür, dass er relativ viele Größen in die Politik 

gebracht hat. Wie saßen dann dort in einer Hauptvorlesung in seiner 

Bibliothek zu viert. Haben uns jedes Mal persönlich abgemeldet, wenn 

wir nicht konnten. Das war halt sowas wie Privatunterricht. Das prägt! 

Da lernten Sie dann Minister kennen, die auch mal nach der Vorlesung 

da blieben und über Politik diskutierten. Das ist halt sehr spannend in 

dieser Laufbahn und für mich sehr entscheidend. Denn das Land hat 

immer noch einen Haushaltsplan, die sogenannte Kameralistik. Und Sie 

müssen halt auch einen Haushaltsplan lesen können, das können bei-

spielsweise die meisten Kaufleute nicht. Das lernen Sie nicht in einem 

BWL-Studium, das lernen sie halt im VWL-Studium. Dort wird man halt 

ausgebildet, eine Kommune zu führen. Was mir auch wichtig ist zu er-

zählen, da es auch zur meiner Geschichte gehört: Meine bisherige Kar-

rierelaufbahn begann aber mit einem Techno-Mathematik-Studium. 

Techno-Mathematik ist Mathematik mit einem Nebenfach aus Elektro-

technik oder Maschinenbau, sehr Informatiklästig. Ich habe dann aber 

irgendwann festgestellt, dass die Zeit noch nicht reif war dafür. Jetzt 

wäre sie es. Damals haben wir schon numerische Modelle berechnet, 

was man heute 3D-Quitting nennt. Das heißt für eine Tasse, das ma-

thematische Modell dafür Informatik-technisch umgesetzt. Ich habe 

nachher festgestellt, keiner kann was mit diesem Studium in der Indust-

rie anfangen. Ich werde fertig sein und werde Statistik machen, das 

wollte und möchte ich nicht. Manchmal ist es halt so, dass man zu früh 

ist und dann habe ich zur VWL gewechselt. 
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I: Besteht im Unternehmen Universitätsklinikum Essen ein duales Füh-

rungssystem? Eine Trennung von Geschäftsführung und Aufsichtsgre-

mium? 

A: Es gibt einen Aufsichtsrat mit den normalen Dingen. Der Aufsichtsrat ist 

kein Führungssystem im klassischen Sinne, sondern ein Kontrollorgan. 

Dieses sollte eben auch nicht führen oder eingreifen in die Geschäfts-

führung/Vorstandsentscheidungen. Es sollte natürlich lenken und leiten. 

Bei gewissen zustimmungspflichtigen Geschäften dürfen wir das ma-

chen oder auch halt auch nicht. Dafür gibt es in der Satzung eine 

Höchstgrenze. Es gibt auch neuerdings eine Geschäftsordnung des 

Aufsichtsrates mit diesen Themen, was der Aufsichtsrat letztendlich zu 

tun hat. Und in der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates stehen halt 

auch diese Dinge drin, was sie halt dürfen und was nicht.  

I: Es besteht also kein Überkreuzungsverbot, wenn man zurück zu den 

Tochtergesellschaften schaut? Sprich, die Personen, die dort für die 

Geschäftsführung zuständig sind, haben keine Tätigkeit im Aufsichts-

rat? 

A: Nein, das ist natürlich auch nicht möglich. Den einzigen Wechsel, den 

wir hatten, war mit Prof. Nagel. Dieser ist aus dem Aufsichtsrat in den 

Vorstand gewechselt. Ansonsten gab es sowas nie in irgendeiner Form. 

Bei uns ist es natürlich so, dafür müssen Sie jetzt wieder in die Organ-

schaft Materie einsteigen, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit Sie sich da-

mit schon beschäftigt haben. Umsatzsteuerliche Organschaften und 

Themen, die damit zusammenhängen, also, wann sind Leistungsbezie-

hungen steuerfrei, also innerhalb von Unternehmen. Das ist wichtig, um 

zu verstehen, warum meine klare Überzeugung aus meiner bisherigen 

Tätigkeit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft klar sagt, dass einer im 

Vorstand immer im Tochterunternehmen in der Geschäftsführung sein 

muss. Dieser muss bestimmte Rechte haben. Das dürfen nur wenige, 

weil er Mitarbeiter muss kündigen können. Das können beispielsweise 

nur Herr Zimmermann, Herr Tappe und Herr Kaatze mit Prof. Werner. 

Und und und. Deswegen bin ich auch in alllen anderen Unternehmen 

mit Geschäftsführer, weil es zwingend notwendig ist. Die Leistungsbe-
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ziehung, die wir untereinander haben, würde sonst vielleicht eine Steu-

erpflicht auslösen und das wäre eher schlecht. So. Ansonsten ist es so, 

dass es ein wenig seltsam ist, weil ich gleichzeitig Gesellschafter in den 

Tochterunternehmen und Geschäftsführer bin. Deswegen prägen wir 

den Begriff Universitätsmedizin, das ist die Spanne über alles. Letztend-

lich ist es zwar nur eine Rechtsform, aber wir handeln halt so, als würde 

es sie gar nicht geben. Aufgrund dessen ist diese Organschaft wichtig, 

weil ist es halt genau so, dass wir so handeln, als wären die Unterneh-

men uns zugehörig und wären hier am Campus. Wir betrachten das halt 

als Gesamtbild. 

I: Hinsichtlich Ihrer Haupttätigkeiten sind wir ja schon am Anfang teilweise 

drauf eingegangen. Dennoch, wie beschreiben Sie Ihren Funktionsbe-

reich und Ihre Aufgaben im Unternehmen? 

A: Die Haupttätigkeit ist nun letztendlich die Leitung des Hauptunterneh-

mens und da gibt es natürlich leitende Mitarbeiter, die in ihren Berei-

chen zusätzliche Aufgaben haben. Dann gibt es auch hier operative 

Geschäftsführer, kaufmännische Geschäftsführer, diese sind halt Vorort 

und tätigen z.B. in den Tochtergesellschaften das operative Geschäft. 

Dann gibt es natürlich noch das WPE (s. Organigramm), was hier auf 

dem Campus ist. Da sind Prof. Werner und ich Geschäftsführer. Das 

Leistungsspektrum dort ist wiederum in der Summe ganz groß aber in 

der Komplexität muss das halt wiederum zwingend bei uns angegliedert 

sein. Dort gibt es keinen zusätzlichen Kaufmann, da bin ich das. Dort 

gibt es auch eine Verwaltungsdirektorin und weitere Prokuristen, die 

dann weitere Dinge in dieser Funktion tätigen. Also, meine Haupttätig-

keiten sind jetzt hier oben (s. Organigramm) und natürlich bestehen 

diese aus langen Arbeitstagen. 

I: Existiert eine schriftliche Zielvereinbarung? Falls ja, in welchen Abstän-

den wird diese angepasst? 

A: Ja eine schriftliche Zielvereinbarung gibt es. Die Zielvereinbarungen 

werden jährlich beschlossen. Es gibt ein komplexes System mit ver-

schiedenen einzelnen Bausteinen, in denen die Zielvereinbarung mit 

den Klinikdirektoren abgeschlossen wird. Das gilt nicht für sogenannte 
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„Altvertragler“, wie auch Prof. Schmid einer ist, sondern für alle, die 

„Neuvertragler“ sind. Wir legen großen Wert darauf, dass diese nicht an 

monetären Aspekten festgemacht sind. Sie werden nicht an Leistungs-

zahlen festgemacht, sondern am Inhalt. Es gibt dort einen Block „Wis-

senschaft und Forschung“, einen Block „Qualitätsmanagement“, einen 

Block „Beruf und Familie“ und natürlich existieren auch strategische und 

wirtschaftliche Ziele. In diesen Zielen geht es aber eher um wirtschaftli-

che Verbesserung, aber nicht um Leistungsausbau zu betreiben. 

I: Wie stellt sich das Anreizsystem dar? Existiert eine leistungsbezogene 

Vergütung? Beispielsweise einen Bonus. Wenn ja, wie wird der An-

spruch solch einer extra Vergütung gemessen? (Finanzergebnisse? 

Persönliche Leistungen? Wirtschaftliche Lage?) 

A: Das ist mit den Zielvereinbarungen gemeint. Es gibt eine fixe Vergütung 

und eine variable Vergütung, aber auch wieder nur bei den „Neuvertrag-

lern“. Spannend ist, dass an einem Universitätsklinikum die Privatpati-

enten nicht eine führende Rolle einnehmen. Sondern hier viel Professo-

ren gibt, die sagen, damit möchte ich gar nix zu tun haben. Also somit 

auch das Liquidationsrecht an die Oberärzte abgegeben haben oder 

gesagt haben „Ok, ich bin für die da, versorg diese auch wie alle ande-

ren, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der das Geld dafür haben will“. 

Diesbezüglich gibt es dann einen höheren fixen Anteil und einen niedri-

geren variablen Anteil. Der Grund ist der, der Rechnungshof hat ir-

gendwann mal entschieden, dass die Vergütung, die man für die Privat-

liquidation bekommt, variabel ist. Diese könnte ja auch wegfallen. Was 

allerdings nie passiert. Die „Altvertragler“ haben halt noch ein Luxus-

recht oder ein Liquidationsrecht, dieses liegt halt nun immer beim Uni-

klinikum und für die Tätigkeit dort gibt es eine geringe Entschädigung in 

Form eines variablen potenzialen Anteils. Dann gibt es halt für die so-

genannten Zielvereinbarungen einer weiteren variablen Anteil mit den 

eben genannten Bausteinen und dann halt die fix Vergütung. Das ist 

natürlich alles frei verhandelbar. So muss man halt wissen, ein Kinder-

kliniker wird niemals so viel verdienen wie z. B. der Radiologe.  
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Anreizsysteme definitiv nicht. Das gab es früher einmal, aber definitiv 

nicht an die wirtschaftliche Lage. Das kann man einfach nicht halten. 

Man kann nicht einen bei einer schlechten wirtschaftlicher Lage bestra-

fen, der vielleicht trotzdem sehr positiv zum Ergebnis beigetragen hat. 

Bedeutet: Die Passiere gibt es hier nicht mehr. Es gab mal jemanden, 

der dachte, das wäre klug, es war aber leider nicht klug. Hier gibt es 

auch keine Bonussysteme, wie ich sagte, für Patientenbehandlungen. 

Wesentlich ist halt, dass es nur beeinflussbare Ziele sind eines Einzel-

nen. 

I: Wie ist das Verhältnis zwischen Geschäftsführung und Aufsichtsrat? 

A: Das ist so, wie es immer ist. Es gibt Menschen im Aufsichtsrat, die mö-

gen einen und es gibt Menschen im Aufsichtsrat, die mögen einen 

nicht. Ich versuche immer, grds. egal, wer mir gegenüber sitzt, es sach-

lich zu sehen. Denn wir können uns mögen oder wir können uns nicht 

mögen, aber trotzdem muss ich neutral sein. So ist es halt auch im Auf-

sichtsrat. Die Kunst zu abstrahieren, ich sitze jetzt hier als neutrales 

Gremium, ist wie immer schwer. Natürlich kommen viele Einflüsse auf 

die Mitglieder zu. Hier hat man im Aufsichtsrat natürlich eine andere 

Besetzung wie in einem Privatkonzern. 

I: Wie setzt sich eine interne Revision im Universitätsklinikum zusam-

men? 

A: Ja, Herr Weber. Der jetzt leider nicht mehr da ist. Wir suchen momen-

tan einen neuen Revisor. Ist momentan aber sehr schwierig in dieser 

Funktion jemanden zu finden, der dann daran Spaß hat. 

I: Wie sieht denn die interne Revision bei uns aus? 

A: Das ist Herr Weber. Das ist ja auch immer eine Frage des Unterneh-

mensumgangs. Ich glaube, man braucht Compliance. Im Moment ist es 

halt so, dass Frau Schmidt die Compliance ist und momentan auch 

wieder die Revisionsthemen mit übernimmt. Da ist sonst eigentlich eine 

große Trennung.  

I: Okay, in der Literatur verbindet man auch öfters diese beide Begriffe.  
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A: Richtig. Dennoch denke ich, es ist besser, diese beiden Dinge getrennt 

zu halten. Compliance sollte eher den Vorstand in der Einhaltung der 

Regel unterstützen und Revision hat eine andere Ansprechgrundlage. 

Aufgrund dessen haben wir es eigentlich getrennt. Wir haben keine 

ausgeprägte Revisionsabteilung, die man sich halt so vorstellen könnte. 

Wir haben aber auch ein anderes Verständnis für Revision. Wir haben 

eine eigne große Stabstelle Recht mit vielen Mitarbeitern, die sich da 

natürlich auch kümmern. Wir haben zudem auch einen externen Com-

pliance-Beauftragten, der dann auch bei gewissen Situationen dabei ist 

oder sich halt einschaltet. Wir haben eine interne Revision und dieser 

Leiter hat leider gekündigt, aber wir werden das jetzt vernünftig aufbau-

en. Und dann mal schauen, wie es sich so entwickelt. Denn Revision ist 

halt auch sowas wie Prüfung. Und wir haben hier die Bezirksregierung, 

die uns in gewissen Maßen prüfen. Wir haben die Landesregierung, 

den Rechnungshof und Wirtschaftsprüfer. Womit wir auch eine gewisse 

Art von Revisionen auch erleben. Compliance: wie gesagt, das ist diese 

Dame, die wir hier haben. Das muss auch ausgebaut werden, da wer-

den wir sicherlich auch ein bisschen mehr machen müssen.  

I: Wie setzt sich der Aufsichtsrat hinsichtlich der Mitarbeiter zusammen? 

A: Der Anteilseigner hat nur zwei Mitglieder. Von den 11, die es gibt: Zwei 

Mitglieder sind aus der Wissenschaft, zwei sind aus der Privatwirtschaft, 

zwei sind Personalvertreter, sowohl wissenschaftlich als auch nicht wis-

senschaftlich. Dann gibt es auch den Direktor und den Kanzler, also 

von der Universität. Also von allen Gremien ist wer dabei. Und dann gibt 

es halt noch ein Mitglied, der von der Professorenschaft gewählt wird. 

Dadurch haben wir ein Gremium, was in Teilen mit zu mindestens drei 

Leuten besetzt, aus der Mitte derjenigen kommt, die hier arbeiten und 

die natürlich dann halt manchmal nicht den Hut wechseln können. Die-

se müssen dann ganz anders entscheiden, als wie wir im normalen Le-

ben. Also gerade Personalvertretung neigen halt dazu, das nicht zu 

können. 

I: Wie viele Mitarbeiter sind dort tätig und wie groß ist der aktuelle Frau-

enanteil? Laut DCGK 2010 wurde die Empfehlung gegeben, die Frau-



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

123 

enquote zu berücksichtigen, wie sieht es in der gelebten Praxis im UK 

Essen aus? 

A: 5 von 11. Dann gibt es auch die Gleichstellungsbeauftrage, die ohne 

Stimme da ist. Dann hätten wir sogar parenthetisch. Also, sie hat halt 

kein Stimmrecht ist aber auch immer dabei. Plus noch eine Dame, sie 

hat auch keine Stimme, aber ist auch Mitglied, also 12. Also schon eine 

gute Besetzung. Das muss man schon positiv erwähnen. Im Vorstand 

ist es aber wieder so eine Frau von fünf Mitgliedern. Kann man aber 

nicht beeinflussen, das geborene Mitglied wird wo anders gewählt. An 

den Vorstandssitzungen nimmt aber auch die Gleichbestellungsbeauf-

tragte grds. teil. Das steht hier so nirgendswo. Die Pflegedirektion wird 

auch wieder mit einer Dame nachbesetzt. Und natürlich hätte man mei-

ne Stelle auch unbedingt weiblich besetzen können, aber die Frage ist, 

wenn man jemanden fachlich gutes hat, ist das in Ordnung. Es kommt 

immer drauf an, wen man da findet, ich glaube, es kommt auf den Men-

schen an und nicht auf das Geschlecht. Ich wäre zum Beispiel auch mal 

fast Väterbeauftragter gewesen. Es gibt hier nicht nur eine Frauenbe-

auftragte, sondern auch einen Väterbeauftragten. Das ist auch sehr 

spannend, das gab es nur in Berlin und hier. Und in Berlin wurde es 

wohl zurückgestellt. Wir suchen einen Nachfolger, diesen soll es wohl 

bald auch schon geben. Väterbeauftragter wäre ich damals auch fast 

geworden. Nur damals hat der kaufmännische Direktor gesagt, das fin-

det gar nicht statt. Es wäre etwas lächerlich. Ich sehe das ein wenig an-

ders und unterstütze das. Ich finde es wichtig, dass man auch da 

Gleichberechtigung hat. Wenn Frauen Karriere machen wollen, sollen 

sie das gerne. Aber irgendwer muss sich um die Kinder kümmern und 

wenn es der Mann in der Partnerschaft macht, ist es auch okay. Aber 

beide geht einfach nicht.  

I: Hinsichtlich der Gleichbestellungsbeauftrage, existiert auch eine Arbeit-

nehmervertreter im Aufsichtsrat? 

A: Die Personalbelegschaft, sowohl wissenschaftlich, als auch nicht wis-

senschaftlichen, wählt auch ihrer Mitte Vertreter. Das ist meistens der 

Vorsitzender des Personalrats oder die Vorsitzende. Bei nicht wissen-
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schaftlichen ist es so: Frau Willer, Personalrat-Vorsitzende, ist auch im 

Aufsichtsrat, als Personalvertretungsmitglied. Und es gibt auch jeman-

den, der gewählt worden ist für die Vertretung der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter. Gleichbestellungsbeauftrage haben sie im Organigramm 

auch aufgezeichnet. Frau Pietsch ist auch bei den Vorstandssitzungen 

dabei. 

I: Wie viele Sitzungen werden jährlich durchgeführt? 

A: 4 Sitzungen des Aufsichtsrates im Jahr und der Vorstand tagen 14-

tägig  

I: Gibt es auch eine Sitzungen des Aufsichtsrats, wo der Vorstand nicht 

dran teilnimmt? 

A: In jeder Sitzung des Aufsichtsrates gibt es ungefähr eine Stunde, wo 

der Vorstand nicht dran teilnimmt. Das ist die beginnende Stunde und 

danach werden wir dazu geladen. Es gibt zusätzlich zum Aufsichtsrat 

zur Entlastung, ungefähr einmal im Jahr ein Finanzausschuss. Der 

heißt jetzt Finanz- und Prüfungsausschuss seit der neuen Geschäfts-

ordnung. In der Satzung steht, es können Ausschüsse gegründet wer-

den. Hier ist ein Finanz- und Prüfungsausschuss gegründet worden und 

dieser vorbereitet sämtliche Finanz- und Prüfungsthemen und schlägt in 

Aufsichtsratssitzungen vor. Es besteht auf 5 Köpfen und berät dann bei 

diesen Themen. Das funktioniert echt gut. 

I: Existiert nebenbei ein Beirat oder ein anderes Organ der Interessenver-

tretung? 

A: Also, in der Unter-Organisation gibt es natürlich noch ganz viele, die 

sich Geschäftsführer nennen und ganz viele, die sich Zentrum nennen 

und ganz viele Direktoren sind und Vize-Direktoren und hat man nicht 

gesehen. Die teilweise auch wieder Vorstand heißen. Diese sind alles 

unter Gremien, die natürlich in einer gewissen Eigenständigkeit in ihren 

Bereichen führen, aber in der monetären Bereichen müssen diese auch 

wieder uns fragen oder wenn diese ein Zentrum gründen wollen oder 

oder oder. 

I: Aber einen medizinischen Beirat? 
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A: Ne.  

I: Was könnte den Aufsichtsrat noch effizienter machen? 

A: Ich glaube, dass wir schon mit den genannten Finanz- und Prüfungs-

ausschuss einen hohen Effizienzgewinn haben. Denn wir haben dort 

die Fachleute, die tatsächlich über die Finanzfragen diskutieren. Da gibt 

es beispielweise auch die Möglichkeit, dass von dem dort Anwesenden 

jeweils jeder ein externes Mitglied zur Sitzung mitbringen kann. So kann 

man halt Vertrauen oder halt auch nochmal etwas mehr Kompetenz 

einbringen. Das ist ja gut, weil dadurch wir wirklich Kompetenz am 

Tisch haben. Und das ist halt auch das Wesentliche, wo man dran ar-

beiten muss: Dass im Aufsichtsrat Kompetenz sitzt und nicht unbedingt 

politischer Willen. Gehen Sie in ein normales kirchliches Krankenhaus, 

da sitzen dann Kirchenvertreter und eben nicht diejenigen, die Ent-

scheidungsträger in einem Wirtschaftsunternehmen sind. Das muss es 

allerdings sein und dass man dort auf Augenhöhe kommuniziert. Da 

entwickeln wir uns gerade gut hin und deswegen habe ich im Moment 

auch nix auszusetzen. Außer dass man natürlich gucken muss, dass es 

für mich persönlich ganz klar eine Altersgrenze gibt. Also wenn man 

gewählt wird, sollte man auch noch aktiv sein. Auch das sehe ich aus 

meiner beruflichen Vergangenheit. Ich hatte einmal ein Krankenhaus 

von einem Verein geführt, da gab es den Vereinsvorstand, das war das 

höchste Entscheidungsgremium, weil sie hatten noch nicht mal einen 

Geschäftsführer dort oder darunter eine GmbH. Und das Durchschnitts-

alter des Vereinsvorstandes waren 86 Jahre. Das Durchschnittsalter! 

Sowas haben wir hier nicht. Wir müssen gucken, der Einfluss des Minis-

teriums, des Hauptanteilseigners, sichergestellt wird. Das finde ich in 

Schwäche. Denn ich finde es schon spannend, dass der Hauptanteils-

eigner nur zwei Stimmen hat, denn jeder ist ja gleichrangig dort drin. 

Das finde ich immer etwas schwierig. Ich finde es gut, dass dort nicht 

die Mehrheit liegt, aber in der Stimmenverteilung hat jeder die gleiche 

Stimme. Das ist sehr demokratisch, aber naja, wenn Sie Inhaber von 

Helios wären, dann würden sie auch darin ihre Stimme durchsetze wol-

len und dann würden sie darin nicht unbedingt andere Dinge zulassen 

wollen. Das ist halt bisschen was, wo man halt dran arbeiten kann. Aber 
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eben nicht an der Effizienz. Ich denke, dass das bei uns in Ordnung ist. 

Unter anderem auch, weil ich sehr viel für Sitzungsdauer-Treue halte, 

also Termintreue. Die man auch da sehr gut und konkret und zeitnah 

auch einplanen kann. 

 Was hier heute nicht der Fall ist, aber das war klar. Ich nehme mir für 

sowas auch gerne immer etwas mehr Zeit, sonst rattert man einfach zu 

schnell durch und Sie haben dann nachher wieder viele Fragen. Und 

ich glaube, daraus kann man dann immer mehr machen, wenn man das 

an einem fest macht.  

Abschluss 

 

Anhang 14: Qualitative Inhaltsanalyse Helios Klinik Berlin-Buch  

K Paraphrasierung Generalisierung  Reduktion 

1 Es gibt einmal mich 

als Geschäftsführer 

Geschäftsführer als 

oberste Person in 

der Rangfolge im 

UN 

Kategorie 1: 

- Geschäftsführer ver-

antwortet die UN-

Führung 

1 / 

2 

Danach folgen die 

Pflegedienstleitung, 

Stationsleitung und 

Pflegekräfte. Dann 

gibt es den Bereich 

der Funktionsdiens-

te. Dort drüber 

steht ebenfalls die 

Pflegedienstleitung. 

Pflegedienstleitung 

ist dem Geschäfts-

führer unterstellt.  

Kategorie 1: 

- Pflegedienstleitung 

ist dem Geschäfts-

führer direkt unter-

stellt.  

- Danach folgen Stati-

onsleitung und Pfle-

gekräfte.  

- Über die Funktions-

dienste steht die 

Pflegedienstleitung 
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1 / 

3 

Dann gibt es den 

ärztlichen Direktor, 

dieser verantwortet 

den ärztlichen Be-

reich. Hat aber 

keine wirkliche 

Vorgesetztenfunkti-

on im Sinne des 

Arbeitsrechtes.  

Ärztlicher Direktor 

für den ärztlichen 

Bereich.  

 

Hat keine Vorge-

setztenfunktion. 

Kategorie 1:  

- Der ärztliche Direktor 

vertritt den ärztlichen 

Bereich.  

- Ist jedoch von der 

Geschäftsführung 

ausgeschlossen und 

besitzt keine Vorge-

setztenfunktion. 

Kategorie 3:  

- Klare Hierarchien 

- Geschäftsführer für 

die UN-Führung 

- Pflegedienstleitung 

für den Bereich der 

Pflege 

- Ärztlicher Direktor für 

den ärztlichen Be-

reich 

3 Ärztlicher Direktor 

ist der Sprecher der 

Chefärzte. 

Der ärztliche Direk-

tor vertritt nach 

außen die Anforde-

rungen und Mei-

nungen der Ärzte. 

Kategorie 3:  

- Klassische Hierar-

chieebenen 

- Ärztlicher Direktor ist 

der Sprecher für die 

Ärzteschaft 

1 / 

2 

Chefärzte sind 

wiederum alle 

gleichberechtigt 

und haben ihre 

Ärzte pro Fachge-

biet unter sich. 

Chefärzte sind 

gleichgestellt. Da-

runter angegliedert 

werden Fachärzte 

und Assistenzärzte 

Kategorie 2:  

- Gleichstellung von 

Chefärzten.  

- Untergliedert sind 

Fach- und Assis-

tenzärzte 
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1 Im Bereich Verwal-

tung und Sonstige 

gibt es einen Abtei-

lungsleiter, der 

auch direkt mir 

unterstellt ist. Da-

nach folgen die 

einzelnen Teams. 

Abteilungsleiter der 

Verwaltung ist di-

rekt dem Ge-

schäftsführer unter-

stellt 

Kategorie 1:  

- Leiter der Verwaltung 

ist direkt dem Ge-

schäftsführer unter-

stellt. 

- Unter dem Verwal-

tungsleiter sind die 

jeweiligen Bereiche 

und Team angeglie-

dert. 

3 Unternehmensleit-

bild ist ausgelegt 

auf: Sorgfalt, 

Transparenz und 

Ehrlichkeit. 

Sorgfalt, Transpa-

renz und Ehrlichkeit 

sind wichtig Fakto-

ren und bilden das 

Unternehmensleit-

bild 

Kategorie 3: 

- Unternehmensfüh-

rung wird dem Un-

ternehmensleitbild 

angepasst.  

3 Führungsrichtlinien 

„wie gehen wir 

miteinander um?“ 

unternehmensweit 

einheitlich. 

Einheitliche unter-

nehmensweite 

Führungsrichtlinien. 

Kategorie 3:  

- Einheitliche Füh-

rungsrichtlinie / Ver-

haltenskodex 

3 Transparenz Richt-

linie „Wie gehen wir 

mit der Außenwelt 

und unseren Funk-

tionen im Unter-

nehmen um?“ 

 

Transparenz-

Richtlinie für die 

Funktionen der 

Führungskräfte 

Kategorie 3:  

- Transparenz-

Richtlinien für die 

Führungskräfte 

- Richtlinien sind am 

Unternehmensleitbild 

angepasst. 

- Durch die Anwen-

dung der Unterneh-

mensrichtlinien zwin-

gender Einfluss auf 

die Führung.  
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3 Somit hat das UN-

Leitbild Einfluss auf 

die Führungskräfte 

Unternehmensleit-

bild hat durch die 

Richtlinien zwin-

genden Einfluss auf 

die Unternehmens-

führung 

 

3 Die Interessenver-

tretung muss im 

Gleichgewicht sein. 

Interessenvertre-

tung sowohl auf der 

Seite des Patienten 

als auch auf der 

Seite des Anteils-

eigners 

Kategorie 3:  

- Die Interessen wer-

den auf beiden Sei-

ten vertreten. 

- Patient und Anteils-

eigner im Fokus. 

3 Wenn der Patient, 

der auch gleich 

Kunde ist, oder der 

Arbeitnehmer unzu-

frieden ist, wird das 

Unternehmen lei-

den und die Befeh-

le des Anteilseig-

ners nicht mehr 

dienen. 

Die Anforderungen 

des Anteilseigners 

sind nicht mehr zu 

erfüllen, wenn der 

Patient oder die 

Arbeitnehmer unzu-

frieden sind. 

Kategorie 3:  

- Unternehmensfüh-

rung ist auf den An-

teilseigner, Patienten 

und Arbeitnehmer 

ausgelegt.  

- Die Anforderungen 

des Anteilseigers 

stehen im Fokus.  

3 Die Geschäftsfüh-

rung von Berlin-

Buch tätige ich seit 

dem 01.01.2015. 

Das ist die nachfol-

gende Geschäfts-

position in Zehlen-

dorf. 

 

Geschäftsführung 

Berlin-Buch.  

 

Erfahrungen als 

Geschäftsführer 

Kategorie 3:  

- Geschäftsführer vom 

Berlin-Buch hat Er-

fahrungen als Ge-

schäftsführer in den 

Helios-Kliniken.  
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3 Studiert habe ich 

Betriebswirt und 

Wirtschafts-

informatik 

Geschäftsführer ist 

studierter Betriebs-

wirt/ Wirtschaftsin-

formatiker 

Kategorie 3: 

- Studierter Betriebs-

wirt und Wirt-

schaftsinformatiker. 

 Durch ein Trainee-

programm bei den 

Helios-Kliniken 

habe ich eine As-

sistenzstelle in der 

Verwaltung be-

kommen und da-

nach die Ge-

schäftsführer Pos. 

Durch ein Trainee-

programm die Posi-

tion der Geschäfts-

führung erhalten.  

Kategorie 3:  

- Geschäftsführer hat 

die Struktur und 

Funktionen in den 

Helios Kliniken durch 

ein Traineepro-

gramm kennenge-

lernt. 

- Geschäftsführer-

erfahrungen 

3 Ich war bisher in 

vier Helios Kliniken 

der Geschäftsfüh-

rer. 

Geschäftsführer hat 

Erfahrungen mit 

seiner Aufgabe und 

kennt die Struktur 

von Helios. 

Kategorie 3: 

- Erfahrungen 

5 Es gibt einen Auf-

sichtsrat, der formal 

juristische Notwen-

digkeiten erfüllt. 

Ein Aufsichtsrat ist 

vorhanden, der die 

formalen juristi-

schen Notwendig-

keiten erfüllt. 

Kategorie 5: 

- Aufsichtsrat vorhan-

den 

- Aufsichtsrat erfüllt 

die juristischen Not-

wendigkeiten 

2 Es gibt in allen 

Bereichen jeweils 

einen Vorgesetz-

ten. 

Vorgesetzte in allen 

Bereichen vorhan-

den. 

Kategorie 2: 

- In allen Bereichen 

Vorgesetzte/ Ver-

antwortliche vorhan-

den 
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2 Es wird über jeden 

einzelnen kommu-

niziert. Ich spreche 

auch direkt mit der 

Stationsleitung oder 

mit den Oberärzten. 

Die Kommunikation 

wird auf direkter 

Ebene geführt.  

Kategorie 2:  

- Direkte Kommunika-

tion auf allen Ebenen 

- Geschäftsführer 

spricht auch mit Sta-

tionsleitungen ober 

Oberärzten 

3 Ich bin eingesetzt 

durch den Anteils-

eigner und den 

Aufsichtsrat. Meine 

Aufgabe ist es, 

deren Wünsche zu 

erfüllen. 

Die Aufgabe des 

Geschäftsführers 

ist es, die Anforde-

rungen des Anteils-

eigners zu erfüllen. 

Kategorie 3:  

- Hauptaufgaben auf 

die Befehle und An-

forderungen des An-

teilseigners gelegt.  

- Anteilseigner steht 

im Fokus der Füh-

rung 

4 Es gibt ein offiziel-

les gleichgestelltes 

Bonussystem bei 

Helios. 

Ein gleichgestelltes 

Bonussystem ist 

vorhanden. 

Kategorie 4:  

- Gleichgestelltes 

Bonussystem 

 

4 Das Bonussystem 

ist dreigeteilt durch: 

Wissen, Wirtschaft 

und Qualität. Wobei 

das Geschäft schon 

das monetäre Er-

gebnis ist. Qualität 

und Wissen ist 

variable. 

Dreigeteiltes Bo-

nussystem: Wis-

sen, Wirtschaft und 

Qualität. Das Ge-

schäft ist jedoch auf 

das monetäre Er-

gebnis ausgelegt. 

Kategorie 4:  

- Bonussystem ist 

dreigeteilt durch: 

Wissen, Wirtschaft 

und Qualität 

- Jedoch ist das Ge-

schäft auf das mone-

täre Ergebnis ausge-

legt  
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4 Es existiert ein 

Konzernziel, was 

sich jedes Jahr 

ändert. 

Zielvereinbarungen 

im Helios Konzern 

vorhanden 

Kategorie 4:  

- Jährliche Konzern 

Zielvereinbarungen 

4 Es gab eine leis-

tungsbezogene 

Vergütung, aber 

diese gibt es nicht 

mehr. Auch nicht 

bei den Ärzten und 

deren Behandlun-

gen. 

Es existiert keine 

leistungsbezogene 

Vergütung. 

Kategorie 4:  

- Es existiert keine 

leistungsbezogene 

Vergütung, sowohl 

im medizinischen Be-

reich als auch im 

Management. 

3 /5 Das Verhältnis 

zwischen mir und 

dem Aufsichtsrat 

würde ich mich 

professionellen 

Sinne als neutral 

beschreiben. 

Neutrales Verhält-

nis zwischen dem 

Aufsichtsrat und 

der Geschäftsfüh-

rung. 

 

3 Es gibt keine inter-

ne Revision im 

Helios Klinikum 

Berlin-Buch.  

Es existiert keine 

interne Revision. 

Kategorie 3:  

- Es existiert keine 

interne Revision im 

Helios Berlin-Buch. 

3 Es gibt allerdings 

eine Konzern-

Revision von 

Fresenius.  

Es existiert eine 

Konzern-Revision. 

Kategorie 3: 

- Es existiert eine 

Konzern-Revision 

vom Anteilseigner 
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5 Der Aufsichtsrat 

Fresenius SE & Co. 

hat mit der Identität 

der Helios Klinik 

Berlin-Buch GmbH 

nichts zu tun. Also, 

Fresenius ist zu-

ständig, aber diese 

haben einen eige-

nen Aufsichtsrat 

nur für die Helios 

Klinik Berlin-Buch 

GmbH gegründet. 

Helios Klinik Berlin-

Buch besitzt einen 

eigenen Aufsichts-

rat, der auch vom 

Anteilseigner be-

stellt ist. 

Kategorie 5: 

- Helios Klinik Berlin-

Buch besitzt einen 

eigenen Aufsichtsrat. 

Dieser ist dennoch 

auch vom Anteilseig-

ner Fresenius be-

stellt.  

5 Die Aufgaben vom 

Aufsichtsrat sind 

nur auf formale 

juristische Notwen-

digkeiten be-

schränkt. 

Aufgaben des Auf-

sichtsrates sind auf 

notwendige juristi-

sche Themen be-

schränkt. 

Kategorie 5: 

- Der Aufsichtsrat be-

schränkt sich auf die 

formalen juristischen 

Notwendigkeiten. 

5 Der Aufsichtsrat 

setzt sich nur aus 

Helios-Angestellten 

zusammen und das 

sind alles nur Män-

ner. 

Der Aufsichtsrat 

setzt sich nur aus 

internen Mitarbei-

tern zusammen. 

 

Kein Frauenanteil. 

Kategorie 5:  

- Der Aufsichtsrat be-

steht nur aus inter-

nen Mitarbeitern. 

- Der Frauenanteil wird 

nicht berücksichtig. 

5 Die Anzahl der 

Mitglieder besteht 

momentan bei 1/3 

Arbeitnehmer-

vertreter und 2/3 

Arbeitgebervertre-

ter. 

Aufsichtsrat setzt 

sich aus 1/3 Arbeit-

nehmervertreter 

und 2/3 Arbeitge-

bervertreter zu-

sammen. 

Kategorie 5:  

- Aufsichtsrat setzt 

sich aus 1/3 Arbeit-

nehmervertreter und 

2/3 Arbeitgeberver-

treter zusammen. 
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5 Die Berufsgruppen 

im Aufsichtsrat 

beziehen sich auf: 

Jurist, Geschäfts-

führer, Geschäfts-

führer, Betriebsrat- 

vorsitzender, Leiter 

der Zentralen 

Dienste. 

Die personelle Be-

setzung des Auf-

sichtsrates setzt 

sich aus zwei Ge-

schäftsführern, 

einen Betriebsrats-

vorsitzenden und 

deren Stellvertreter, 

einen Jurist und 

dem Leiter der 

Zentralen Dienste 

zusammen 

Kategorie 5: 

- Die personelle Be-

setzung des Auf-

sichtsrates setzt sich 

aus zwei Geschäfts-

führern, einen Be-

triebsratsvorsitzen-

den und deren Stell-

vertreter, einen Jurist 

und dem Leiter der 

Zentralen Dienste 

zusammen 

2 Aufsichtsrats-

sitzungen finden 2x 

im Jahr statt. 

Und grds. bin ich 

dabei. Wenn Sit-

zungen ohne meine 

Anwesenheit 

durchgeführt wer-

den, sorge ich für 

eine Vertretung. 

Aufsichtsratssit-

zungen werden 2x 

im Jahr veranlasst. 

 

Grds. keine Durch-

führung von Sit-

zungen ohne den 

Geschäftsführer 

oder dessen Vertre-

tung. 

Kategorie 5:  

- Aufsichtsratssitzun-

gen finden 2x im 

Jahr statt. 

- Grds. in der Anwe-

senheit des Ge-

schäftsführers oder 

dessen Vertretung. 

3 Es existiert kein 

anderes Interes-

senorgan im Helios 

Klinikum. 

Kein zusätzliches 

Interessenorgan. 

Kategorie 3: 

- Geschäftsführung 

und Aufsichtsrat als 

einzige Interessen-

organe. 

* K.= Kategorie.  
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Anhang 15: Qualitative Inhaltsanalyse Universitätsklinikum Essen  

K Paraphrasierung Generalisierung Reduktion 

1 Wir haben auch 

eine Compliance-

beauftrage. 

Es existiert eine 

Compliance-

beauftrage. 

Kategorie 1: 

- Compliance-

beauftrage 

3 Es gibt einen Cor-

porate Governance 

Kodex und eine 

Compliance-

Verordnung bei 

uns. Wie beziehen 

uns somit nicht nur 

auf die UN-

Satzung, sondern 

noch über viele 

Dokumente darüber 

hinaus. 

Neben der UN-

Satzung existiert 

ein Corporate 

Governance Kodex 

und eine Compli-

ance-Verordnung. 

Kategorie 3:  

- UN-Satzung, Corpo-

rate Governance Ko-

dex und eine Com-

pliance-Verordnung 

1/3 Als oberstes Organ 

existiert der Vor-

stand. 

Die UN-Führung 

wird durch den 

Vorstand umge-

setzt. 

Kategorie 3: 

- Unternehmensfüh-

rung durch den Vor-

stand. 

1/3 Satzungsgemäß 

gibt es einen Vor-

standsvorsitzenden 

und einen Stellver-

treter. 

Im Vorstand gibt es 

einen Vorsitzenden 

und einen Stellver-

treter. 

Kategorie 1 und 3: 

- Vorstandsvorsitzen-

der  

- Stellvertreter. 
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1/3 Es ist so, dass der 

Vorstand aus vier 

oder fünf Mitglie-

dern besteht. Oder 

fünf bedeutet, dass 

der Stellvertreter 

des ärztlichen Di-

rektors nicht zwin-

gend im Vor-

standsmitglied sein 

muss. Hier am UK 

ist so, aber das ich 

eine gelebte Vor-

standspraxis und 

nichts Bestelltes. 

Der stellv. ärztlicher 

Direktor ist mit im 

Vorstand.  

 

Der Vorstand be-

steht aus fünf Per-

sonen. 

 

 

Kategorie 1 und 3:  

- Vorstand besteht aus 

fünf Personen. 

- Stellv. ärztlicher Di-

rektor ist mit im Vor-

stand. 

1/3 Es können alle 

Mitglieder auch 

Vorsitzender oder 

Stellvertreter wer-

den. Es ist nicht 

zwingend so, dass 

der ärztliche Direk-

tor Vorsitzender ist. 

Ärztlicher Direktor 

ist Vorstandsvorsit-

zender. 

Alle Mitglieder kön-

nen die Position 

des Vorstands-

Vorsitzenden besit-

zen. 

Kategorie 1 und 3:  

- Ärztlicher Direktor ist 

Vorstandsvorsitzen-

der 

- Alle Vorstandsmit-

glieder können die 

Rolle des Vorsitzen-

den beinhalten. 

1/3 Der Dekan ist als 

Amt im Vorstand 

und nicht als Per-

son. 

Der Dekan ist als 

Amt im Vorstand. 

Kategorie 1 und 3: 

- Der Dekan ist im 

Vorstand, aber als 

Amt. 

 

 

 

 



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

137 

3 Ärztlicher Direktor, 

kaufmännischer 

Direktor, Pflegedi-

rektion sind als 

hauptamtliche Per-

sonen im Vorstand 

und kommen aus 

der Professoren-

schaft. Der Stellv. 

ist hauptamtlich 

Institutsdirektor. 

Ärztlicher- und 

Kaufmännischer 

Direktor und die 

Pflegedirektion sind 

als hauptamtliche 

Personen im Vor-

stand.  

 

Stellv. ist hauptamt-

lich Institutsdirektor. 

Kategorie 3:  

- Ärztlicher Direktor, 

kaufmännischer Di-

rektor und Pflegedi-

rektion als hauptamt-

liche Person im Vor-

stand.  

- Stellv. ärztlicher Di-

rektor hauptamtlich 

Institutsdirektor.  

1 In der Gesamtor-

ganisation gibt es 

sowohl klinische 

Einrichtungen, nicht 

klinische Einrich-

tungen und dem 

gesamten Bereich 

der Fakultät. 

Die Gesamtorgani-

sation teilt sich 

durch klinische 

Einrichtungen, nicht 

klinischen Einrich-

tungen und durch 

die Fakultät.  

Kategorie 1:  

- UK Essen teilt sich in 

klinische Einrichtun-

gen, nicht klinische 

Einrichtungen und 

der Fakultät auf.  

1 Ärztlicher Direktor 

ist für die Kranken- 

versorgung zustän-

dig. Stellv. Ärztl. 

Direktor ist Binde-

mitglied aber auch 

für die Krankenver-

sorgung zuständig. 

Die Pflegedirektion 

ist auch für die 

Krankenversorgung 

zuständig und der 

Dekan für die Fa-

kultät. Der kauf-

männische Direktor 

ist Bindemitglied 

von beiden. 

Für die Kran-

kenversorgung ist 

der ärztliche Direk-

tor, Stellv. ärztlicher 

Direktor und die 

Pflegedirektion 

verantwortlich. Der 

Dekan für den Be-

reich der Fakultät 

und der kaufmänni-

sche Direktor ist ein 

Bindemitglied von 

beiden Bereichen- 

Kategorie 1: 

- Ärztlicher Direktor ist 

für die Krankenver-

sorgung zuständig 

- Stellv. ärztlicher Di-

rektor ist für die 

Krankenversorgung 

zuständig. 

- Pflegedirektion ist für 

die Krankenversor-

gung zuständig.  

- Der Dekan ist für den 

Bereich der Fakultät 

zuständig.  

- Kaufmännischer Di-

rektor ist das Binde-

glied. 
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2 Es gibt ein Unterdi-

agramm der Pfle-

gedirektion und ein 

Verwaltungsdia-

gramm 

Klassische Hierar-

chieebenen im 

Bereich der Pflege-

direktion und der 

Verwaltung. 

Kategorie 2:  

- Klassische Hierar-

chien im Bereich der 

Pflege und der Ver-

waltung. 

1 Der ärztliche Direk-

tor ist im wesentlich 

mit dem kaufmän-

nischen Direktor für 

die medizinische 

Einrichtung zustän-

dig. Der Kaufmän-

nische Direktor mit 

dem Dekan für die 

medizinischen the-

oretischen Dinge. 

Und Pflegedirektion 

für alles, was mit 

der Pflege zu tun 

hat. 

Der ärztliche Direk-

tor ist mit dem 

kaufmännischen 

Direktor für die 

medizinische Ein-

richtung zuständig. 

Der kaufmännische 

Direktor mit dem 

Dekan für die me-

dizinischen theore-

tischen Inhalte. 

Pflegedirektion hat 

die Verantwortung 

für alle Pflegethe-

men. 

Kategorie 1: 

-  Für die medizinische 

Einrichtung ist der 

ärztliche- und der 

kaufmännische Di-

rektor zuständig 

- Für die medizini-

schen theoretischen 

Einrichtungen ist der 

kaufmännische Di-

rektor mit dem De-

kan verantwortlich. 

- Pflegedirektion über-

nimmt alle Angele-

genheiten, die mit 

der Pflege zu tun ha-

ben. 

2 Das Idealbild des 

Vorstandes ist, 

dass wir kein Säu-

lendenken, sondern 

ein Teamdenken 

haben. 

Der Vorstand hat 

ein Teamdenken 

und arbeitet ge-

meinsam für das 

Gesamtunterneh-

men. 

Kategorie 2:  

- Der Vorstand arbeitet 

als Team für das Un-

ternehmen. 
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1 Am ärztlichen- und 

kaufmännischen 

Direktor ist mit der 

medizinischen Pla-

nung die strategi-

sche Unterneh-

mensentwicklung, 

sowie die interne 

Revision und Com-

pliance angeglie-

dert. 

Der ärztliche Direk-

tor ist mit dem 

kaufmännischen 

Direktor für die 

strategische Unter-

nehmenswicklung, 

sowie interne Revi-

sion und Compli-

ance verantwort-

lich. 

Kategorie 1:  

- Strategische Unter-

nehmensentwick-

lung, interne Revisi-

on und Compliance 

ist der ärztliche Di-

rektor mit dem kauf-

männischen zusam-

men verantwortlich. 

 

1 Verwaltungsdirektor 

ist eine Besonder-

heit des UK Essen, 

den gibt es an den 

meisten Universi-

tätskliniken nicht 

mehr. Früher hieß 

es: Verwaltungsdi-

rektor, Ärztlicher 

Direktor und Pfle-

gedirektor. Nach 

der Umstellung zur 

Anstalt des öffentli-

chen Rechts sind 

die Verwaltungsdi-

rektoren zur Kauf-

männischen Direk-

toren geworden, 

außer in Essen.  

 

  

Besonderheit des 

Universitätsklini-

kums Essen ist der 

vorhandene Ver-

waltungsdirektor 

Kategorie 1:  

- Universitätsklinikum 

Essen hat als Be-

sonderheit noch ei-

nen Verwaltungsdi-

rektor 

- Verwaltungsdirektor 

als Vertreter des 

kaufmännischen Di-

rektors 
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2 Dadurch ist auf 

dem Organigramm 

die Situation ent-

standen, dass die 

Arbeitsbereiche 

(Personalwesen, 

Finanzen, Wirt-

schaft und Betrie-

be, Bau und Tech-

nik, Stabstelle 

Recht) dem Verwal-

tungsdirektor be-

richten und dieser 

nur mir. Das ist 

aber nicht ganz so, 

sondern er ist mein 

Stellvertreter und 

die verschiedenen 

Arbeitsbereiche 

berichten ihm wie 

auch mir. 

Die Arbeitsbereiche 

unter dem Verwal-

tungsdirektor be-

richten auf direktem 

Wege auch dem 

kaufmännischen 

Direktor 

Kategorie 2:  

- Die Arbeitsbereiche 

unter dem Verwal-

tungsdirektor stehen 

auch in direkter 

Kommunikation mit 

dem kaufmännischen 

Direktor. 

1/2 Dann gibt es den 

Bereich operative 

Unternehmensent-

wicklung, Control-

ling und Sicher-

heitstechnischer 

Dienst, der nur mir 

im Organigramm zu 

geordnet ist. Das ist 

historisch so ge-

wachsen. Früher 

gab es die Verbin-

dung vom Kauf-

Der kaufmännische 

Direktor ist für den 

Bereich operative 

Unternehmensent-

wicklung, Control-

ling und Sicher-

heitstechnischer 

Dienst verantwort-

lich. 

 

Kommunikation ist 

zwischen den bei-

Kategorie 1 und 2:  

- Operative Unter-

nehmensentwick-

lung, Controlling und 

Sicherheitstechni-

scher Dienst fällt in 

das Aufgabenbereich 

des kaufmännischen 

Direktors. 

- Trotz organisatori-

scher Trennung ist 

die direkte Kommu-



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

141 

mann zur strategi-

schen Unterneh-

mensentwicklung 

noch nicht. Das hat 

mit dem früheren 

Säulendenken zu 

tun. Somit haben 

wir gesagt, es 

macht nur Sinn, 

den Verbindungs-

strich im Organi-

gramm aufzuneh-

men. Die Kommu-

nikation ist aber auf 

beiden Ebenen 

vorhanden. 

den Ebenen vor-

handen (strategi-

sche und operati-

ve). 

nikation auf beiden 

Ebenen (strategisch 

und operativ) vor-

handen.  

 

1 Dann gibt einen 

großen Bereich der 

beim ärztlichen 

Direktor angeglie-

dert ist. Aber auch 

dort kann man logi-

scherweise sagen, 

dass ich dort auch 

angegliedert bin. 

Wir haben bei-

spielsweise im 

Bereich IT gemein-

same Bespre-

chungsrunden. 

 

 

 

Organigramm zeigt 

auf, dass der ärztli-

che Direktor für das 

Qualitätsmanage-

ment, Risikoma-

nagement, Marke-

ting und IT verant-

wortlich ist. Kauf-

männischer Direk-

tor ist in diesen 

Bereichen auch 

angegliedert. 

Kategorie 1:  

- Ärztlicher Direktor ist 

für das Qualitätsma-

nagement, Risiko-

management, Marke-

ting und IT verant-

wortlich. 

- Kaufmännischer Di-

rektor unterstützt den 

ärztlichen Direktor.  
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3 Die Besetzung des 

Vorstandes ist ma-

ximal auf 5 Jahre 

begrenzt, laut Sat-

zung. Wir haben 

alle 5 Jahre Verträ-

ge, also die Haupt-

amtlichen. Die Ver-

träge können ver-

längert werden, mit 

Ausnahme des 

Dekans. Eine Wie-

derwahl ist möglich. 

Die Besetzung des 

Vorstandes ist für 

maximal 5 Jahre 

angesetzt, aber 

eine Wiederwahl ist 

möglich. 

Kategorie 3:  

- Besetzung des Vor-

standes vorgesehen 

auf 5 Jahre. 

- Wiederwahl möglich. 

3 Das Unterneh-

mensleitbild ist 

ausgelegt auf Spit-

zenmedizin und 

Menschlichkeit. 

Das Universitätskli-

nikum lehrt, heilt 

und forscht. 

Spitzenmedizin und 

Menschlichkeit sind 

wichtige Faktoren. 

Das Universitätskli-

nikum steht für 

Lehre- Forschung- 

Krankenversor-

gung. 

Kategorie 3:  

- Unternehmensfüh-

rung wird durch das 

Unternehmensleitbild 

beeinflusst. 

- Wichtige Faktoren für 

die Unternehmens-

führung ist die Aus-

richtung an Lehre, 

Forschung und 

Krankenversorgung. 

3 Mit Einfluss und 

Wirkung des Unter-

nehmensleitbildes 

ist es wie allen Leit-

bildern, manche le-

ben es und manche 

nicht. Nach der 

Umstrukturierung 

des Vorstandes 

wird es wieder von 

allen gelebt. 

Mit der neuen Be-

setzung des Vor-

standes wird das 

Unternehmensleit-

bild von allen Vor-

standsmitgliedern 

gelebt. 

Kategorie 3: 

- Unternehmensleitbild 

wird gelebt.  
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3 Das Universitätskli-

nikum verfolgt in 

erster Linie keine 

eigenwirtschaftli-

chen Zwecke. Das 

ist die Besonderheit 

an einem Universi-

tätsklinikum. Da-

durch, dass wir 

freigemeinnützig 

sind, haben wir 

keine Gewinnziel-

absichten. 

Es werden in erster 

Linie keine eigen-

wirtschaftlichen 

Zwecke verfolgt 

und es existieren 

keine Gewinnziel-

absichten 

Kategorie 3:  

- Keine Verfolgung 

von wirtschaftlichen 

Zwecken 

- Keine Gewinnzielab-

sicht 

 

3 Gewisse Gewinne 

müssen erzielt 

werden, damit ich 

dann halt auch den 

Betrieb aufrecht-

erhalten kann 

Es müssen Gewin-

ne erzielt werden, 

um das Unterneh-

men aufrecht zu 

halten. 

Kategorie 3:  

- Keine Gewinnzielab-

sicht 

- Gewisse Gewinne 

müssen erzielt wer-

den, damit das Un-

ternehmen bestehen 

bleibt. 

3/4 Es ist schon so, 

dass die schwarze 

Null geschrieben 

werden muss, das 

sagt uns auch un-

ser Anteilseigner, 

das Ministerium, 

das Land. Wie wir 

das machen, das 

ist unsere Aufgabe, 

da redet uns auch 

keiner rein, weil wir 

nicht 20.000.000 

Euro Plus oder so 

haben müssen. 

Nach dem Anteils-

eigner, das Ministe-

rium, dürfen keine 

roten Zahlen ge-

schrieben werden. 

Wie das die Ge-

schäftsführung 

realisiert, liegt in 

deren Händen.  

 

Kategorie 3 und 4: 

- Anteilseigner 

schreibt vor, dass 

das Unternehmen 

kein Minus machen 

darf.  

- Wie die Unterneh-

mensführung das die 

Anforderungen um-

setzt ist die Aufgabe 

des Vorstandes. 
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3 Wir können sicher-

lich auch hohe 

Gewinne erzielen, 

aber wir stecken 

das Geld lieber 

wieder in For-

schung und in die 

Dinge, die wir hier 

hauptsächlich be-

treiben. Eine Uni-

versitätsklinik be-

stimmt immer aus 

Forschung- Lehre- 

Krankenversor-

gung. 

Gelder fließen 

hauptsächlich in 

Forschung, Lehre 

und Krankenver-

sorgung. 

Kategorie 3:  

- Gewinne fließen in 

die Schwerpunkte 

des Unternehmens 

3 Die Position des 

kaufmännischen 

Direktors tätige ich 

seit einem halben 

Jahr. 

Die Position des 

kaufmännischen 

Direktors ist neu 

seit einem halben 

Jahr besetzt. 

Kategorie 3: 

- Kaufmännischer Di-

rektor sitzt seit einem 

halben Jahr im Vor-

stand. 

3 Ich bin Volkswirt 

vom Beruf. Ich war 

10 Jahre bei einer 

Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft in 

Leitender Funktion 

gewesen, als Pro-

kurist. Da der 

Wechsel ins opera-

tive Geschäft von 

einer Wirtschafts-

prüfungsgesell-

schaft schwierig ist, 

Kaufmännischer 

Direktor ist studier-

ter Volkswirt.  

 

Erfahrungen in 

Leitender Funktion 

einer Wirtschafts-

prüfungsgesell-

schaft. 

 

Zwischenschritt am 

Universitätsklinikum 

Kategorie 3: 

- Kaufmännischer Di-

rektor sitzt seit einem 

halben Jahr im Vor-

stand. 

- Kaufmännischer Di-

rektor ist studierter 

Volkswirt. 

- Vorstandsmitglied 

kommt ursprünglich 

aus einer Wirt-

schaftsprüfungsge-

sellschaft. 
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habe ich daher 

einen Zwischen-

schritt als Finanz-

Dezernenten hier 

am UK Essen getä-

tigt. Habe dort das 

Vertrauen des Vor-

standes gewonnen 

und diese haben 

mich als Geschäfts-

führer der Ruhr-

landklinik einge-

setzt. Großes Toch-

terunternehmen mit 

750 Mitarbeitern. 

Dann haben wir 

gemeinsam das St. 

Josef Krankenhaus 

erworben und da 

bin ich heute noch 

Geschäftsführer. 

Von da aus ist mir 

gelungen, jetzt 

kaufmännischer 

Direktor zu sein. 

Essen als Finanz-

Dezernenten.  

 

Kaufmännischer 

Direktor hat zwei 

Geschäftsfüh-

rungspositionen in 

Tochterunterneh-

men inne.  

 

Geschäftsfüh-

rungserfahrungen 

 

Kennt das Unter-

nehmen und deren 

Prozesse. 

- Der Sprung in die 

Unternehmensfüh-

rung durch einen 

Zwischenschritt als 

Finanzdezernent. 

- Kaufmännischer Di-

rektor hält noch zwei 

Geschäftsführungs-

positionen in den 

beiden Tochterunter-

nehmen inne. 

- Durch diese Beset-

zungen kennt der 

kaufmännische Di-

rektor die Prozesse 

im Hauptunterneh-

men und in den 

Tochtergesellschaf-

ten 

- Geschäftsführungs-

erfahrungen 

5 Es gibt einen Auf-

sichtsrat, dieser ist 

aber kein Füh-

rungssystem im 

klassischen Sinne 

sondern ein Kon-

trollorgan. Dies 

sollte auch nicht in 

die Geschäftsfüh-

Es existiert ein 

duales Führungs-

system.  

 

Der Aufsichtsrat 

führt aber nicht, 

sondern leitet und 

lenkt.  

Kategorie 5:  

- Trennung von Auf-

sichtsrat und Ge-

schäftsführung 

- Der Aufsichtsrat leitet 

und lenkt. 

- Separate Geschäfts-

ordnung für die de-

taillierten Aufgaben 
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rung eingreifen, 

sondern leiten und 

lenken. Es gibt 

neuerdings auch 

eine Geschäftsord-

nung des Aufsichts-

rates mit diesen 

Themen, was der 

Aufsichtsrat letzt-

endlich zu tun hat 

 

Es gibt eine sepa-

rate Geschäftsord-

nung, was ein Auf-

sichtsrat zu tun hat. 

des Aufsichtsrates. 

2 Meine bisherige 

Tätigkeit in einer 

Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft 

sagt, dass einer im 

Vorstand immer im 

Tochterunterneh-

men der Geschäfts-

führer sein muss. 

Deswegen prägen 

wir auch den Begriff 

Universitätsmedi-

zin, weil das die 

Spanne über alles 

ist. Wir betrachten 

das als Gesamtbild. 

Kaufmännischer 

Direktor (Mitglied 

des Vorstandes) ist 

im Tochterunter-

nehmen auch Ge-

schäftsführer.  

 

Der Vorstand be-

trachtet das Ge-

samtbild des Un-

ternehmens. 

Kategorie 2: 

- Aufgrund der Erfah-

rungen in eine Wirt-

schaftsprüfungsge-

sellschaft:  

- Ein Vorstandsmit-

glied muss im Toch-

terunternehmen die 

Geschäftsführung in-

nehaben. 

- Betrachtung des Ge-

samtbildes des Un-

ternehmens. 

2 Die Haupttätigkeit 

ist letztendlich die 

Leitung des 

Hauptunterneh-

mens. 

Der Kaufmännische 

Direktor hat als 

Hauptaufgabe die 

Leitung des Univer-

sitätsklinikums 

Essen. 

 

Kategorie 2:  

- Haupttätigkeit richtet 

sich nach der Leitung 

des Universitätsklini-

kums Essen. 
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4 Es existiert eine 

schriftliche Zielver-

einbarung im UK 

Essen. Diese wird 

jährlich abgeschlos-

sen. Es gibt ein 

System mit ver-

schiedenen einzel-

nen Bausteinen in 

denen Zielvereinba-

rungen mit den 

Klinikdirektoren ab-

geschlossen wer-

den. Wir legen gro-

ßen Wert darauf, 

dass diese nicht an 

monetären Aspek-

ten festgelegt wer-

den, an Leistungs-

zahlen. Sondern an 

dem Inhalt. Es gibt 

einen Block Wis-

senschaft und For-

schung, Qualitäts-

management, Beruf 

und Familie und es 

gibt natürlich stra-

tegische und wirt-

schaftliche Ziele. 

Da geht es aber 

eher um wirtschaft-

liche Verbesserung 

und nicht um Leis-

tungsausbau. 

Zielvereinbarungen 

im Universitätsklini-

kum vorhanden.  

 

Die Zielvereinba-

rungen werden mit 

den Klinikdirektoren 

abgeschlossen.  

 

Diese werden nicht 

an monetäre As-

pekte festgelegt.  

 

Die Zielvereinba-

rungen setzen sich 

aus einem System 

mit verschiedenen 

Blöcken zusam-

men. (Wissenschaft 

und Forschung, 

QM, Beruf und 

Familie) 

 

Es existieren auch 

wirtschaftliche Zie-

le, da geht es um 

wirtschaftliche Ver-

besserung und um 

keinen Leistungs-

ausbau. 

Kategorie 4:  

- Es existieren Ziel-

vereinbarungen 

- Zielvereinbarungen 

werden jährlich mit 

den Klinikdirektoren 

abgeschlossen. 

- Nicht an monetäre 

Aspekte festgelegt 

- Zielvereinbarungen 

setzen sich aus ei-

nem System mit den 

Bausteinen Wissen-

schaft und For-

schung, QM, Beruf 

und Familie zusam-

men.  

- Bei den wirtschaftli-

chen Zielen steht 

nicht der Leistungs-

ausbau im Fokus.  
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4 Es gibt eine fixe 

Vergütung und eine 

variable Vergütung, 

aber nur bei den 

Neuvertraglern. 

Privatpatienten 

übernehmen nicht 

die führende Rolle. 

Es existiert eine 

fixe und eine vari-

able Vergütung. 

 

Kategorie 4:  

- Es existiert eine fixe 

und eine variable 

Vergütung. 

 

4 Die „Altvertragler“ 

haben halt noch ein 

Luxusrecht oder ein 

Liquidationsrecht, 

dies liegt halt jetzt 

immer beim Unikli-

nikum. Dann gibt es 

halt für die soge-

nannten Zielverein-

barungen einen 

weiteren variablen 

Anteil mit den eben 

genannten Bau-

steinen und dann 

die fix Vergütung. 

Es wird unterschie-

den zwischen „Neu-

Verträgen“ und „Alt-

Verträgen“ 

Nach Altenvertrag 

haben diese Per-

sonen noch ein 

Liquidationsrecht.  

 

Für die Zielverein-

barungen gibt es 

einen variablen 

Anteil der Vergü-

tung. 

Kategorie 4:  

- Unterscheidung zwi-

schen „Neuvertrag-

lern“ und „Altvertrag-

lern“ 

- „Altvertragler“ haben 

noch die Liquidati-

onsrechte bei sich.  

- Der variable Anteil 

der Vergütung gilt für 

die Zielvereinbarun-

gen 

4 Anreizsysteme gibt 

es definitiv nicht, 

die gab es früher 

mal, aber heute 

nicht mehr. Hier 

gibt es halt auch 

keine Bonussyste-

me, wie für Patien-

tenbehandlungen. 

Es existiert kein 

Bonussystem. 

Kategorie 4: 

- Kein Bonussystem 
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3/5 Es gibt Menschen, 

die mögen einen 

und welche, die 

mögen einen nicht. 

Die Kunst zu abs-

trahieren, ich sitze 

hier als neutrales 

Gremium, ist 

schwer, weil viele 

Einflüsse auf die 

Mitglieder zukom-

men. 

Gemischtes profes-

sionelles Verhältnis 

zwischen Ge-

schäftsführung und 

Aufsichtsrat.  

Aufsichtsratsmit-

glieder werden von 

vielen Aspekten 

beeinflusst. 

Kategorie 3 und 5:  

- Gemischtes Verhält-

nis zum Aufsichtsrat 

- Aufsichtsratsmitglie-

der können beein-

flusst sein  

 

3/5 Wir suchen einen 

neuen Revisor. Mo-

mentan übernimmt 

die Stelle Compli-

ance die Revisions-

themen. Wir haben 

eine interne Revisi-

on, aber dieser hat 

leider gekündigt. 

Wir werden das 

jetzt vernünftig auf-

bauen. Der typi-

sche Revisor läuft 

hier anders, wir ha-

ben die Bezirksre-

gierung, wir haben 

die Landesregie-

rung, wir haben den 

Rechnungshof, wir 

haben Wirtschafts-

prüfer, womit wir 

auch eine Art von 

Revisionen erleben. 

Vorrübergehend 

keine eigene inter-

ne Revision-Stelle. 

Revisionsthemen 

übernimmt Compli-

ancebeauftragte. 

 

Revisionen werden 

auch im Sinne 

durch die Bezirks-

regierung, Landes-

regierung, Rech-

nungshof und Wirt-

schaftsprüfer getä-

tigt.  

 

Kategorie 3 und 5:  

- Momentan keine Be-

setzung für die vor-

handene interne Re-

visionsstelle.  

- Revision wird durch 

die Compliancebe-

auftragte teils durch-

geführt. 

- Revisionen Art von 

Prüfung 

- Revisionen durch 

Bezirksregierung, 

Landesregierung, 

Rechnungshof und 

Wirtschaftsprüfern. 
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5 Der Aufsichtsrat 

setzt sich hinsicht-

lich der Mitarbeiter 

wie folgt zusam-

men: Der Anteils-

eigner hat nur 2 

Mitglieder drin. Von 

den 11 Mitgliedern, 

die es gibt, sind 2 

dann wieder aus 

der Wissenschaft, 2 

sind aus der Pri-

vatwirtschaft, 2 sind 

Personalvertreter, 

sowohl wissen-

schaftlich als auch 

nicht wissenschaft-

lich. Dann gibt es 

noch den Direktor 

und den Kanzler 

von der Universität. 

Und dann gibt es 

noch 1 Mitglied von 

der Professoren-

schaft gewählt. 

Der Aufsichtsrat 

setzt sich durch 11 

stimmberechtige 

Mitglieder zusam-

men. Sowohl inter-

ne als auch externe 

Personen 

Kategorie 5:  

- Aufsichtsrat setzt 

sich aus 11 Mitglie-

dern zusammen 

- Interne und Externe 

Personen 

- Frauenanteil wird 

berücksichtig 

- 5 Frauen von 11 Mit-

gliedern 

- Plus Gleichbestel-

lungsbeauftragte oh-

ne Stimmrecht. 

5 Die Frauenquote 

wird im Aufsichtsrat 

berücksichtigt. 5 

von 11 Personen. 

Dann gibt es auch 

die Gleichstellen-

beauftrage, die halt 

ohne Stimme da ist. 

Dann hätten wir 

Frauenanteil 5 von 

11. Plus Gleichstel-

lungsbeauftragte 

ohne Stimmrecht. 

Kategorie 5:  

- Aufsichtsrat setzt 

sich aus 11 Mitglie-

dern zusammen 

- Interne und externe 

Personen 

- Frauenanteil wird 

berücksichtigt 
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sogar parenthe-

tisch. 

- 5 Frauen von 11 Mit-

gliedern 

- Plus Gleichbestel-

lungsbeauftragte oh-

ne Stimmrecht. 

3 Im Vorstand ist es 

wiederum so, dass 

eine Frau von fünf 

Mitgliedern exis-

tiert. 

Im Vorstand fällt 

der Frauenanteil 

sehr gering aus. 

Kategorie 3: 

- Eine Frau von fünf 

Mitgliedern. 

3 An den Vorstands-

sitzungen nimmt 

grds. die Gleichbe-

stellungsbeauftrag-

te teil. 

Gleichbestellungs-

beauftragte.  

Kategorie 3:  

- Gleichbestellungs-

beauftragte nimmt an 

allen Vorstandssit-

zungen teil 

5 Es werden vier 

Aufsichtsratssit-

zungen im Jahr 

durchgeführt. 

Es werden vier 

Aufsichtsratssit-

zungen im Jahr 

gehalten. 

Kategorie 5:  

- Vier Aufsichtsratssit-

zungen im Jahr. 

3 Der Vorstand tagt 

14-tägig 

Vorstandssitzungen 

finden 14-tägig 

statt. 

Kategorie 3: 

- Vorstandssitzungen 

alle 14 Tage. 

5 In jeder Sitzung des 

Aufsichtsrates gibt 

es eine Stunde, wo 

der Vorstand nicht 

dran teilnimmt 

Vorstand nimmt 

grds. hat der ersten 

Stunde des Auf-

sichtsrates nicht 

teil. 

Kategorie 5:  

- Vorstand nimmt grds. 

hat der ersten Stun-

de des Aufsichtsra-

tes nicht teil. 

 

 

 



ifgs Schriftenreihe, Bd.8, Kusch: Corporate Governance in Universitäts- und Privatkliniken 

 

 

152 

5 Es gibt zusätzlich, 

zur Entlastung des 

Aufsichtsrates, 

einmal im Jahr 

einen Finanzaus-

schuss seit der 

neuen Geschäfts-

ordnung. Dieser 

bereitet die Finanz- 

und Prüfungsthe-

men vor und berät. 

Es existiert zur 

Entlastung des 

Aufsichtsrates ein 

Finanz- und Prü-

fungsausschuss für 

diese fachspezifi-

schen Themen. 

Kategorie 5:  

- Zur Entlastung des 

Aufsichtsrates exis-

tiert ein Finanz- und 

Prüfungsausschuss. 

- Kümmert sich um 

Finanz- und Prü-

fungsthemen 

- Beratungsfunktion 

1 Außer der Ge-

schäftsführung und 

dem Aufsichtsrat 

existiert kein weite-

res Interessenver-

tretungsorgan. 

Es existiert kein 

weiteres Organ der 

Interessenvertre-

tung, außer Unter-

nehmensführung 

und Aufsichtsrat. 

Kategorie 1: 

- Kein Interessenorgan 

außer dem Aufsichts-

rat und des Vorstan-

des vorhanden. 

5 Mit dem genannten 

Finanz- und Prü-

fungsausschuss 

haben wir einen 

hohen Effizienz 

Gewinn. Wir haben 

unteranderem 

dadurch Kompe-

tenz am Tisch. 

 

 

 

 

 

Durch den Finanz- 

und Prüfungsaus-

schuss existiert ein 

hoher Effizienz 

Gewinn. 

Kategorie 5:  

- Hoher zusätzlicher 

Effizienzgewinn 

durch den Finanz- 

und Prüfungsaus-

schuss  
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5 Es ist wichtig, dass 

im Aufsichtsrat 

Kompetenz sitzt 

und nicht politische 

Willen. 

Kompetenz ist aus-

schlaggebend für 

den Aufsichtsrat. 

Kategorie 5:  

- Die Kompetenz steht 

im Fokus nicht der 

politische Willen.  

- Die Sicherstellung 

des Einfluss des 

Hauptanteilseigners 

kann in Zukunft be-

festigt werden.  

- Der Hauptanteilseig-

ner hat nur zwei 

Stimmen im Auf-

sichtsrat, wie jeder 

andere auch.  

- Sehr zufrieden mit 

der aktuellen Aufstel-

lung und Effizienz 

des Aufsichtsrates. 

5 Wir müssen gu-

cken, wie der Ein-

fluss des Hauptan-

teilseigners (Minis-

teriums) sicherge-

stellt wird. Das 

finde ich in Schwä-

che, denn der 

Hauptanteilseigner 

hat nur zwei Stim-

men, weil jeder 

gleichrangig dort 

drin ist. 

 

Sicherstellung des 

Einfluss des 

Hauptanteilseig-

ners.  

Dieser besitzt im 

Aufsichtsrat, wie 

jeder, nur zwei 

Stimmen. 
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5 Mit der Effizienz bin 

ich sehr zufrieden 

und denke, dass es 

bei uns in Ordnung 

ist. 

Sehr zufrieden mit 

der aktuellen Effi-

zient des Aufsichts-

rates und der Situa-

tion. 

 

* K= Kategorie. 
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